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Deutschland hat in den vergange-
nen Wochen einen Shutdown erlebt, 
den sich noch vor wenigen Wochen 
niemand vorstellen konnte. Das ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche 
Leben stehen nahezu still. Bund, 
Länder und Kommunen arbeiten im 
Hochbetrieb rund um die Uhr, um 
die Krise zu meistern. Die in der Ver-
gangenheit häufig geäußerte Kritik 
„zu langsam, zu umständlich, nicht 
praktikabel“ ist verstummt. Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister 
treffen sich täglich mit ihren Krisen-
stäben unter Beratung der Wissen-
schaft, um die optimalen Lösungen 
für ihre Städte und Gemeinden zu 
entwickeln.

In der jetzigen Krise erkennen die 
Menschen überraschend den hohen 
Wert von verantwortungsvoll han-
delnden Politikerinnen und Politi-
kern sowie unseren Verwaltungen. 
Darin liegt eine große Chance, ge-
rade für die Kommunen. Die Städ-
te, Gemeinden und Kreise stehen 
an der vordersten Front im Kampf 
gegen die Pandemie. Das Vertrauen 
der Menschen wächst, der Zusam-
menhalt und die gegenseitige Hilfe 
sind überall erkennbar. Wenn es da-
rauf ankommt, stehen wir zusam-
men. Das sind gute Signale und eine 
Chance für die Zeit nach der Krise.

Nun muss eine durchdachte und 
behutsame Exit-Strategie organisa-
torisch vorbereitet werden. Der teil-
weise geäußerte Appell, man dürfe 
über den Ausstieg aus dem Shut-
down noch nicht einmal diskutie-
ren, ist fraglich. In einer Demokra-
tie darf auch in der Krise über alles 
diskutiert und nachgedacht werden, 
denn die Menschen sind nicht die 
Untertanen des Staates. Das ändert 
allerdings nichts an der Tatsache, 
dass zurzeit noch niemand sagen 
kann, wann der richtige Zeitpunkt 
für welche Lockerungen gegeben 
sein wird. Andererseits wissen alle, 
dass weder die Gesellschaft, noch 
die Wirtschaft einen langfristigen 
Stillstand durchhalten können.

Wir müssen mit der nötigen Behut-
samkeit den Exit organisatorisch 
klug vorbereiten. Es wird sicherlich 
nicht kurzfristig einen Zeitpunkt ge-
ben, von dem aus alles wie früher ist. 
Die besonderen Abstands- und Hy-
gieneregeln werden uns noch lange 
begleiten. Für die Kommunen ste-
hen insbesondere folgende Fragen 
im Vordergrund:

In Planspielen muss simuliert wer-
den – und da benötigen Städte 
und Gemeinden auch die Beratung 
des Robert-Koch-Institutes – ob es 
zum Beispiel Sinn machen kann, 
Kinder/Schüler hälftig vor- bzw. 
nachmittags oder auch hälftig im 
14-Tage-Wechsel zu betreuen. Das 
hängt natürlich stark mit dem Auf-
bau einer echten flächendeckenden 
Test-Infrastruktur zusammen. Die 
brauchen wir auf jeden Fall, um 
nach der Aufhebung des Shutdown 
das Virus unter Kontrolle zu halten. 
Dazu gehört ein bundesweit ein-
heitliches Test- und Meldesystem. 
Zudem müssen die Testkapazitäten 

deutlich ausgebaut werden, damit 
80 bis 100 Prozent der Kontaktper-
sonen von Infizierten innerhalb 
eines Tages gefunden und getestet 
werden können. Die Überlegun-
gen der Bundesregierung, die Tests 
bis Ende Mai auf 500.000 pro Tag 
hochzufahren – derzeit sind es etwa 
60.000 – sind richtig.

Auch die von der Bundesregierung 
in Aussicht gestellte, freiwillige App 
kann dazu beitragen, Transparenz 
zu schaffen und potentielle Infek-
tionsketten schnell und effektiv zu 
durchbrechen. 

Sobald ausreichend Schutzmas-
ken vorhanden sind, kann auch ein 
vorsorgliches Schutzmaskengebot 
jedenfalls in Geschäften, Behör-
den und ÖPNV richtig sein. Auch 
wenn man sich voraussichtlich bei 
den Lockerungen um einheitliche 
Grundsätze in Deutschland bemü-
hen wird, darf es regionale Beson-
derheiten geben. Auch der Födera-
lismus hat sich in der Krise bewährt: 
Die Situation in den Bundesländern 
und Regionen ist sehr unterschied-
lich, weshalb auch die Lockerungs-
anforderungen dementsprechend 
Rechnung tragen müssen.

Unverzichtbar ist es natürlich – und 
das gilt auch für die Kommunen vor 
Ort – den Bürgerinnen und Bürgern 
immer wieder zu vermitteln, warum 
wird wann welche Maßnahme er-
griffen. Wir brauchen weiterhin die 
Akzeptanz und Zustimmung der Be-
völkerung, um erfolgreich durch die 
Krise zu kommen. 

Ihr

Dr. Gerd Landsberg
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CORONA + KOMMUNEN

KRISE – CORONA – KOMMUNEN     
  (K)EINE SYSTEMRELEVANTE

           BETRACHTUNG

War das Wort „Krise“ in der 
Vergangenheit oft hyste-
risch, zumindest inflati-

onär in Gebrauch, so ist es aktuell 
angebracht, diese Begrifflichkeit im 
Kontext der Corona-Pandemie zu 
verwenden.

„Krise“ bezeichnet im Allgemeinen 
eine gefährliche Konfliktentwicklung 
in einem natürlichen oder sozialen 
System, begleitet von einer massiven 
und problematischen Funktionsstö-
rung über einen längeren Zeitraum.1

Was wir aktuell erleben, betrifft die 
gesamte Menschheit, jedes einzelne 
Gesellschaftssystem in einem Aus-
maß, das bezogen auf die medizi-

nische Brisanz, geschichtlich nur 
mit der Pest oder der Spanischen 
Grippe verglichen werden kann. 
Eine Krankheit, die urplötzlich 
auftaucht, sich mit exponentieller 
Geschwindigkeit verbreitet, trotz 
moderner Medizin hohe Letalitäts-
raten verursacht, weil weder Wirk-
stoffe noch Impfsera verfügbar sind.
Was wir bereits in den ersten Wo-
chen feststellen mussten, ist zum 
einen die hohe Abhängigkeit unse-
rer eigenen, deutschen Gesellschaft 
von Lieferketten und Drittländern 
in vielen wirtschaftlich bedeutsa-
men Sektoren. Zum anderen der 
faktische Offenbarungseid der Eu-
ropäischen Gemeinschaft. Einmal 
mehr artikuliert sie sich in Sprech-

blasen und Bildern. Einmal mehr 
zeigt sie sich als rein wirtschaft-
liches Zweck- und Transferbünd-
nis und nicht als sozial politische 
Schicksalsgemeinschaft. Die syste-
mischen Fehler der (bewusst) nicht 
vollständig durchkonstruierten, 
belastbar funktionierenden, politi-
schen Staatengemeinschaft zeigen 
sich gerade in Krisenfällen beson-
ders eklatant. Denn genau in der 
Krise ist die sofortige Verkapselung 
in nationalstaatliche Interessen ein 
natürlicher, nahezu instinktiver Re-
flex,2 wenn es keine belastbaren, ge-
meinsamen Antipoden gibt.

Erwartungsgemäß wetteifern Welt- 
anschauungen und Systeme um den 
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Von Dr. Uwe Brandl

1 Manfred G. Schmid: Wörterbuch zur Politik. 3., Auflage, 2010, S. 443f.
2 Michael Sauga, Der Spiegel, Das zweite Virus heißt Nationalismus, 16.04.2020
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Titel des besten Krisenmanagements 
und vermeintlich punkten die, die 
zentralistisch, zum Teil diktatorisch 
dem Virus durch vollständige Ent-
rechtung ihrer Staatsbürger den Gar- 
aus machen wollen. An dieser Stelle 
muss nicht über die Effektivität oder 
den Preis der unterschiedlichen An-
sätze diskutiert werden. An dieser 
Stelle ist es angezeigt, an eine der 
selbstverständlichen Handlungsma-
ximen der Menschheit zu erinnern, 
die auch gelten sollte, wenn es um 
Krisen und deren Management geht: 
Das Menschenrecht auf den „höchs-
ten erreichbaren Stand an körperli-
cher und geistiger Gesundheit“.3

Wer Corona vor diesem Hintergrund 
effektiv begegnen will, der muss 
mit hoher Verantwortung die Grat-
wanderung zwischen Gesundheits-
schutz und Leben einerseits und der 
Freiheit des Einzelnen andererseits 
meistern. Kollidieren wie jetzt aktu-
ell Rechtsgüter, müssen sie im Sinne 
der Verfassung interpretiert werden 
und als Lösung eine bedingte Vor-
rangrelation gefunden werden.4 So 
verstanden ist das Prinzip der „Prak-
tischen Konkordanz“ eine Methodik 
zur Lösung von Normenkollisionen.5

Es geht also um den angemessenen 
Ausgleich von Leben/Gesundheit 
und Freiheit unter Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit.6 Vergegen-
wärtigt man dies in der aktuellen 
Situation, muss und kann der Po-
litik nur größter Respekt gezollt 
werden. Denn Krisen verlangen 
Entscheidung, nicht endlose Dis-
kussion. Dies gilt vor allem dann, 
wenn ein lebensbedrohlicher un-
sichtbarer Gegner sich mit rasender 
Geschwindigkeit in die Bevölkerung 
frisst und die Gesundheitssysteme 
an den Rand des Kollapses drängt. 

Die Politik in Bund und Ländern 
hat entschieden! Konsequent, ange-

messen zeitlich begrenzt. Und ja, sie 
hat in nie dagewesenem Umfang in 
die Freiheitsrechte jedes Einzelnen 
eingegriffen, zum Teil mit existenz- 
aber genau nicht mit lebensbedro-
henden Auswirkungen.

Kaum bessern sich die Zahlen der 
Neuinfizierten, rufen sich mit medi-
al unverhältnismäßiger Begleitung 
Messiasse auf den Plan, die vor allem 
eines wissen, nämlich alles besser. 
Da wird die aus virologischer Not-
wendigkeit sachlogische Begren-
zung der Versammlungsfreiheit zum 
Ausverkauf der Demokratie hochsti-
lisiert. Da mutieren Grünenpolitiker 
und Linke von Protagonisten der 
Begrenzung und Beschränkung zu 

empathischen Freiheitsfanatikern. 
All das mag dem üblichen Geplänkel 
und dem verzweifelten Ringen um 
politisches Profil geschuldet sein. 
Zur Unzeit kommt es allemal, denn 
natürlich ist diese auf Individuali-
tät und Freizügigkeit konditionierte 
Gesellschaft, die man in die Enge der 
eigenen vier Wände verbannt hat, 
empfänglich für die flachen Parolen 
nach Lockerung. 

Da versteigen sich Autoren, den 
deutschen Weg als Abstellgleis zu 
diskreditieren7 und Österreich we-
gen der dort angeblich großzügigen 
Lockerungen als beispielgebendes 
Vorbild darzustellen. 

Bei genauer Sicht zeigt sich aller-
dings, dass Österreich wesentlich 
rigider durchregiert und beschränkt 
hat, weil das dort auch möglich 

war. Deshalb gibt es einen gewis-
sen Zeitvorsprung, deshalb gibt es 
ein winziges Plus an vermeintlich 
mehr Freizügigkeit. Die angebliche 
Schnelligkeit oder striktere Konse-
quenz unserer Nachbarn hat aber 
einen Grund, der nicht unerwähnt 
bleiben darf. Österreich ist mit sei-
ner, im Kern aus 1920 bzw. 1929 
stammenden Verfassung, legislativ 
und vor allem administrativ we-
sentlich zentralistischer strukturiert 
als die Bundesrepublik.8 Der unita-
ristische Föderalismus Österreichs 
erlaubt dem „Macher“ Kurz sehr 
gezielt, einheitlich, umfänglich und 
damit schneller Standards für alle zu 
setzen und auch durchzusetzen.9

Den deutschen, auf der gerne einge-

forderten Freiheit basierenden, Fö-
deralismus als im Kern untaugliche 
Basis für ein effizientes Krisenma-
nagement zu stigmatisieren, wagt 
(weil es den eigenen Ansatz ins 
Absurde führen würde) freilich nie-
mand. Da benutzt man lieber Per-
sonen, deren angebliche Führungs-
schwäche, mangelnde Visionskraft 
und indiskutable Erklärungskultur 
und verschleiert damit ein Weltbild, 
das im Kern eben nicht Gesundheit 
und Leben, sondern die Freiheit des 
Einzelnen und der Wirtschaft prio-
risiert.

Natürlich ist es durchaus diskussi-
onswürdig, intensiv darüber nach-
zudenken, ob in einer digitalen und 
damit transparenten aber gleichzei-
tig höchst komplexen Welt, födera-
le und deshalb von den Menschen 
als ungleich wahrgenommenen Lö-

Denn Krisen verlangen 
Entscheidung, nicht 
endlose Diskussion.“

Dr. Uwe Brandl
Erster Bürgermeister von Abensberg, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

„

3 UN Sozialpakt 1966 (Art12); http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf
4 Robert Alexy: Theorie der Grundrechte, Frankfurt a.M. 1994, S 81
5 Martin Morlok, Lothar Michael: Staatsorganisationsrecht, Nomos, Bade-Baden, 4. Aufl. 2019,§3 Rn.94.
6 Vgl. die sog. Mutzenbacher-Entscheidung BVerfGE77, 240 (253).
7 Stefan Gross-Lobkowicz, Focus online 2020, Sebastian Kurz: Wie er in der Krise wieder zum wahren Taktgeber Europas wird.
8 Marie Walter, 2008, Der Österreichische Föderalismus, https://treffpunkteuropa.de/Der-Österrechische-Föderalismus?lang=fr
9 Vgl. auch Peter Bußjäger, 2018, Föderalismus und Regionalismus in Österreich; https://www.bpb.de/apuz/274251/föderalismus-und-regionalismus-in-österreich

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf
https://treffpunkteuropa.de/Der-Österrechische-Föderalismus?lang=fr
https://www.bpb.de/apuz/274251/föderalismus-und-regionalismus-in-österreich
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sungen wirklich so gut sind, wie das 
behauptet wird. 

Positiv kann die föderal unterschied-
liche Handlungsklaviatur sicher als 
gutes Mittel gesehen werden, den 
regionalen Unterschieden im Sin-
ne der Verhältnismäßigkeit zu ent-
sprechen. Ob das bei den Menschen 
etwa in unmittelbarer Nachbarschaft 
von Bundesländern immer plausi-
bel gemacht werden kann, warum 
es Unterschiede gibt, bleibt eben-
so Tatfrage wie die reaktiven Zeit-
nachteile, die der komplexe föderale 
Entscheidungsprozess verursacht. 
Gerade der Zeitfaktor spielt bei der 
Eindämmung von Epidemien eine 
wesentliche Rolle.10  Insoweit kann 
und muss sowohl der Bundes- als 
auch der Landesebene ein Kompli-
ment ausgesprochen werden.

Schwierigkeiten bereitet nach wie 
vor die Bestimmung einer möglichst 
treffsicheren, verlässlichen Perspek-
tive für die Gesellschaft. Sie darf in 
einer Situation wie dieser, in der al-
les von Vertrauen und Verlässlich-
keit abhängt, kein Schuss ins Blaue 
sein. Auch aus dieser Sicht ist eine 
schrittweise und gegebenenfalls 
reversible Annäherung an die Nor-
malität geboten. Wenn Gesundheit 

und Lebensschutz weiterhin priori-
siert bleiben, müssen Maß und Ge-
schwindigkeit von Lockerung und 
Normalität in direkter Relation zum 
je aktuellen Infektgeschehen und 
den verfügbaren medizinischen Res-
sourcen stehen.

Dass sich die Zahlen mit schweren 
und tödlichen Verläufen völlig an-
ders verhalten als in anderen Län-
dern, ist neben guten und richtigen 
Weichenstellungen durch die Politik 
vielen Faktoren geschuldet. Einer 
sozial verantwortlich agierenden, im 
Kern trotz der Herausforderungen 
stabilen Wirtschaft, einem Gesund-
heitssystem, dass sich sehr flexibel, 
kompetent und engagiert um Lö-
sungen bemüht. Gut ausgebildetem 
und hoch motiviertem Personal, 
dem wir ebenso wie unseren Bürge-
rinnen und Bürgern Dank und hohe 
Anerkennung schulden, aber auch 
einer Administration, die in der Lage 
ist, mit extremen seismischen Syste-
meruptionen fertig zu werden.

Damit sind wir bei der systemrele-
vanten Rolle der Kommunen als un-
mittelbare Bindeglieder zwischen 
der großen Politik und den Men-
schen angekommen. Eine aktuelle 
forsa Umfrage, die bei über 3.000 

teilnehmenden Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeistern durchaus 
als repräsentativ bezeichnet werden 
kann, stellt fest, dass 79 Prozent der 
befragten Kommunen nicht mit ei-
nem Notfallplan gerüstet waren.11 
Auch wenn sich manche an diesem 
objektiven Ergebnis stören mögen: 
Fakt bleibt, dass niemand ernsthaft 
behaupten kann, genau und pas-
send auf diese Epidemie vorbereitet 
gewesen zu sein.

Umgekehrt ist festzuhalten, dass 
die kommunale Ebene einmal 
mehr ihre Handlungsfähigkeit und 
Schlagkraft unter Beweis gestellt 
hat, und der befürchtete Kollaps der 
öffentlichen Verwaltung und ihrer 
Annexsysteme ausblieb.

WAS WAREN UND SIND 
DIE GRÖSSTEN 
HERAUSFORDERUNGEN?

Besonders in Krisenzeiten suchen 
die Menschen Halt und Sicherheit, 
klare Regeln und Richtlinien, die im 
Besonderen die Exekutive, also die 
öffentliche Verwaltung, sicherzu-
stellen hat. Die Gemeindeverwal-
tungen verfügen ebenso wenig wie 
die anderen Staatsebenen über aus-
reichend valides Datenmaterial, um 
Verlauf, Dynamik und Auswirkun-
gen der Pandemie zu fassen. Daran 
hat sich bis heute leider wenig geän-
dert. Stichprobenartige, repräsen-
tative Untersuchungen der Bevöl-
kerung etwa durch Mitarbeiter der 
Bundeswehr über einen längeren 
Zeitraum wären durchaus hilfreich, 
um Wahrscheinlichkeitsszenarien 
zu unterfüttern und darauf basie-
rend auch die strategischen Ent-
scheidungen auszurichten.12

Der erste Blick galt zunächst der 
Sicherung der Gesundheit der 
Mitarbeiter bei gleichzeitiger Auf-
rechterhaltung des Betriebes. Die 

10 Helmut Feldhaus: Coronavirus: Stephen Hawking, Klaus Püschel und unsere Verteidigungsarmee, Wochenmagazin vom 10.4.20;
11  https://kommunal.de/corona-umfrage-buergermeister
12 Das fordern ua Verhaltensökonom Ernst Feht oder Katharina Schüller, vgl Sabine Hedewig-Mohr, planunng&analyse 28.3.20
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Minimierung potentieller Anste-
ckungsrisiken und die Aufteilung 
der Mitarbeiter auf parallel funk-
tionierende Teams, die sich im Be-
darfsfall ersetzen können, war und 
ist eine mögliche Strategie. Home- 
Office war plötzlich ein Weg aus 
der Krise, wobei auch hier gilt, dass 
wir selbst in diesen Zeiten oft an 
den Grenzen unseres Vermögens 
scheiterten. Bewusst unseres Ver-
mögens, denn am Können liegt es 
zwischenzeitig Dank der enormen 
Infrastruktur-Anstrengungen der 
vergangenen Jahre nicht mehr. Grö-
ßere und schnelle Lösungen schei-
tern meist an überzogenen Daten-
schutzvorstellungen oder an den 
kleinkrämerischen Erbsenzählerei-
en mancher Juristen, für die Krisen-
modus ein Fremdwort ist. 

Da wurden Wertstoffhöfe und Zu-
lassungsstellen einfach dicht ge-
macht ohne über kontaktlose Alter-
nativen nachzudenken. Verwaltung 
wird dann schwierig, wenn das „ma-
chen wir wie gehabt“ faktisch nicht 
mehr funktioniert und die Kreati-
vität durch langjährige Adaptions-
phasen den alten Trott um jeden 
Preis beizubehalten verkümmert, 
oder gar abtrainiert ist. 

Vieles an körperlichem Bürgerkon-
takt konnte dank digitaler Technik 
vermieden oder kanalisiert werden. 
Die Einpflege der unterschiedlichen 
Hilfsprogramme für die Wirtschaft 
in die Online-Portale der Verwal-
tung erleichterte den Unternehmen 
ihre Existenzgrundlage in den ers-
ten Wochen zu sichern. 

Völlig neue Infrastrukturen wur-
den in kurzer Zeit aus dem Boden 
gestampft. Nachdem die Behand-
lung von Patienten mit Schnupfen 
und Grippe-ähnlichen Sympto-
men in vielen Praxen nicht oder 

nur unter strengen Voraussetzun-
gen stattfinden durfte hat die Stadt 
Abensberg unter Einbindung des 
Krisenstabes und des zuständigen 
Versorgungsarztes die Idee einer In-
fekt-Ambulanz umgesetzt. In einer 
kommunalen Mehrzweckhalle wur-
den Umkleiden und Trainerzimmer 
kurzfristig zu einem Ambulanzzent-
rum umfunktioniert, in die die Allge-
meinpraxen ihre Verdachtspatienten 
schicken und wo auch mobile Coro-
na-Patienten ambulant behandelt 
werden. Das entlastet die Kliniken 
enorm. Parallel wird eine Web-App 
zur praxisübergreifenden Patienten-
planung und Steuerung entwickelt.13

Um den Engpass an Hygienemitteln 
wie Mundmasken, Kleidung und 
Desinfektionsmittel zu überbrü-
cken, sind vielerorts ehrenamtliche 
Initiativen entstanden, die versu-
chen, das Versorgungsproblem zu 
lösen. Gleiches gilt für Nachbar-
schaftshilfen, die für die Versorgung 
von Risikopersonen unverzichtbar 
sind.14

AKTUELL STEHEN DIE  
KOMMUNEN VOR DREI  
WESENTLICHEN AUFGABEN

I. Sicherung der Funktions- 
fähigkeit bei bestmöglichem 
Gesundheitsschutz  
für die Beschäftigten

II. Bewältigung der ständig 
wechselnden Herausforde-
rungen in der Krise

III. Strategische Vorbereitung 
des Szenarios „Post Corona“

Einige Handlungsfelder sollen bei-
spielgebend aufgezeigt und thema-
tisiert werden. Vollständig sind sie 
beileibe nicht. 

1. Intensiv diskutieren wir das ob 
und wie eines Wiedereinstiegs 
in eine geordnete Beschulung, 
allerdings unter Berücksichti-
gung der nach wie vor erforder-
lichen Abstands- und Hygiene-
regeln. 

Leider müssen wir feststellen, dass 

13 Weitere Infos gerne über mail: uwe.brandl@abensberg.de
14 Z. B. Westfälische Nachrichten 13.4.20; https://www.wn.de/NRW/4185677-Kommunen-Corona-Krise-fordert-von-Kommunen-ungewoehnliche-Massnahmen
15 Vgl.: Merkur.de, Corona: Lehrer-Präsident legt sich fest - Mindestens ein Jahr massive Einschränkungen für Schulen, 21.4.20

Foto: ©  bluedesign  - stock.adobe

mailto:uwe.brandl%40abensberg.de?subject=Stadt%20und%20Gemeinde%20Sonderausgabe%20CORONA%2002/20


 Stadt und Gemeinde SONDERAUSGABE 02/20   9

die Szenarien, die hierfür auf Lan-
desebene entwickelt werden in 
vielen Fällen nicht mit den Kom-
munen besprochen oder erarbeitet 
werden. Schichtweiser Unterricht 
verteilt über den ganzen Tag mag 
für die Großstadt, in der sich der 
ÖPNV sozusagen im Fünf-Minu-
tentakt die Klinke in die Hand gibt, 
ein probater Ansatz sein. Aber in 
den periphereren Räumen führt das 
zu einem enormen organisatori-
schen Aufwand unter erheblichem 
Zeitdruck. Selbst wenn Personen-
beförderungsunternehmen Kapa-
zitäten frei hätten, muss die neue 
Linie ausgeschrieben werden, wenn 
ja, für wie lange.

Wenn die Kommunen das regeln 
sollen, muss auch für sie ein Kri-
senmodus gelten. Schnelle straffe 
Entscheidungsstrukturen, klare Fi-
nanzierungszusagen, Verzicht auf 
Ausschreibungen, breites Entschei-
dungsermessen. 

2. Wie kann Schule in den kom-

menden Monaten (manche 
gehen von einem Zeitraum bis 
Mitte 2022 aus) zukunfts- und 
krisenresilent organisiert wer-
den? Machen wir uns nichts 
vor: Bis ein Wirkstoff oder gar 
ein Impfserum entwickelt und 
marktfähig ist, werden noch 
Monate vergehen.15

Bis dahin gilt, wenn wir unser Ge-
sundheitssystem nicht überlasten 
wollen, Abstand und eine Hygiene 
zu halten, die der Regelschulbetrieb 
nicht leisten kann. Schule muss also 
notwendig anders als bisher organi-
siert werden. Digitaler Unterricht 
ist einfach mehr als die Email mit 
neuen Hausaufgaben. Jetzt haben 
wir die Chance, endlich eine wirk-
lich koordinierte und belastbare 
digitale Bildungsinfrastruktur zu 
bauen, die unter Umständen auch 
föderale Grenzen überwindet (zu-
mindest was die Kompatibilität der 
Systeme betrifft).16

Natürlich brauchen wir dazu Leh-

rer, die das können, eine Infrastruk-
tur, die das meistert, ein neues digi-
tales Lernkonzept. Hier können die 
staatlichen Stellen beweisen, dass 
sie fähig und in der Lage sind, die 
Krise als friktionale Chance effizi-
ent zu nutzen. Das ist auch für die 
IT-Wirtschaft in krisengebeutelten 
Zeiten eine riesen Chance! 

Die Rahmenbedingungen sind 
vergleichsweise simpel: 

a) Niemand darf in der neuen 
Lernwelt abgehängt werden.

b) Fehlinvestitionen durch eine 
kunterbunte Landschaft 
unterschiedlichster Systeme 
müssen vermieden werden.

c) Ausbildungs- und Schulungs-
plattformen führen die Päda-
gogen in ein neues Zeitalter.

d) Die Schulen müssen nach 
dem Vorbild der berufsbil-
denden Schulen (Stichwort 
Übungsfirmen) untereinander 
systembruchfrei digital kom-
munizieren können.

16 Vgl dazu den bemerkenswerten Bericht von Armin Himmelrath, Zuhause lernen: Mediathek SWR2
17 Handeln ist das Gebot der Stunde, auch mit Blick auf die zT berechtigten Bedenken, die die neue Protestbewegung ‚Schulboykott.de vorbringt. Vgl. deutschlanfunk.de, 20.4.20 Coronavirus: In 

Deutschland formiert sich eine Schulstreikbewegung.
18 Uwe Ritzer; Was nicht passt; SZ online 30.3.20

http://www.deutschlanfunk.de
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e) Die Zeit des "go slow" muss 
mit Hochdruck genutzt wer-
den für strategische Planung 
und Fortbildung17

3. Wie gehen die Kommunen mit 
laufenden Investitionsmaß-
nahmen um? Bei realistischer 
Einschätzung ist mit erheb-
lichen Mindereinnahmen bei 
Gewerbe und Einkommensteu-
er zu rechnen. Gleichzeitig 
bleiben die Ausgaben in den 
Verwaltungshaushalten gleich 
oder steigen durch die zusätzli-
chen Sozialleistungen stark an. 

Zu den aktuell noch funktionie-
renden Wirtschaftszweigen zählt 
das Bau- und Baunebengewerbe.18

Einer der Hauptnachfrager der 
Bauindustrie ist der öffentliche 
Sektor. Es wird notwendig sein 
in der laufenden Krise nicht alle 
geplanten Maßnahmen im Ein-
druck der verschlechterten Kas-
senlage zu stoppen, sondern ein 
vernünftiges Mittelmaß zwischen 
Investitionssicherheit und Solidi-
tät zu üben. 

Für die Zeit danach wäre es jetzt ein 
politisch wichtiges Zeichen an die 
Wirtschaftsakteure konkrete Inves-
titionsprogramme zu entwickeln, 
die mit Blick auf alle Branchen eine 
möglichst breite Wirkung entfalten 
können. 

4. Kommunen sind auch als Hort 
des Kulturlebens wichtige 
Partner und Geldgeber für 
Agenturen, Künstler,  
Gewerbetreibende,  
Schausteller. 

Viele Veranstaltungen deren Be-
schicker durch Ausschreibungen 
ermittelt wurden mussten und 
müssen abgesagt werden. Ein wirt-
schaftlich spürbarer Beitrag für 

die Betroffenen wäre es, wenn die 
Kommunen in der Lage wären, die 
für 2020 vereinbarten Verträge und 
Engagements zum Beispiel ohne 
neuerliche Ausschreibung auf 2021 
verlegen zu können. Das beinhaltet 
zumindest die konkrete und feste 
Aussicht auf eine Einnahme zu ei-
nem späteren Zeitpunkt und würde 
so dem Schausteller-Gewerbe er-
heblich helfen.

Wie es in den Kommunen weiter-
geht, wird nicht einheitlich zu be-
antworten sein. Insgesamt ist aber 
mit erheblichen Verschiebungen 
beim Finanzausgleich zugunsten 
der Automobil- und Dax-Standor-
te zu rechnen.19 Ebenso sicher lässt 
sich annehmen, dass sich die Schere 

zwischen wirtschaftlich starken und 
schwachen Kommunen noch weiter 
öffnen wird. Die Gesamtauswirkun-
gen auf den Einzelhandel und den 
Mittelstand – damit die Struktur der 
Innenstädte – sind in ihrer konkreten 
Ausformung schwer einzuschätzen.20

FAZIT

Fest steht, dass sich alle Staatsebe-
nen rechtzeitig und intensiv über 
das „Danach“ vereinbaren müssen. 
Dabei wird neben der Frage in wel-
chem Umfang Finanzmittel benö-
tigt werden und woher diese Mittel 
kommen, einmal mehr das Thema 
der Gleichwertigkeit im Raum ste-
hen müssen. 

Fest steht auch, die Krise und ihr 
Management verlangen politischen 

Akteuren und den Bürgern des Lan-
des, Ungewohntes, belastendes und 
ständig Neues ab. Wie schon Molt-
ke feststellte: „Kein Schlachtplan 
überlebt den ersten Feindkontakt“21. 
Wie gut es gelingt, durch die kom-
menden Wochen und Monate zu 
kommen, wird maßgeblich von der 
Vernunft und der Bereitschaft der 
Bevölkerung abhängen, sich als Teil 
einer wechselseitig verantwortlichen 
Schicksalsgemeinschaft zu empfin-
den. Das ist nicht die Zeit der Ego-
ismen!

Fest steht, die Kommunen sind mehr 
denn je systemrelevant für unsere 
Gesellschaft und den Staat. Auf die 
Gebietskörperschaften kommen ak-
tuell und künftig ungeahnte neue 

Herausforderungen zu, die sie im 
Interesse der Bürger und eines sozial 
verantwortlichen Miteinander lösen 
müssen. Auch hier ist die unterste 
staatliche Ebene einmal mehr zu Er-
folg verdammt. 

Der Autor:  
Erster Bürgermeister

Dr. Uwe Brandl, 
Präsident Deutscher 

Städte- und Gemeindebund

Fest steht, die Kommunen 
sind mehr denn je 

systemrelevant für unsere
 Gesellschaft und den Staat. “

„
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19 Bayern z.B. zieht Finanzausgleichszahlungen an die Kommunen vor, erleichtert Kassenkredite und schnürt ein Mrd. schweres Hilfspaket. 
20 Vgl. FR.de: 20.4.20; Wirtschaft in der Corona-Krise, Corona- Krise: Steuereinnahmen sinken Sandra Lorenz, manager magazin, 17.4.20, Wie nachhaltig verändert die Corona-Krise den Einzelhan-

del? Institut der deutschen Wirtschaft, iwkoeln.de mit interessanten Einzelbeiträgen zu unterschiedlichen Themenbereichen Anja Ettelt, Holger Zschäpitz, welt.de, 30.3.20, Wirtschaft, Folgen der 
Corona-Krise, diese drei Szenarien zeichnen die Wirtschaftsweisen für Deutschland

21 Dieser Spruch wird auch Clausewitz zugeschrieben stammt aber wohl von Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke, preußischer Generalfeldmarshall und Chef des Generalstabs, 1000-zitate.de

http:// Tilman Wilhelm, Bereichsleiter Kommunikation und Wissensmanagement bei der NOW GmbH
http://1000-zitate.de
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BUNDEWEHR UND KOMMUNEN

„WIR SIND DA, WENN WIR 
GEBRAUCHT WERDEN“  

BUNDESWEHR UND KOMMUNEN 
IN ZEITEN DER CORONA-PANDEMIE

Seit der Gründung der Bundes-
wehr vor über 60 Jahren ist 
zwischen den Städten und Ge-

meinden und unseren Streitkräften 
eine starke Verbundenheit gewach-
sen. Ob beim Tag der Bundeswehr 
oder bei öffentlichen Gelöbnissen, 
ob im Rahmen von Patenschaften 
oder bei den vielen ehrenamtlichen 
Projekten in den Standorten – es 
wird deutlich: Unsere Bundeswehr 
ist fest in den Kommunen, in der 
Mitte unserer Gesellschaft veran-
kert. Das ist ein gutes und festes 
Fundament – gerade auch in Kri-
senzeiten. 

Denn da zeigt sich, die Bundeswehr 
ist ein verlässlicher Partner für die 
Behörden vor Ort. Und unsere zi-
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Von Annegret Kramp-Karrenbauer
Bundesministerin der Verteidigung

Unsere 
Bundeswehr ist 

fest in den
Kommunen, in der 

Mitte unserer 
Gesellschaft 
verankert“

„
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vil-militärische Zusammenarbeit 
hat sich bewährt: Bei der Hambur-
ger Sturmflut 1962 oder im Rahmen 
der Flüchtlingshilfe 2015 genauso 
wie bei der Schneekatastrophe in 
Bayern oder den Waldbränden in 
Mecklenburg-Vorpommern im ver-
gangenen Jahr. Stets haben unsere 
Soldatinnen und Soldaten die be-
troffenen Landkreise tatkräftig un-
terstützt und gemeinsam mit den 
zivilen Hilfskräften die Krisen ge-
meistert. 

Diese enge Zusammenarbeit ist ge-
rade in Zeiten der Corona-Pandemie 
besonders gefordert. Deutschland 
durchlebt mit der Corona-Krise 
eine beispiellose Herausforderung. 
Städte und Gemeinden, die Länder 
und der Bund, in Europa und der 
Welt – wir alle bekämpfen einen 
unsichtbaren Gegner. 

Dieser Herausforderung stellt sich 
auch unsere Bundeswehr und trägt 
mit ihren vielfältigen Unterstüt-
zungsmaßnahmen seit Beginn der 
Krise zu ihrer Bewältigung bei. Von 
den Teilstreitkräften über unser Be-
schaffungsamt bis zum Institut für 
Mikrobiologie der Bundeswehr – 

unsere Männer und Frauen arbeiten 
Seite an Seite mit den zivilen Be-
hörden. Das gemeinsame Ziel aller 
Anstrengungen: Die Ausbreitung 
des Virus zu verlangsamen, die ge-
samtstaatliche Handlungsfähigkeit 
sicherzustellen und die Gesund-
heitsversorgung aufrechtzuerhal-
ten. Und damit Menschenleben zu 
retten. 
Das heißt für die Bundeswehr, die zi-

vilen Stellen auf deren Bitte schnell 
und pragmatisch zu unterstützen 
– mit Material und Personal, in der 
Logistik und im Transport, in der 
Unterbringung und Lagerung. Im 
Rahmen dieser Amtshilfe leistet un-
sere Bundeswehr ihren ganz kon-
kreten Beitrag zur Sicherheit und 

zum Schutz der Bevölkerung. Arti-
kel 35, Absatz 1 Grundgesetz steckt 
uns dabei klar den rechtlichen Rah-
men. 

Und die vergangenen Wochen zei-
gen: Unsere Bundeswehr ist da, 
wenn sie gebraucht wird. Ob Feld-
betten oder Schutzkleidung, ob 
medizinisches Personal oder eine 
Drive-In-Teststation für Coro-

na-Verdachtsfälle, ob Einkaufshilfe 
für Hilfsbedürftige oder Versorgung 
von Lkw-Fahrern in kilometerlangen 
Staus: Die Bundeswehr unterstützt 
an vielen Stellen, von der Hauptstadt 
bis in den entlegensten Landkreis. 
Auf die Bundeswehr ist Verlass.  
Dabei sind uns bei der Bundeswehr 

Es sind Zeiten, in denen wir immer 
wieder überwältigende Beispiele von 

Solidarität und Hilfsbereitschaft erleben. 
Die enge und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit von Kommunen und Bundeswehr 

zeigt das Tag für Tag ganz lebendig.“
Annegret Kramp-Karrenbauer

Bundesministerin der Verteidigung

„
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auch praktische Grenzen gesetzt, 
insbesondere beim Material. Die 
angespannte Marktsituation trifft 
ebenso die Bundeswehr, auch ste-
hen uns keine Überbestände mehr 
zur Verfügung, wie noch vor einigen 
Jahren. Was noch an Material vor-
handen ist, brauchen wir für unse-
re Soldatinnen und Soldaten. Die 
Auslandseinsätze laufen weiter und 
auch die Unterstützung im Inland 
erfordert einsatzfähige Kräfte. Zum 
Beispiel in unseren fünf Bundes-
wehrkrankenhäusern und bei den 
mobilen Einheiten unseres Sani-
tätsdiensts, die gleichermaßen die 
zivile Gesundheitsversorgung un-
terstützen. 

Doch natürlich zählt in diesen Zeiten 
der Einzelfall. Und auch wenn die zi-
vilen Ämter und Behörden ihrerseits 
erst prüfen müssen, ob all ihre Mög-
lichkeiten ausgeschöpft sind, ehe 
die Bundeswehr aktiv wird, stehen 
unsere Soldatinnen und Soldaten 
im Notfall bereit – auch kurzfristig. 
Wie zum Beispiel im bayerischen 
Kreis Bamberg, wo Angehörige des 
Panzerbataillons 104 verschiedenen 
Altenheimen momentan tatkräftig 
beiseite stehen. 

Die gegenwärtige Corona-Krise ist 
eine außergewöhnliche Situation. 
Da hilft es sehr, auf das eingespielte 
Miteinander von Bundeswehr und 
Kommunen zählen zu können. In 
den vergangenen Jahrzehnten wur-
de ein enges Netzwerk zwischen 
der Bundeswehr und den anfragen-
den Behörden aufgebaut: Mit den 
Kreis- und Bezirksverbindungskom-
mandos sowie den Kommandos auf 
Landesebene haben die zivilen Stel-
len immer den passenden Ansprech-
partner, um die Abstimmung und 
Zusammenarbeit so reibungslos wie 
möglich zu organisieren. So kann die 
Hilfe der Bundeswehr die größtmög-
liche Wirkung entfalten. 

Uns allen ist bewusst, die Coro-
na-Krise zu bewältigen ist kein 
Sprint, sondern ein Marathon. Zivi-
le und militärische Helfer gleicher-
maßen werden einen langen Atem 
brauchen. Deswegen halten wir in 
der Bundeswehr mit dem Einsatz-
kontingent „Hilfeleistung Corona“ 
zusätzlich zu unserem Sanitäts-
dienst noch 15.000 Soldatinnen und 
Soldaten vor, die unterstützen, wenn 
immer regionale Hilfskapazitäten an 
ihre Grenzen kommen. 

Darüber hinaus profitieren wir 
bei den zahlreichen Hilfeleistun-
gen ganz wesentlich von unserer 
starken Reserve: Mehr als 15.000 
Reservistinnen und Reservisten 
haben sich bislang freiwillig ge-
meldet, über Tausend von ihnen 
unterstützen den Kampf gegen Co-
rona bereits. Dieses Engagement, 
dieser freiwillige Dienst für unser 
Land beeindruckt mich sehr. Hin-
zu kommen die vielen Bürgerinnen 
und Bürger, die sich ehrenamtlich 
einbringen, Nachbarn und Hilfs-
bedürftige unterstützen oder sich 
einfach diszipliniert an Regeln und 
Kontaktverbote halten, auch wenn 
es ungeheuer schwerfällt. Das zeigt 
einmal mehr, dass Krisen wie die 
Corona-Pandemie bei allen Heraus-
forderungen auch immer Anlass für 
ein Zusammenrücken in der Gesell-
schaft sind. Es sind Zeiten, in denen 
wir immer wieder überwältigende 
Beispiele von Solidarität und Hilfs-
bereitschaft erleben. Die enge und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
von Kommunen und Bundeswehr 
zeigt das Tag für Tag ganz lebendig. 
Und klar ist: Die Bundeswehr wird 
so lange unterstützen, wie sie ge-
braucht wird. 
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KRISENMANAGER

ÖSTERREICHS BÜRGERMEISTER 
 ALS KRISENMANAGER 
  GEFRAGT

Die letzten Wochen haben 
unser aller Leben auf den 
Kopf gestellt. Die Corona-

virus-Pandemie hält die Welt in 
Atem. Hunderttausende Men-
schen sind bis Mitte April bereits 
am neuartigen Virus erkrankt und 
zigtausende auch verstorben. Eini-
ge Länder wurden von der raschen 
Ausbreitung besonders hart getrof-
fen, wie etwa Italien, Spanien oder 
die USA. Österreich hat im Ver-
gleich zu anderen Staaten frühzei-
tig harte Maßnahmen gesetzt, die 
im ersten Rückblick auch Wirkung 
gezeigt haben. Mit 16. März wurde 
das öffentliche Leben herunterge-
fahren, alle Geschäfte bis auf Super-
märkte und Lebensmittelnahver-

sorger, sowie Kindergärten, Schulen 
und Universitäten geschlossen und 
Ausgangsbeschränkungen verfügt. 
Mit der Einschränkung des sozia-
len Lebens auf das Notwendigste 
gingen auch umfangreiche staatli-
che Unterstützungen in Höhe von 
bisher mehr als 38 Milliarden Euro 
für Wirtschaft und Arbeitnehmer 
einher. Während andere Länder 
andere – Stichwort: Herdenimmu-
nität – oder erst später Maßnahmen 
gesetzt haben, zeigt der Blick auf 
die Zahlen, dass wir bisher den rich-
tigen Weg beschritten haben. Am 
Tag des Shutdowns, am 16. März 
gab es in Österreich 959 Infizierte 
mit einer hohen Steigerungsrate. 
Mit Stand 14. April verzeichnete 

Österreich 14.159 Corona-Erkrank-
te und 384 Todesfälle. Im Rück-
blick kann man also feststellen, 
dass die harten und raschen Maß-
nahmen der Bundesregierung für 
die moderate Entwicklung gesorgt 
haben, die zu keiner Überlastung 
des Gesundheitssystems geführt 
haben. Nach Ostern begann wegen 
der bisher guten Entwicklung ein 
schrittweiser Fahrplan in Richtung 
„Normalität“ mit der Öffnung von 
Geschäften mit Abstandsregeln und 
Mundschutz. Wie sich dies auf die 
Epidemie auswirken wird, bleibt 
noch abzuwarten.

Die 2.096 Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister waren und sind in 
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dieser Krise gefordert, wie noch nie. 
Sie sind als Krisenmanager tagtäglich 
seit Beginn der Pandemie im Einsatz 
und kümmern sich im Sinne ihrer 
Bürgerinnen und Bürger vor Ort um 
rasche und unbürokratische Lösun-
gen und Hilfestellungen. Das ganze 
Land musste innerhalb weniger Tage 
auf Distanz gehen und doch enger 
zusammenrücken. Gemeinden orga-
nisierten Einkaufs- und Hilfsdienste 
für die ältere Bevölkerung, sowie 
Kinderbetreuungsangebote für die 
Eltern und kümmerten sich weiter 
um die Aufrechterhaltung der Da-
seinsvorsorge (Wasser, Kanal, Müll-
abfuhr etc.). Darüber hinaus sind sie 
als Krisenmanager auch Anlaufstel-
len für Unternehmen und Mitbürger 
bei finanziellen Härtefällen.

Mit dem Runterfahren der Wirt-
schaft und dem zu erwartenden 

Konjunktureinbruch gehen auch die 
Steuereinnahmen bzw. die Anteile 
der Gemeinden an den Bundessteu-
ern zurück, während die Ausgaben 
der Gemeinden weiter hoch bleiben. 
Das kann vielen Gemeinden finan-
ziell schwierige Zeiten bringen, vor 
allem weil man heute noch nicht 
abschätzen kann, wann und wie sich 
Österreichs Wirtschaft wieder er-
holt. Man kann auch mit Stand Mit-
te April die Ausfälle der Gemeinden 
noch nicht betragsmäßig beziffern. 
Die Prognose des Internationalen 
Währungsfonds zur Entwicklung 
der Weltwirtschaft und zum Aus-
blick in Österreich lässt zumindest 
für heuer eine schwierige Entwick-
lung erwarten (Prognose: -7 Prozent 

Rückgang des BIP im Jahr 2020; 2021 
dafür + 4,5 Prozent).   

Ein großes Problem in dieser Phase 
ist aber besonders die Frage der Li-
quidität der Gemeinden, aufgrund 
des Rückgangs der monatlichen 
Steueranteile. Hier haben wir als 
Österreichischer Gemeindebund 
gemeinsam mit unseren Landes-
verbänden bei den Landesgesetz-
gebern Anpassungen der Kassen-
kreditregelungen erwirkt, damit die 
Gemeinden in den schwierigen Zei-
ten einfacher ihre finanziellen Ver-
pflichtungen finanzieren können. 
Jetzt bemühen wir uns gemeinsam 
mit der Bundesregierung und den 
Bundesländern auch ein kommu-
nales Hilfspaket für die Zeit nach 
der Krise zu schnüren, um jenen 
Gemeinden zu helfen, die in dieser 
Situation besonders gefordert sind.

Die Corona-Krise hat aber auch zu 
anderen „Herausforderungen“ in 
den Gemeinden geführt. Da auf-
grund der Ausgangsbeschränkun-
gen auch Gemeinderäten empfoh-
len wurde, nur in dringenden Fällen 
zu tagen, wurde in einer Sonder-
sitzung des österreichischen Na-
tionalrates, die Bundesverfassung 
geändert, damit auch Gemeinderä-
te – vorerst befristet bis 31.12.2020 
– Beschlüsse im Umlaufwege oder 
per Videokonferenz fassen können. 
Die Landesgesetzgeber mussten 
noch diesbezüglich die jeweiligen 
Gemeindeordnungen ändern, da-
mit auch die Gemeinden von diesen 
Möglichkeiten Gebrauch machen 
können. Ein besonderes Kapitel ist 

für uns aber der Datenschutz. Wur-
den vor 2016 noch die Gemeinden 
über Krankheiten nach dem Epi-
demiegesetz informiert, ist diese 
Bestimmung zugunsten des Daten-
schutzes aufgehoben worden. Nach 
langen Verhandlungen ist es dem 
Gemeindebund gelungen, dass die 
Anzahl der COVID-19 betroffenen 
Personen den Bürgermeistern ge-
meldet werden dürfen, später, dass 
sie gemeldet werden müssen. Im 
nächsten Schritt wurden die Be-
zirksverwaltungsbehörden ermäch-
tigt, unter bestimmten Vorausset-
zungen personenbezogene Daten 
an die Bürgermeister zu liefern. In 
der Praxis hat sich aber auch jetzt 
gezeigt, dass die Behörden wiede-
rum den Datenschutz stärker ge-
wichten als die praktische Hilfe vor 
Ort durch den Bürgermeister.  

Es gibt eine Zeit vor und eine Zeit 
nach der Corona-Krise. Das was 
uns noch im Februar wichtig war, 
hat sich auch mit Blick auf die wirt-
schaftlichen Turbulenzen ein Stück 
weit relativiert. Wir werden nach 
dieser Krise alle enger zusammen-
rücken müssen und da und dort 
Einiges auch neu organisieren müs-
sen. Klar ist aber, die Gemeinden 
und wir Bürgermeister waren, sind 
und bleiben der „Fels in der Bran-
dung“ für alle Menschen in unse-
rem Land. 

Der Autor:  
Bürgermeister Alfred Riedl, 
Präsident Österreichischer 

Gemeindebund

Klar ist aber, die Gemeinden und wir 
Bürgermeister waren, sind und bleiben der 
„Fels in der Brandung“ für alle Menschen 

in unserem Land.“
Alfred Riedl

Bürgermeister, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

„
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CORONA-PANDEMIE
 WARUM WIR 

RETTUNGSSCHIRME AUFSPANNEN
        UND SEGEL SETZEN MÜSSEN

Seit dem 1. April 2020 ist Ingbert 
Liebing Hauptgeschäftsfüh-
rer des Verbands kommunaler 

Unternehmen (VKU) – eine Heim-
kehr in die kommunale Familie: erst 
Bürgermeister auf Sylt, dann zwölf 
Jahre Bundestagsabgeordneter, 
davon vier Jahre  kommunalpoliti-
scher Sprecher der Unionsfraktion 
und Vorsitzender der Kommunal-
politischen Vereinigung, zuletzt Be-
vollmächtigter des Landes Schles-
wig-Holstein beim Bund – immer 
die kommunalen Anliegen fest im 
Blick. Im Gastbeitrag erklärt er, wie 
die kommunalen Unternehmen 
durch die Corona-Pandemie steu-
ern, was Bund und Länder zu ihrer 
Unterstützung tun können – und 
welche Chancen die Corona-Pande-
mie der Daseinsvorsorge eröffnet.
 
Sehr gern hätte ich anders begonnen 

– etwa, wie wir dem Klimawandel 
begegnen, die Energiewende vor-
anbringen, für sichere und bezahl-
bare Daseinsvorsorge in Zeiten des 
demografischen Wandels sorgen 
und die Chancen der Digitalisie-
rung für Smart Cities und Smart Re-
gions nutzen. Doch jetzt bestimmt 
Corona die Agenda. Sie verändert 
unseren Arbeitsalltag und unser 
Familienleben; schränkt gar unsere 
persönliche Freiheit ein. 

CORONA-PANDEMIE:  
WIE KOMMUNALE  
UNTERNEHMEN DAS LAND 
AM LAUFEN HALTEN –  
UND WARUM  
CORONA EINE CHANCE IST

Die Corona-Pandemie stellt vieles in 
Frage, und sie beweist: Auf die kom-
munale Daseinsvorsorge können 

sich die Bürger in allen Städten und 
Gemeinden ohne Wenn und Aber 
verlassen. Das ist offensichtlich 
für jeden, der das unbürokratische 
und beschlussfreudige Agieren des 
Staates und der Kommunen erlebt. 
Für jeden, der morgens duscht und 
seine Kaffeemaschine anstellt. Für 
jeden, der den ÖPNV für den Weg 
zur Arbeit nutzt oder zwischen zwei 
Videokonferenzen im Home-Office 
den Müll runterbringt. Denn auch 
in der Krise kümmern sich die Städ-
te und Gemeinden um ihre Bürger 
– vom Gesundheitsamt über die 
Kita-Notbetreuung bis zum kom-
munalen Krankenhaus. Auch in 
der Krise versorgen die kommuna-
len Unternehmen Bürgerinnen und 
Bürger und Wirtschaft sicher mit 
Strom, Wärme, Wasser und schnel-
lem Internet und entsorgen sicher 
Abfall und Abwasser.
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Dafür läuft unser Krisenmanage-
ment auf Hochtouren: Überall im 
Land haben kommunale Unterneh-
men ihre Pandemie- und Krisenplä-
ne je nach Situation vor Ort ange-
passt. Sie haben ihre Krisenstäbe 
aktiviert. Sie haben geeignete Maß-
nahmen ergriffen, etwa um ihre 
Mitarbeiter und Kunden vor Infizie-
rung und Quarantäne zu schützen. 
Vielerorts mit den Kommunen zu-
sammen, die sie in ihre Krisenstäbe 
berufen haben. Auch erinnern sich 
viele an die bewährte Gegenseitig-
keitshilfe, also die Unterstützung 
mit Sachmitteln und Personal. Die 
kommunale Familie hält zusam-
men. Deshalb ist die Krise eine 
Chance, das Bewusstsein und die 
Wertschätzung für die kommunale 
Daseinsvorsorge zu stärken. An die-
se Erfahrung werden wir die Politik 
auch nach Corona erinnern. 

KOMMUNALE FINANZEN: 
WARUM WIR RETTUNGS-
SCHIRME AUFSPANNEN - 
UND SEGEL SETZEN MÜSSEN

Wie die private Wirtschaft werden 
auch kommunale Unternehmen die 
Folgen der Corona-Pandemie spü-
ren. Wenngleich wir die Intensität 
für die einzelnen Bereiche der kom-
munalen Unternehmen und damit 
der Kommunalfinanzen noch nicht 
abschätzen können, ist Fakt: Wenn 
die Stromnachfrage zurückgeht, 
dann sinken die Erträge der kom-
munalen Energieversorger, mit de-
nen oft andere kommunale Dienst-
leistungen wie ÖPNV, Bibliotheken 
und Schwimmbäder finanziert wer-
den, die von der aktuellen Krise 
noch viel härter getroffen sind.

Daher ist es wichtig, einen Ret-
tungsschirm schützend über den 
Kommunen aufzuspannen, wenn 
sich abzeichnet, dass sie während 
der Corona-Pandemie beispiels-

weise in den Bereichen des ÖPNV, 
Bäderbetrieben oder kommunale 
Messegesellschaften unter starken 
wirtschaftlichen Druck geraten. 
 
Zudem sollte der Bund das enge 
Korsett aus verwaltungsrechtlichen 
Fristen lockern: Zeitliche Vorgaben 
zum Einbau digitaler Stromzähler 
können wir nicht einhalten, weil 
Hausbesuche verboten sind. Fle-
xible Fristen beim Bau geförderter 

Windkraft- und Solaranlagen wür-
den Strafzahlungen und den Ver-
fall von Fördergelder verhindern. 
Damit würde der Bund auch den 
kommunalen Akteuren in der Coro-
na-Pandemie helfen. 

POLITISCHEN SHUTDOWN 
VERMEIDEN, DASEINSVOR-
SORGE UND WIRTSCHAFTS-
STANDORT LANGFRISTIG 
STÄRKEN

Nach der Frage, wie wir die Folgen 
des wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Shutdowns abmildern, 
muss es darum gehen, unseren 
Wirtschaftsstandort und unsere 
Gesellschaft langfristig zu stärken. 
Das Schlimmste wäre, wenn auf den 
Corona-Shutdown ein politischer 
Shutdown folgen würde, z. B. bei 
Energiewende und Digitalisierung: 
Der Klimawandel macht keine Coro-
na-Pause. 

Die To-Do-Liste der offenen Gesetz-
gebungsvorschläge insbesondere in 

der Energiepolitik, aber auch in der 
Telekommunikation ist lang. Wir 
brauchen beherzte und zügige Ent-
scheidungen, um mit Rechts- und 
Planungssicherheit Investitionen in 
moderne Infrastrukturen der Da-
seinsvorsorge anzureizen. Davon 
profitieren langfristig Wirtschaft 
und Gesellschaft. So zeigt die Coro-
na-Pandemie bei Home-Schooling 
und -Office, wie wichtig schnelles 
Internet ist. Es sind eben nicht nur 

private Verbraucher, die jetzt zuhau-
se vor dem Computer sitzen, son-
dern zum Beispiel auch Architekten, 
die große Datenvolumen über das 
Netz versenden müssen. Zu geringe 
Bandbreiten bleiben aber an vielen 
Orten ein Problem. Der Staat und 
die Kommunen zeigen sich in der 
Corona-Krise verantwortungsvoll 
und tatkräftig – wir sollten diese 
Tatkraft dazu nutzen, nach der Co-
rona-Krise dem flächendeckenden 
Ausbau eines Glasfasernetzes bis in 
die Wohnungen buchstäblich „bis 
zur letzten Milchkanne“ und der 
Mobilfunknetze der neuen Genera-
tion einen Schub zu geben. Dabei 
geht es um mehr als Fördergelder, 
es geht um schlüssige Konzepte. Die 
kommunalen Unternehmen stehen 
dabei als Partner zur Verfügung.

Auch müssen wir die Weichen für 
eine nachhaltige, sichere und zu-
gleich bezahlbare Energieversor-
gung stellen: Bauen wir die Erneuer-
baren Energien aus, indem wir den 
PV-Deckel öffnen und Hindernisse 

Auch in der Krise versorgen die 
kommunalen Unternehmen Bürgerinnen 

und Bürger und Wirtschaft 
sicher mit Strom, Wärme, Wasser und 

schnellem Internet und entsorgen sicher 
Abfall und Abwasser.“

Ingbert Liebing
Hauptgschäftsführer, Verband kommunaler Unternehmen e. V.

„
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für die Windenergie abbauen. Ma-
chen wir Strom günstiger, indem wir 
die EEG-Umlage deutlich absenken.

Erhalten wir unsere Versorgungs-
sicherheit durch verlässliche Rah- 
menbedingungen für die klima- 
freundliche Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-Technologie und eine rechtssi-
chere Gestaltung des Kohleausstiegs. 
Baldige Neuinvestitionen im Ener-
giesystem können zur konjunktu-
rellen Erholung der Wirtschaft und 
zur Einhaltung der Klimaschutzziele 
beitragen. Gute Vorschläge liegen 
auf dem Tisch.

Das gilt auch im Bereich der Wass-
erwirtschaft: Der Koalitionsvertrag 
sieht noch die Überarbeitung der 
Abwasserabgabe vor. Diese Reform 
darf auf keinen Fall zu einer höhe-
ren Belastung der Abwasserentsor-
ger führen. Dieses Geld würde für 

Investitionen fehlen. Ein einfaches 
Überwälzen von politisch verursach-
ten Kosten auf den Gebührenzahler 
verbietet sich gerade jetzt.  Gemein-
sam mit allen Verantwortlichen und 
Betroffenen werden wir uns gerade 
in den Städten mit notwendigen 
Maßnahmen zur Klimaanpassung 
befassen.  Und damit unsere Städte 
sauber bleiben und die Lebensqua-
lität steigt, muss die europäische 
Kunststoffrichtlinie nicht nur mit 
Blick auf Abfallvermeidung und 
mehr Ressourcenschutz, sondern 
mit einer umfassend verankerten 
Herstellerverantwortung umgesetzt 
werden. So können wir durch die 
wirksame Bekämpfung von Littering 
die Aufenthaltsqualität des öffentli-
chen Raums weiter verbessern.

Insgesamt brauchen wir also eine 
360-Grad-Navigation: Das situati-
ve Auf-Sicht-Fahren in der Coro-

na-Pandemie hilft nur, wenn wir 
bei unserem Kurs das Ziel im Kopf 
behalten – moderne Infrastruktu-
ren der Daseinsvorsorge, die Ökolo-
gie, Ökonomie und Digitalisierung 
für einen starken, wettbewerbs-
fähigen Wirtschaftsstandort und 
gesellschaftlichen Zusammenhalt 
in lebenswerten Städten und Ge-
meinden miteinander zukunftsfest 
verzahnen. 

Der Autor:  
Ingbert Liebing, Hauptgeschäfts-

führer, Verband kommunaler
Unternehmen e. V. (VKU)
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KOMMUNALE FINANZEN 
IN DER CORONA-KRISE 

 BLOCKADE VERHINDERN, 
HANDLUNGSFÄHIGKEIT SICHERN

Niemand kann sagen, wie sich 
die Corona-Pandemie wei-
terentwickeln und wie unser 

Land im Anschluss aussehen wird. 
Eines lässt sich jedoch heute bereits 
konstatieren: Wir stehen vor einem 
wirtschaftlichen und finanziellen 
Einbruch, der (wahrscheinlich) 
selbst die globale Finanzkrise der 
Jahre 2008/2009 in den Schatten 
stellen wird. Dieser Einbruch und 
dessen Konsequenzen werden für 
die Kommunen härter ausfallen, als 
für Bund und Länder, denn ihre Ein-
nahmen reagieren sensibler auf die 
Konjunktur und das Haushaltsrecht 
ist strenger. Es ist daher unumgäng-
lich, dass Bund und Länder reagie-

ren. Andernfalls entstehen flächen-
deckende Haushaltskrisen und die 
Kommunen fallen als Akteure der 
Krisenbewältigung, der Wirtschafts-
politik und als Anker gesellschaftli-
cher Stabilität aus.

GEWERBESTEUER DECKT IM 
SCHNITT EIN FÜNFTEL DER 
EINNAHMEN

Die Steuereinnahmen der Gemein-
den hängen sehr eng an der lokalen 
Wirtschaftsstruktur. Dieser Effekt 
geht noch weit über die allseits be-
kannte Gewerbesteuer hinaus. Auch 
die Einkommenssteuer wird infolge 
von Kurzarbeit und steigender Ar-

beitslosigkeit sinken, je nach Dauer 
der Rezession auch die Umsatzsteu-
er und selbst die Grundsteuer B wird 
nicht von allen Unternehmen ge-
zahlt werden können. Gleichwohl, 
die Gewerbesteuer ist die Achilles-
ferse der Kommunalfinanzen. In 
guten Jahren, von denen es zuletzt 
Einige gab, ist sie Garant für starkes 
Wachstum und hohe Steuerkraft. 
In schlechten Jahren schwindet sie 
umso schneller. Manche Prognosen 
sehen einen Rückgang von bis zu 50 
Prozent voraus. Bereits in wenigen 
Wochen wird die wirtschaftliche 
Entwicklung für die Kommunen 
zahlungswirksam, denn die im Mai 
fälligen Vorauszahlungen werden 

Von Dr. René Geißler
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in vielen Fällen nur gekürzt erfol-
gen. Bereits im Juni werden manche 
Kommunen daher Engpässe in ihrer 
Liquidität erleben. 

GELTENDES 
HAUSHALTSRECHT 
FÜHRT IN DIE BLOCKADE

Infolge des absehbaren Rückgangs 
der Steuereinnahmen müssen die 
Kämmereien Haushaltssperren er-
lassen und disponible Ausgaben 
stoppen, um das ihre zur Stabilisie-
rung des Haushaltes zu tun. Eine 
Maßnahme, die in Anbetracht der 
Zahlen genauso hoffnungslos wie 
schädlich wäre. Denn damit verlören 
die Kommunen gerade den finan-
ziellen Handlungsspielraum, den 
sie dringend für nötige lokale Maß-
nahmen brauchen. Mit Blick auf 
die Haushaltsplanung für das kom-
mende Jahr stehen die Kommunen 
vor weiteren unlösbaren Problemen. 
Denn die auftretenden Defizite sind 
durch eigene Maßnahmen nicht zu 
schließen; Resultat wäre für viele 
Kommunen der Nothaushalt. Im 
Laufe dieses Jahres werden etliche 
Kommunen auch die Höchstgrenze 
der beschlossenen Kassenkredite 
erreichen. Im geltenden Haushalts-
recht bedarf es eines Nachtragshaus-

haltes, diese anzuheben. Dieses Ver-
fahren ist jedoch in diesen Zeiten zu 
langwierig and aufwendig.  

LÄNDER HABEN OPTIONEN

Die Länder tragen die Verantwor-
tung und haben die Möglichkeiten, 
den skizzierten finanziellen und 
rechtlichen Problemen zu begeg-
nen. Die Länder sollten bestimmte 
Paragraphen des Haushaltsrechts, so 
die Pflicht zur Haushaltssperre und 
zu ausgeglichenen Haushaltsplä-
nen, in diesem Jahr aussetzen sowie 
das Verfahren für Nachtragshaus-
halte vereinfachen. Sie müssen ver-
hindern, dass die Kommunen den 
sachlich zwecklosen, bürokratisch 
aufwendigen und schädlichen Weg 
harter Sparprogramme beschreiten. 
Die Kreditfinanzierung des Haus-
haltes muss in solchen Krisenzeiten 
möglich sein.  

Die zweite Säule betrifft direkte Zu-
weisungen. Auf der einen Seite soll-
ten die Länder den Einbruch der 
Gewerbesteuer zu einem großen 
Teil kompensieren, um die Mög-
lichkeit lokaler Haushaltspolitik 
überhaupt zu erhalten. Darüber hi-
naus benötigen die Kommunen aber 
auch zusätzliche Gelder, um lokale 

Maßnahmen, für die im laufenden 
Haushalt keine Mittel eingeplant 
sein konnten, zu finanzieren. Natür-
lich können die Länder diese Hilfen 
nicht aus den regulären Haushalten 
schultern. Die Schuldenbremsen der 
Länder erlauben es ihnen aber, sich 
in Krisenzeiten zusätzliche Spielräu-
me über Kredite zu erschließen, was 
mittlerweile auch in allen Flächen-
ländern geschehen ist. An diesen 
Mitteln sollten die Kommunen be-
teiligt werden. 

Der Autor:  
Dr. René Geißler, Senior Expert 
Kommunalfinanzen, Bertelsmann 
Stiftung 

Abb.1:  Struktur der gemeindlichen Steuereinnahmen, Flächenländer 2018 (insgesamt 101,1 Mrd. 
Euro) Quelle: Eigene Darstellung auf der Grundlage der Kassenstatistik „Finanzen und Steuern“ (FS14 R4) des statistischen 
Bundesamtes.

Quelle: Eigene Darstellung auf der Grundlage 
www.wegweiser-kommune.de

ANTEIL DER 
GEWERBESTEUER AN DEN 
LAUFENDEN EINNAHMEN 
DER GEMEINDEN, 2018

http:// Tilman Wilhelm, Bereichsleiter Kommunikation und Wissensmanagement bei der NOW GmbH
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KOMMUNALE VERWALTUNG 
IN DER CORONA-KRISE

MEHR ALS NUR KRISENMANAGEMENT

Kein Ereignis seit Bestehen der 
Bundesrepublik Deutschland 
hat so viele Lebensbereiche im 

Bann gehalten, wie die Corona-Kri-
se. In allen Bereichen unserer Ge-
sellschaft sind seit Beginn des Jahres 
2020, teils existentielle Herausforde-
rungen zu meistern, die sich durch 
alle Altersklassen ziehen. Auch die 
Kommunen werden noch lange mit 
den Folgen der Corona-Krise kämp-
fen. Schließlich wirken sich die Be-
einträchtigungen der wirtschaft-
lichen Lage auch auf Städte und 
Gemeinden aus. Über die konkreten 
Ausmaße wird in den nächsten Mo-
naten und Jahren sicherlich eine gro-
ße Debatte zu führen sein, die weit 
über den Zeitpunkt des Endes der 
Pandemie reichen wird.

Aktuell befinden sich ein Großteil 
der Kommunen noch im Krisenmo-
dus und verfolgen das Ziel, die Ka-
pazitäten des Gesundheitssystems 
nicht zu überlasten. Dabei zeigt sich 

vielfach, wie dynamisch die Lage ist 
und dass Annahmen, die man ges-
tern traf schon morgen ins Gegenteil 
verkehrt sind.

Der Kreis Heinsberg galt nach den 
ersten Fällen in Nordrhein-Westfa-
len lange Zeit als besonders betroffe-
nes Gebiet bei der täglichen Meldung 
über die Fallzahlen in Deutschland 
und der Welt des Robert-Koch Insti-
tuts und war damit gleichgesetzt mit 
den Risikogebieten in Wuhan oder 
Südtirol. Nach wie vor entwickelt 
sich die Lage im Kreis mit einem 
zeitlichen Vorsprung von etwa zehn 
bis 14 Tagen. Während im südlichen 
Bereich um die Kreisstadt Heins-
berg und die Gemeinde Gangelt sehr 
hohe Fallzahlen zu verzeichnen wa-
ren, traten im nördlichen Teil um 
die Städte Erkelenz, Hückelhoven, 
Wassenberg und Wegberg deutlich 
weniger Fälle auf. 

Die Städte und Gemeinden im Kreis 

Heinsberg waren bereits früh mit 
der Situation konfrontiert, Ent-
scheidungen zu treffen, für die es 
zunächst keine Blaupause gab. So-
fort haben die Entscheidungsträger 
entschieden, die Kindertagesstätten 
und Schulen und sonstige Bildungs-
einrichtungen zu schließen. Früh-
zeitig ordneten die Behörden bei 
Infektionsverdacht eine „häusliche 
Quarantäne“ an. 

Vor diesem Hintergrund war es für 
die Arbeit im Krisenstab des Kreises 
und den Stäben für Außergewöhn-
liche Ereignisse der Städte und Ge-
meinden wichtig, auf gut organi-
sierte Strukturen zurückgreifen zu 
können. Die Bürgermeister der zehn 
Städte und Gemeinden stimmten 
sich in kreisweit relevanten Angele-
genheiten mit dem Landrat ab, wie 
beispielsweise der Auslegung ein-
zelner rechtlicher Vorgaben, und 
verständigten sich auf gemeinsame 
Vorgehensweisen.

Von Michael Stock
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Grundsätzlich ist es von Vorteil Ent-
scheidungen an einem inneren Kom-
pass auszurichten. Das gilt insbeson-
dere für Entscheidungen, die, wie es 
zunächst der Fall war, ohne rechtli-
che Rahmengebung durch das Land 
erfolgten. In einem zweiten Schritt 
gab es durch das zuständige Landes-
ministerium Erlasse und Weisungen, 
die von den Kommunen umzusetzen 
waren. Hierdurch gab es uneinheitli-
che Umsetzungen; teils erließen die 
Kommunen Allgemeinverfügungen; 
teils stellten sie den Betroffenen Ein-
zelbescheide zu. Erst in einem letzten 
Schritt erließ die Landesregierung 
entsprechende Rechtsverordnungen 
und schaffte damit im Großen und 
Ganzen Klarheit für die Kommunen.

Krisenzeit bedeutet auch, und insbe-
sondere eine gute Kommunikations-
strategie. Schließlich geht es darum, 
Entscheidungen, die auf Bundes- und 
Landesebene getroffen worden sind, 
den Menschen in der eigenen Kom-
mune nicht nur weiterzureichen, 
sondern auch zu kommunizieren. 
Dies gelingt in kleinen und mittleren 
Kommunen sicherlich einfacher und 
komplikationsloser als in großen und 
kreisfreien Städten. In kleinen und 
mittleren Gemeinden ist der Draht 
zwischen Verwaltung und der Bevöl-
kerung und Handel meist kürzer und 
unmittelbarer. Beispielhaft sei hier 
die Kommunikation in Wegberg auf-
geführt, die in viele Richtungen lief:

1. Bevölkerung
 Die beschlossenen Maßnahmen 

greifen zweifellos in vielen Berei-
chen in die Grundrechte der Men-
schen ein. Deswegen ist es wichtig, 
neben einer rechtlich einwandfrei-
en Umsetzung, den Bürgerinnen 
und Bürgern zu erklären, weshalb 
die Maßnahmen notwendig sind. 

Hierfür ist eine gute Öffentlich-
keitsarbeit zwingend notwendig. 
Neben den konventionellen Kom-
munikationswegen über Presse-
mitteilungen und die städtische 
website, hat es sich als sehr effektiv 
erwiesen, die Sozialen Medien wie 
Facebook und Instagram zu nut-
zen. Ebenso mag auch twitter für 
größere Städte ein geeignetes Me-
dium sein.

 In Wegberg bietet der Bürgermeis-
ter neben der üblichen Sprech-
stunde zusätzlich wöchentlich 
eine Sprechstunde bei Facebook 
live an, wo er live auf die Fragen 
der Zuschauer eingeht. Bereits in 
der Ankündigung, die in der Regel 
zwei bis drei Tage vorher stattfin-
det, haben die Facebook-Nutzer 
die Gelegenheit Fragen in der 
Kommentarzeile zu stellen. Dies 
hat den Vorteil, dass eine Vorberei-
tung für die aufgeworfenen Fragen 
stattfinden kann.

 Zu Beginn der Sprechstunde bei 
Facebook-live geht der Bürger-
meister zunächst auf allgemei-
ne Themen ein und beantwortet 
Fragen, die beim letzten Mal of-
fengeblieben sind. Im Anschluss 
beantwortet er die bereits aufge-
worfenen Fragen. In der Zwischen-
zeit ergeben sich Nachfragen oder 
ganz neue Themenkomplexe.

  Die Themenauswahl ist vielfäl-
tig. Zu Beginn beherrschte die 
Corona-Krise die Sprechstunde. 
Mittlerweile nutzen die Men-
schen auch die Gelegenheit, an-
dere Themen anzusprechen, die 
Gegenstand der „ganz normalen“ 
Bürgermeistersprechstunde sind. 
Im Schnitt schauen sich 700 Face-
book-Nutzer die Sendung live oder 
in der Aufzeichnung an.

2. Kommunalpolitik
 Auch die Mandatsträger haben 

einen Anspruch auf ausreichende 
Informationen in Krisenzeiten; 
auch wenn ein Großteil der Ent-
scheidungen auf Grundlage des 
Ordnungsbehördengesetzes be-
ruhen, ist es wichtig, die Ratsleute 

über die wichtigen Entscheidun-
gen zu informieren; dies gilt umso 
mehr, weil sie wichtige Kommu-
nikatoren in die Stadtgesellschaft 
sind. Deswegen bietet es sich an, 
neben dem – reduzierten – Sit-
zungsdienstes, wöchentlich einen 
Lagebericht mit aktuellen Zahlen 
und wichtigen Informationen per 
E-Mail zu verschicken. Das Ange-
bot zu Videokonferenzen rundet 
die Kommmunikationswege ab.

3. Interkommunal
 Darüber hinaus ist es im krei-

sangehörigen Raum, mit vielen 
interkommunalen Schnittpunk-
ten wichtig, Absprachen über die 
Stadtgrenzen hinaus zu treffen. 
Dies sollte bestenfalls virtuell mit 
allen Hauptverwaltungsbeam-
ten im Kreis geschehen. Im Kreis 
Heinsberg treffen sich diese regel-
mäßig wöchentlich und stimmen 
sich ab. Dies gelingt über Partei-
grenzen hinweg.

4. In der eigenen Behörde
 Die Krisenkommunikation in der 

eigenen Behörde ist wichtiger Be-
standteil beim Umgang mit der 
Krise. Zunächst geht es um die 
Gesundheit der Beschäftigten ge-
nauso, wie um die Leitungsfähig-
keit der Verwaltung. Ferner haben 
auch die Beschäftigten einen An-
spruch darauf, aus ersten Hand, 
bestenfalls von der Hausspitze, zu 
erfahren, wie sich die Lage entwi-
ckelt.

Zusammenfassend stellt die Coro-
na-Krise eine große Herausforderung 
an die Gesellschaft. Die Kommunale 
Familie hat die Aufgabe, die Vorga-
ben aus Bund und Land in der Gestalt 
umzusetzen, dass sie von der Bevöl-
kerung akzeptiert werden. Hierzu ge-
hört gesetzeskonformes, bürgernahes 
Handeln genauso, wie gute und klare 
Kommunikation nach allen Seiten. 

Der Autor:  
Michael Stock, Bürgermeister
Mühlenstadt Wegberg

Krisenzeit 
bedeutet auch, 

und insbesondere 
eine gute Kommuni-
kationsstrategie.“
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RATSSITZUNGEN 
IN ZEITEN DES CORONAVIRUS

Das Coronavirus stellt auch 
die Entscheidungsprozesse 
in den Räten der Gemein-

den vor neue Herausforderungen. 
Die Bundesländer haben auf die 
Herausforderung unterschiedlich 
reagiert. Verfahren im Umlaufbe-
schluss, Verschiebung der Befug-
nisse auf einen Ausschuss oder aber 
besondere Verhaltensregeln. Dem 
Föderalismus ist es eigen, dass die 
Antworten unterschiedlich, aber 
das Ziel der Bewältigung der Krise 
gleich ist. Vor der Coronakrise gab 
es, bis auf Hessen, in allen Bundes-
ländern ein Eilentscheidungsrecht 
anstelle der Gemeindevertretung 
in den Kommunalverfassungen. In 
den meisten Bundesländern ist die-
ses Recht dem Bürgermeister vorbe-
halten, lediglich in Niedersachsen 

und Nordrhein-Westfalen ist dieses 
(zunächst) einem Ausschuss über-
tragen worden. Der folgende Ar-
tikel soll einen Überblick über die 
zusätzlichen Maßnahmen in den 
Bundesländern geben.

Baden-Württemberg
Der Innenminister des Landes Ba-
den-Württemberg hat angekündigt 
in der nächsten Fassung der Coro-
na-Verordnung die Möglichkeit zu 
schaffen, dass Stadtratssitzungen 
auch per Videokonferenz durch-
geführt werden können. Für die 
Öffentlichkeit sollen die Sitzungen 
dann auf der Seite der Stadt über-
tragen werden.

Bayern
Die Bayerische Staatsregierung 

hat in einem Rundschreiben klar-
gestellt, dass Sitzungen von kom-
munalen Gremien keine Veran-
staltungen sind, die dem Verbot 
von Versammlungen von mehr 
als 50 Menschen unterfallen. Die 
Regelungen zur Bekämpfung des 
Coronavirus sollen ausdrücklich 
nicht die Handlungsfähigkeit der 
kommunalen Ebene beschneiden. 
Daneben wurden die Kommunen 
jedoch ausdrücklich gebeten, dass 
jegliche Sitzungstätigkeit auf ein 
Mindestmaß reduziert werden solle 
und wenn möglich ein sogenannter 
Ferienausschuss eingesetzt wird. 
Die Gemeindeordnung in Bayern 
sieht nach Art. 32 IV vor, dass ein 
Ferienausschuss die Aufgaben des 
Gemeinderates oder eines anderen 
beschließenden Ausschusses über-
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nehmen kann. Die Einrichtung des 
Ferienausschusses soll ausnahms-
weise auch im Umlaufverfahren 
beschlossen werden können. Bei 
Sitzungen des Ferienausschusses 
soll weiterhin der Grundsatz der Öf-
fentlichkeit beachtet werden. Dabei 
solle dringend auf das Abstandsge-
bot des Robert-Koch-Instituts ge-
achtet werden. Zum einen können 
Zugangsbeschränkungen eingeführt 
und zum anderen kann in ausrei-
chend große Räume ausgewichen 
werden. Ähnliche Empfehlungen 
gibt es in Niedersachsen, Schles-
wig-Holstein und dem Saarland.

Brandenburg
In Brandenburg wird in einer Son-
dersitzung nach Ostern über ein 
„Gesetz zur Sicherstellung der 
Handlungsfähigkeit der branden-
burgischen Kommunen in außerge-
wöhnlicher Notlage“ beraten. Damit 
soll der für Inneres und Kommuna-
les zuständige Minister ermächtigt 
werden, mittels einer Verordnung 
Abweichungen von zwingenden 
Vorschriften der Kommunalverfas-
sung zuzulassen. Diese Verordnun-
gen sollen im Einvernehmen mit 
dem Innenausschuss des Landtages 
und erst nach Anhörung der kom-
munalen Spitzenverbände erlassen 
werden. Abweichungen sind explizit 
möglich bei der Übertragung von 
Entscheidungskompetenzen auf 
den Hauptausschuss, der Durch-
führung von Sitzungen als Präsenz-
sitzungen, dem Verbot, im schrift-
lichen Umlaufverfahren Beschlüsse 
der Gemeindevertretung zu fassen 
sowie der Pflicht, Sitzungsöffent-
lichkeit zu gewährleisten. Das Ge-

setz ist zunächst bis zum 30. Juni 
2020 befristet. Für den Fall der 
Durchführung von Präsenzsitzun-
gen ist jedoch auf geeignete Weise, 
dem Grundsatz der Sitzungsöffent-
lichkeit Rechnung zu tragen. Ent-
weder durch einen Livestream oder 
aber durch eine Übertragung in ei-
nen weiteren Raum der Gemeinde. 

Hessen
Der Hessische Landtag hat eine 
befristete Ergänzung der Gemein-
deordnung beschlossen. Der neue 
§ 51 a HGO ermöglicht es den Kom-
munen, Eilentscheidungen auf ei-
nen spezifischen Ausschuss oder 
den Finanzausschuss zu delegieren. 
Dort sollen Entscheidungen auch 
im Umlaufverfahren getroffen wer-
den können. Die Voraussetzung 
dafür ist, dass die Entscheidung 
der Gemeindevertretung nicht ein-
geholt werden kann und aus Grün-
den des öffentlichen Wohls keinen 
Aufschub dulden. Die Besonderheit 
hier ist außerdem, dass es in der 
hessischen Gemeindeordnung kein 
Eilentscheidungsrecht wie in ande-
ren Kommunalverfassungen gibt.

Mecklenburg-Vorpommern
Das Innenministerium hat in ei-
nem Runderlass einem Antrag des 
Städte- und Gemeindetages Meck-
lenburg-Vorpommern entsprochen, 
so dass alle Städte, Gemeinden und 
Ämter die jeweiligen Beschlüsse statt 
in einer Sitzung im schriftlichen 
Umlaufverfahren fassen können. 
Der Runderlass ist befristet und gilt 
bis die SARS-CoV-2-Bekämpfungs-
verordnung der Landesregierung 
außer Kraft tritt. Auch Sachsen-An-

halt hat den Kommunen gestattet, 
Beschlüsse in den Stadträten im 
Umlaufverfahren zu treffen.

Nordrhein-Westfalen
Die Landesregierung in Nord-
rhein-Westfalen hat mit dem „Epi-
demie“-Gesetz eine Ergänzung der 
Gemeindeordnung vorgeschlagen. 
In Ausnahmefällen, die durch Ka-
tastrophen oder sonstige außerge-
wöhnliche Ereignisse entstehen, 
sollen eilbedürftige Angelegenhei-
ten, welche sonst vom Rat beschlos-
sen werden müssten, im Umlauf-
verfahren getroffen werden können. 
Voraussetzung ist, dass sich vier 
Fünftel der Mitglieder des Rates mit 
der schriftlichen Abgabe der Stim-
men einverstanden erklären. Die 
Stimmabgabe erfolgt in Textform, 
kann also auch digital erfolgen.

FAZIT

Die Regelungen aus den Ländern 
zeigen, dass die kommunale Hand-
lungsfähigkeit auch in Krisenzeiten 
gewährleistet ist. Änderungen der 
Kommunalverfassungen und Ge-
meindeordnungen, welche die Sit-
zungstätigkeit ermöglichen, aber 
Grundsätze, wie den der Öffentlich-
keit, einschränken, sind restriktiv 
anzuwenden. Die Krise ist jedoch 
insgesamt eine Chance, die Digitali-
sierungsmöglichkeiten im kommu-
nalen Willensbildungsprozess zu 
nutzen. 

Der Autor:  
Marc Elxnat, Referatsleiter 
Deutscher Städte- 
und Gemeindebund

RATSSITZUNGEN
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CORONA-KRISE
SCHNELLE KOMMUNALE
BESCHAFFUNGEN DURCHFÜHREN

Die Corona-Krise berührt mit 
den oft nötigen schnellen 
und einfachen Beschaffun-

gen auch das von den Kommunen 
zu beachtende Vergaberecht. Ziel 
muss sein, die Handlungsfähigkeit 
der Kommunen gerade in Zeiten oft-
mals geschlossener Rathäuser, aber 
auch Unternehmen, zu gewährleis-
ten und kurzfristige Beschaffungen, 
auch zur Verhinderung der weiteren 
Ausbreitung der Pandemie, durch-
zuführen.

SCHREIBEN DER 
BUNDESREGIERUNG & DER 
EU-KOMMISSION 

Das BMWi hat mit Schreiben vom 
19. März 2020 für Corona-bedingte 

Liefer- und Dienstleistungen auf 
die Möglichkeiten zur Anwendung 
des Verhandlungsverfahrens ohne 
vorherigen Teilnahmewettbewerb 
verwiesen. Das für den Baubereich 
zuständige BMI hat mit Schreiben 
vom 27. März 2020 den Inhalt des 
BMWi-Schreibens analog für Bau-
vergaben für anwendbar erklärt. 
Die Auffassung der Bundesregie-
rung wurde durch die  Mitteilung 
der EU-Kommission vom 01. Ap-
ril 2020 bestätigt. Diese betrifft 
alle „Corona-bedingten“ Aufträge 
(Schutzausrüstung, Beatmungsge-
räte für städtische Krankenhäuser 
etc.) oberhalb der EU-Schwellen-
werte. In der Mitteilung wird das 
Verhandlungsverfahren ohne vor-
herigen Teilnahmewettbewerb für 

Lieferungen und Dienstleistungen 
bei „äußerster Dringlichkeit“ für 
zulässig erklärt. Das beinhaltet de 
facto eine Direktvergabe.

MÖGLICHKEITEN FÜR 
SCHNELLE VERGABEN 
OBERHALB DER 
EU-SCHWELLENWERTE

Damit können Aufträge über den 
EU-Schwellenwerten (Liefer-/ 
Dienstleistungen: 214.000 Euro; 
Bauleistungen: 5.350.000 Euro, je-
weils netto) bei Dringlichkeit im 
Verhandlungsverfahren ohne Teil-
nahmewettbewerb vergeben wer-
den. Erfasst sind etwa: 

• Beschaffungen von Heil- und 
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Hilfsmitteln, wie Desinfekti-
onsmittel, Einmalhandschuhe, 
Masken, Schutzkittel, Verbands-
materialien, Tupfer, Bauchtücher 
und

• medizinisches Gerät wie etwa 
Beatmungsgeräte

• sowie für in diesen Krisenzeiten 
notwendige Leistungen (etwa 
mobiles IT-Gerät z. B. zur Ein-
richtung von Homeoffice-Arbeits-
plätzen, Videokonferenztechnik 
und IT-Leitungskapazitäten).

Verhandlungsverfahren ohne Teil-
nahmewettbewerb sind auch für 
Planungs- und Baumaßnahmen zu-
lässig wie:

• Kurzfristige Schaffung  
zusätzlicher Kapazitäten im 
Krankenhausbereich,

• Umbauten und Ausstattung zur 
Erhöhung der Anzahl von  
Videokonferenzräumen,

• Einbau von Trennwänden zur 
Separierung mehrfach  
belegter Büros.

Angebote können im Rahmen ei-
nes Verhandlungsverfahrens ohne 
Teilnahmewettbewerb formlos 
und ohne die Beachtung konkreter 
Fristvorgaben eingeholt werden. 
Aufgrund seines besonderen Aus-
nahmecharakters sind damit beim 
Verhandlungsverfahren ohne Teil-
nahmewettbewerb auch sehr kurze 
Fristen (bis hin zu 0 Tagen) denkbar.

Zwar empfiehlt es sich i. S. einer 
wirtschaftlichen Nutzung von Haus-
haltsmitteln, auch bei Verhandlungs-
verfahren mehrere Unternehmen zur 
Angebotsabgabe aufzufordern. Die 
Corona-Pandemie führt aber nicht 
nur zu äußerst dringlichen Beschaf-
fungen. Oft gibt es wenn überhaupt, 
wie bei Atemmasken, nur einen ver-
fügbaren Lieferanten. Dann kann 

auch nur ein Unternehmen direkt 
angesprochen werden. 

SCHNELLE VERGABE 
AUCH UNTERHALB DER 
EU-SCHWELLE AN „EIN“  
UNTERNEHMEN 

Bei Vergaben unterhalb der EU- 
Schwellenwerte ist in Corona-Zeiten 
die Verhandlungsvergabe (Liefer-/
Dienstleistungen) oder die Freihän-
dige Vergabe (Bauleistungen), je-
weils ohne Teilnahmewettbewerb, 
zulässig. Bei „besonders dringlichen 
Gründen“, die nicht dem Verhalten 
der Kommune zuzurechnen sind, 
kann auch nur ein Unternehmen zur 
Angebotsabgabe aufgefordert wer-
den. 

ERLEICHTERTE VERGABE-
REGELN FÜR KOMMUNEN: 
BEISPIEL RHEINLAND-PFALZ

Der Umgang der Länder mit ver-
gaberechtlichen Erleichterungen 
gegenüber ihren Kommunen ist un-
terschiedlich. Positiv ist insoweit das 
Beispiel Rheinland-Pfalz: 

Die Landesregierung Rheinland- 
Pfalz hat den Kommunen mit Schrei-
ben vom 20. März 2020 „zunächst 
bis zum 30. Juni 2020“ im gesam-
ten Unterschwellenbereich erlaubt, 
Liefer-, Dienst- und Bauleistungen, 
die „unmittelbar oder mittelbar“ zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie 
beitragen, bei Beachtung der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit ohne 
ein förmliches Vergabeverfahren zu 
beschaffen (Direktauftrag).

BÜNDELBESCHAFFUNGEN  & 
RAHMENVERTRÄGE NUTZEN

Gerade wegen der oft nötigen schnel-
len Beschaffung von Produkten 
durch Kommunen oder städtische 

Krankenhäuser (Desinfektionsmit-
tel, Schutzkleidung, Atemschutz-
masken etc.) sollte nicht jede Kom-
mune separat beschaffen, sondern 
Bündelbeschaffungen, etwa durch 
zentrale Beschaffungsstellen, durch-
führen. Die Einbindung zentraler 
Beschaffungsstellen hat den Vorteil, 
dass Aufträge an diese nach § 120 
Abs. 4 S. 3 GWB ohne die Durchfüh-
rung eines Vergabeverfahrens verge-
ben werden können. 

Daneben sollten Rahmenverträge  
genutzt werden. Rahmenverträge ha-
ben den Vorteil, dass nach einem ein-
mal durchgeführten Wettbewerb der 
jeweils zu einem bestimmten Zeit-
punkt erforderliche Abruf ohne eine 
Neuausschreibung erfolgen kann. 

FÜR VERGABEN GILT: „WENI-
GER IST MEHR!“ – DIGITALE 
VERGABEN ANWENDEN 

In Zeiten geschlossener Rathäuser 
und geschlossener oder nur einge-
schränkt arbeitender Unternehmen 
lautet das Gebot der Stunde für Ver-
gabeverfahren: „Weniger ist Mehr!“ 
Dies beinhaltet, dass alle Verfahren 
so einfach wie möglich gestaltet wer-
den. Kommunen müssen daher in 
Vergabeverfahren bei der Auswahl 
der Eignungskriterien und der Form 
ihrer Vorlage „Corona-bedingt“ 
noch mehr die Bieterbrille aufset-
zen. Grundsätzlich muss die Vor-
lage von Eigenerklärungen durch 
Unternehmen ausreichen. Wenn 
Kommunen in Corona-Zeiten von 
Firmen noch Unbedenklichkeitsbe-
scheinigungen einer vielleicht sogar 
geschlossenen Behörde anfordern, 
brauchen sie sich über den Nicht-
eingang von Angeboten nicht zu 
wundern. 
 
Einen wichtigen Baustein beinhalten 
digitale Verfahren. Umfassende elek-
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tronische Angebotsabgaben lassen 
auch den nach der VOB/A im Unter-
schwellenbereich bei schriftlichen 
Ausschreibungen (Nicht: Freihän-
dige Vergaben und Direktvergaben) 
zugelassene Submissionstermin 
mit der Möglichkeit zur Beteiligung 
von Bietern (Anm.: Ggf. mit Mund-
schutz, Schutzhandschuhen, Trenn-
wänden) obsolet werden. 

BEFASSUNG VON GEMEINDE- 
UND STADTRAT VERMEIDEN

In Städten und Gemeinden können 

aktuell Probleme dadurch entste-
hen, dass vor der Zuschlagserteilung 
und dem Vertragsschluss mit dem 
Bestbieter noch eine Beschluss-
fassung durch z. T. nicht tagende 
Gremien, speziell einem „Vergabe-
ausschuss“ oder dem Gemeinderat 
eingeholt werden muss.

Kommunen sollten schon zur Be-
schleunigung des Vergabeverfahrens 
von einer nicht erforderlichen Mit-
wirkung ehrenamtlicher Gremien 
(Rat, Ausschüsse etc.) im Vergabe-
verfahren selbst absehen. Dies gilt 

erst recht in Corona-Krisen-Zeiten. 
Aufgabe dieser Gremien ist es, ein 
Projekt, wie etwa den Bau eines öko-
logisch zu errichtenden Kindergar-
tens mit Materialien aus nachwach-
senden Rohstoffen, zu beschließen. 
Sodann sollte aber das Vergabever-
fahren selbst allein von der Verwal-
tung eigenverantwortlich durchge-
führt werden. 

Der Autor:  
Norbert Portz, Beigeordneter 
Deutscher Städte- 
und Gemeindebund

ERWEITERUNGSBAU DER HAUPTGESCHÄFTSSTELLE 
IN BERLIN WIRD REALISIERT
DIE BAGGER ROLLEN! 

Die Bagger rollen! Nach über zweijähriger Planungszeit 
haben die Bauarbeiten zur Errichtung eines Erweite-
rungsbaus der DStGB-Hauptgeschäftsstelle in Berlin 
begonnen. Seit März 2020 herrscht in der Marienstraße 
6 in Berlin-Lichterfelde geschäftiges Treiben. Auf dem 
Grundstück wird das Bestandsgebäude saniert und um 
einen zweigeschossigen Erweiterungsbau zur Schaffung 
von 12 Arbeitsplätzen ergänzt. Erste bauliche Maßnah-
men sowie vorbereitende Arbeiten wurden bereits An-
fang April 2020 durchgeführt. Nun geht es in zügigen 
Schritten weiter voran. Ausführendes Bauunternehmen 
ist die OBAG Hochbau GmbH aus Bautzen.

Nach der endgültigen Schließung des Bonner Büros 
Ende 2021 und dem damit verbundenen Umzug nach 
Berlin besteht Bedarf an zusätzlichen Bürokapazitäten. 
Bei der Planung und Umsetzung hat der DStGB in enger 
Abstimmung mit den beauftragten Architekten Hölzer 
und Co. Architekten sowie braunert ingenieure GmbH 
(Berlin) darauf geachtet, eine zeitgemäße Arbeitsum-
gebung zu realisieren. Der Erweiterungsbau sowie das 
Bestandsgebäude werden daher nicht nur funktionale 
Büroräume, die flexibel genutzt werden können, son-
dern auch Besprechungs- und Gemeinschaftsräume er-
halten. Flexible „Workspaces“ nehmen – neben der Di-
gitalisierung von Arbeitsprozessen – heute eine immer 
zentralere Rolle in der Arbeitswelt ein. 

Bestandsgebäude und Erweiterungsbau werden zu-
künftig barrierefrei erreichbar und über einen Gebäu-
deanschluss baulich miteinander verbunden sein. Im 
Zuge einer klimafreundlichen Umsetzung des Bau-
projekts wird der Erweiterungsbau u.a. eine extensive 
Dachflächenbegrünung erhalten. Zudem wird es auf 
dem Grundstück zukünftig neue Ladesäulen für Elek-
trofahrzeuge geben. Auch die Außenanlagen werden 
im Rahmen des Erweiterungsbaus gestalterisch aufge-
wertet und gärtnerisch mit Grün- und Gehwegflächen 
angelegt. Bei ungestörtem Bauablauf ist mit einer Fer-
tigstellung im Sommer 2021 zu rechnen.

http:// Tilman Wilhelm, Bereichsleiter Kommunikation und Wissensmanagement bei der NOW GmbH
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Das Coronavirus Sars-Cov-2 
und die von ihm ausgelöste 
Krankheit Covid-19 haben 

uns vor die größte Herausforderung 
in der Geschichte der Bundesrepub-
lik Deutschland gestellt. Alle staat-
lichen Ebenen ergreifen Maßnah-
men, damit wir gut durch die Krise 
kommen. 

So hat die Bundesregierung in sehr 
kurzer Zeit das größte Hilfspaket 
in der Geschichte unseres Landes 
geschnürt. Wir federn Einkom-
mensausfälle ab, stützen die Wirt-
schaft und schützen die Gesundheit 
der Menschen.  

Mit einem Volumen von 356 Milli-
arden Euro neuer Kredite sowie zu-
sätzlicher Garantieermächtigungen 
von mehr als 750 Milliarden Euro 
hat allein der Bund ein Programm 

vorgelegt, das in der Summe rund 
ein Drittel unseres Bruttoinland-
sproduktes ausmacht. Die Stabili-
sierungsmaßnahmen der Länder 
und Kommunen sind hierbei noch 
nicht berücksichtigt. Die Bundesre-
gierung hat die Kraft zu diesem bei-
spiellosen Hilfspaket, weil sie solide 
gehaushaltet hat. Diese verantwor-
tungsvolle und weitsichtige Haus-
haltspolitik erlaubt uns jetzt in der 
Krise, mit allen erforderlichen Mit-
teln dagegenzuhalten. Unser Staat 
ist handlungsfähig.  

DAS GESUNDHEITSSYSTEM 
STÄRKEN

Unser Gesundheitssystem gehört zu 
den besten der Welt. Dennoch war 
es erforderlich, weitere Maßnah-
men zu ergreifen. Unserem Ziel, die 
normale Kapazität der Intensivbet-

ten deutlich zu erhöhen, sind wir 
ein gutes Stück nähergekommen, 
sodass wir wieder mehr Augenmerk 
auf die reguläre Versorgung richten 
können. Die mit der Verschiebung 
planbarer Operationen verbunde-
nen finanziellen Ausfälle der Kran-
kenhäuser werden ihnen erstattet. 
Hierfür wird der Bund rund 6 Mil-
liarden Euro bereitstellen. Zudem 
hat der Bund für die Beschaffung 
dringend benötigter Schutzaus-
rüstung sowie für die Entwicklung 
eines Impfstoffes bereits viele Mil-
liarden Euro zur Verfügung gestellt.

AUCH AUF UNSER 
SOZIALES NETZ KÖNNEN 
SICH DIE BÜRGERINNEN 
UND BÜRGER VERLASSEN

Niemand soll sich jetzt unnötige 
Sorgen um das eigene Auskommen 

MAßNAHMEN DER BUNDESREGIERUNG
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machen müssen. Deshalb haben wir 
den Zugang zur Grundsicherung 
vereinfacht, indem wir in den nächs-
ten Monaten auf eine Vermögens-
prüfung verzichten. Es muss auch 
niemand in eine kleinere Wohnung 
umziehen, denn die gegenwärtige 
Miete oder Rate wird bezahlt. 

Gerade Familien, deren Einkommen 
durch die Corona-Krise sinkt, wol-
len wir schnell helfen. Dafür wurden 
auch die Voraussetzungen für den 
Kinderzuschlag vereinfacht. Außer-
dem gleichen wir zu weiten Teilen 
die Verdienstausfälle von Eltern aus, 
die wegen Schul- und Kitaschließun-
gen nicht zur Arbeit gehen können, 
weil sie ihre Kinder betreuen. Und 
wer wegen dieser Notsituation sei-
ne Miete oder seine Stromrechnung 
nicht pünktlich bezahlen kann, muss 
nicht fürchten, ohne Wohnung oder 

ohne Licht dazustehen. Auch dafür 
wurde eine Regelung getroffen. Die-
se Hilfen, die im Nachtragshaushalt 
des Bundes mit rd. 8 Milliarden Euro 
veranschlagt sind, sind wichtig; am 
besten hingegen wäre es, wenn nur 
wenige Bürgerinnen und Bürger auf 
sie zurückgreifen müssten.

WIR ERRICHTEN EINEN 
SCHUTZSCHILD FÜR 
UNSERE WIRTSCHAFT

Es geht darum, möglichst viele Ar-
beitsplätze und Unternehmen zu 
erhalten. Zu unseren besten und be-
währten Instrumenten zum Schutz 
von Arbeitsplätzen zählt dabei das 
Kurzarbeitergeld, das wir in dieser 
Krise deutlich ausweiten. Unter-
nehmen können bereits dann Kurz-
arbeit beantragen, wenn 10 Prozent 
ihrer Beschäftigten vom Arbeits-

ausfall betroffen sind, statt bisher 
ein Drittel. Auch für Leiharbeitneh-
merinnen – und -arbeitnehmer gibt 
es Kurzarbeitergeld. Zudem erstattet 
die Bundesagentur für Arbeit den 
Arbeitgebern die Sozialversiche-
rungsbeiträge in voller Höhe. Zur 
Finanzierung dieser Maßnahmen 
kann die Bundesagentur für Arbeit 
auf eine Rücklage in Höhe von rund 
26 Milliarden Euro zurückgreifen. 

Um die Unternehmen in der Krise 
zu schützen, ist ein schneller Zugang 
zu Liquidität entscheidend. Dafür 
haben wir verschiedene Unterstüt-
zungsmaßnahmen auf den Weg ge-
bracht. So lassen sich zum Beispiel 
viele Steuerzahlungen und Voraus-
zahlungen einfach und zinsfrei stun-
den oder – bis auf null – herabsetzen. 

Wir haben die Kredit-Programme 
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der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) so erweitert, dass nunmehr 
Kredite in nahezu unbegrenztem 
Umfang zur Verfügung gestellt wer-
den können. Die KfW trägt dabei je 
nach Unternehmen und Darlehens-
höhe in der Regel bis zu 90 Prozent 
des Risikos des über die Hausbank 
vergebenen Kredits.

Für kleine und mittlere Unterneh-
men mit mehr als 10 Beschäftigten 

haben wir den KfW-Schnellkredit 
auf den Weg gebracht, bei dem die 
Haftungsfreistellung auf bis zu 100 
Prozent erhöht wurde. Das hilft vor 
allem denen, die keinen Zugang zu 
herkömmlichen Krediten haben. 
Aus diesem neuen Programm kön-
nen die Unternehmen je nach Größe 
schnell und unbürokratisch einen 
Kredit in Höhe von bis zu 800.000 
Euro erhalten. Beide Instrumente 
(die Erweiterung und der Schnell-

kredit) können bei der Hausbank 
beantragt und rasch bewilligt wer-
den. Sie werden vom Bund mit 150 
Milliarden Euro über eine Garantie 
abgesichert. Im Bedarfsfall kann 
dieser Teil unseres Schutzschirms 
weiter erhöht werden. Soloselb-
ständige und Kleinstunternehmen 
erhalten einen Sofortzuschuss von 
bis zu 9.000 Euro (bei bis zu 5 Be-
schäftigten) oder bis zu 15.000 Euro 
(bei bis zu 10 Beschäftigten) für Mie-

MAßNAHMEN DER BUNDESREGIERUNG
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ten und andere Betriebskosten. Da-
für hat der Bund 50 Milliarden Euro 
bereitgestellt, die von den Ländern 
abgewickelt werden. Es besteht die 
Möglichkeit, diese Leistungen zu-
sätzlichen zu den spezifischen Län-
derprogrammen zu gewähren.

Der Wirtschaftsstabilisierungs-
fonds als weiteres Instrument, das 
speziell für große Unternehmen 
und Schlüsselunternehmen konzi-
piert ist, ist wichtig für die Stabilität 
der gesamten deutschen Volkswirt-
schaft. Mit 400 Milliarden Euro für 
Garantien und 100 Milliarden Euro 
für direkte Kapitalmaßnahmen so-
wie weiteren 100 Milliarden Euro 
für die Refinanzierung an KfW-Pro-
grammen kann der Fonds diese in 
großem Volumen stützen und die 
notwenige Liquidität in der Krise 
sicherstellen. 

Und auch für Startups, die die Vor-
aussetzungen für eine Inanspruch-
nahme des Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds nicht erfüllen, sind 
Maßnahmen vorgesehen, damit 
gute Ideen nicht an der Corona-Kri-
se scheitern. Für sie gibt es ein maß-
geschneidertes Unterstützungspa-
ket von 2 Milliarden Euro. 

GESCHWINDIGKEIT IST JETZT 
ENTSCHEIDEND

Das Hilfspaket wurde in sehr kurzer 
Zeit beschlossen. Und die Hilfen 
kommen bereits an. So liegen mitt-
lerweile über 1,7 Millionen Anträge 
von Soloselbständigen und Kleinst-
unternehmen zum Sofortprogramm 
des Bundes vor, die zügig und un-
bürokratisch beschieden werden. 
In kurzer Zeit wurden bereits fast 
10 Milliarden Euro ausbezahlt. Die 
Nachfrage nach den KfW Program-
men ist enorm und auch hier erfolgt 
eine zügige Bearbeitung, damit die 
Unterstützung schnellstmöglich 
geleistet werden kann. Bis Ende Ap-
ril lag bereits ein Antragsvolumen 
von 31 Milliarden Euro allein für das 
Sonderprogramm der KfW vor. Wo 
es nötig ist, wie zum Beispiel bei 
der Ausgestaltung der KfW-Kredite 
für kleine und mittelständische Un-
ternehmen geschehen, steuern wir 
nach. Und wir überprüfen ständig, 
ob weitere zielgerichtete Maßnah-
men erforderlich sind.

Sobald wir diese Krise überstan-
den haben, werden Investitionen 
ein Schlüssel sein, damit es wie-
der bergauf geht. Wir werden ge-

meinsam dafür Sorge tragen, dass 
die Wirtschaft nach dem Ende der 
gegenwärtigen Beschränkungen 
wieder kraftvoll in Gang kommt. 
Auch bei den dafür notwendigen 
Investitionen wird den Städten und 
Gemeinden eine wichtige Rolle zu-
kommen. Der Bund unterstützt die 
Kommunen dabei bereits in gro-
ßem Umfang, zum Beispiel beim 
Wohnungsbau, bei der Verbesse-
rung der Bildungsinfrastruktur und 
beim Ausbau des öffentlichen Nah-
verkehrs. Und es ist wichtiger denn 
je, eine Lösung für die Altschulden 
einiger besonders betroffener Kom-
munen zu finden. 

Der Autor:  
Wer ner Gat zer, 
Staatssekretär im 
Bundesministerium der Finanzen
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Die COVID-19-Pandemie stellt 
eine einzigartige Ausnahme-
situation dar, wie Deutsch-

land sie nach dem 2. Weltkrieg so 
noch nicht erlebt hat. Die sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der 
Coronakrise sind nicht nur jetzt für 
die Betroffenen gravierend, sondern 
werden die Sozialpolitik auch in Zu-
kunft noch lange beschäftigen. Der 
Gesetzgeber hat mit umfassenden 
Gesetzespaketen auf die aktuelle 
Situation reagiert und Schutzmaß-
nahmen beschlossen, die befristet 
gelten und bei Bedarf verlängert 
werden können. 

Mit dem verabschiedeten Sozial-
schutz-Paket (Gesetz für den erleich-
terten Zugang zu sozialer Sicherung 
und zum Einsatz und zur Absiche-
rung sozialer Dienstleister aufgrund 
des Coronavirus)  sollen die Folgen 
vor allem für Beschäftigte und Klein-
selbstständige abgemildert werden, 
die durch die Corona-Krise signifi-
kante finanzielle Einbußen erleiden. 
Konkret sieht das Gesetz folgendes 
vor:
• Für die Bewilligungszeiträume 

vom 1. März 2020 bis 30. Juni 2020 
wird eine Berücksichtigung des 
Vermögens bei der Bewilligung 
von Grundsicherungsleistungen 
ausgesetzt und es werden die 
tatsächlichen Aufwendungen 
für Unterkunft und Heizung als 
angemessen anerkannt.

• Diese Erleichterungen sollen auch 
bei älteren Menschen und Er-
werbsgeminderten nach dem SGB 
XII greifen. Gleiches gilt für nicht 
erwerbsfähige Menschen. Deshalb 
gelten die im SGB II geplanten 
Maßnahmen auch im SGB XII. 

• Beim Kinderzuschlag ist aus-
nahmsweise nur das Einkom-
men im letzten Monat vor der 
Antragstellung maßgeblich. Das 
Vermögen bleibt bei der Prüfung 
unberücksichtigt. 

• Soziale Dienstleister und Ein-
richtungen der Fürsorge sollen 
im Rahmen eines besonderen 
Sicherstellungsauftrages durch 
Bund, Länder und Sozialversiche-
rungsträger finanziell unterstützt 
werden, um diese in ihrem Be-
stand nicht zu gefährden. Voraus-
setzung ist, dass die Dienstleister 

auch zur Bewältigung der Pande-
mie beitragen. Dies kann  
z. B. in der Pflege, aber auch in der 
Logistik der Lebensmittelversor-
gung sein. 

• In das Arbeitszeitgesetz wird 
eine Verordnungsermächtigung 
eingefügt, um arbeitsrechtliche 
Ausnahmeregelungen zu erlassen. 
Damit soll die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, des Gesundheitswe-
sens, der Daseinsvorsorge und der 
Versorgung der Bevölkerung mit 
lebenswichtigen Gütern sicherge-
stellt werden.

• Das Gesetz sieht zudem vor, bei 
während des Bezugs von Kurz-
arbeitergeld aufgenommenen 
Beschäftigungen in systemrele-
vanten Branchen und Berufen 
befristet auf die Anrechnung auf 
das Kurzarbeitergeld teilweise zu 
verzichten. 

• Rentnerinnen und Rentnern soll 
die Weiterarbeit oder die Wieder-
aufnahme einer Beschäftigung 
erleichtert werden. Sie können 
deshalb im Jahr 2020 statt bisher 
6.300 Euro 44.590 Euro hinzu-

SOZIALSCHUTZ-PAKET
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verdienen, ohne dass ihnen die 
Altersrente gekürzt wird. 

• Darüber hinaus ist im Infekti-
onsschutzgesetz ein Entschä-
digungsanspruch geschaffen 
worden, wenn Sorgeberechtigte 
von Kindern bis zum 12. Lebens-
jahr Verdienstausfälle haben, weil 
Kinderbetreuungseinrichtungen 
oder Schulen geschlossen haben 
und die Kinder nicht anderweitige 
betreut werden können. 

Grundsätzlich ist es richtig, in den 
Zeiten des Pandemiegeschehens 
den Zugang zu sozialen Leistungen 
für wirtschaftlich besonders betrof-
fene Personengruppen zu verein-
fachen. Der schnellere Zugang zur 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
und eine realistische Berechnung 
des Bedarfs beim Kinderzuschlag 
sind deshalb nachvollziehbare und 
sinnvolle Schritte. Allerdings sind 
die vorgeschlagenen Regelungen in 
erster Linie dieser Sondersituation 
geschuldet und können ausschließ-
lich durch die vorgesehene zeitliche 
Begrenzung akzeptiert werden. Es 
könnte nämlich zu erheblichen sozi-
alen Missstimmungen führen, wenn 
wirklich jede tatsächliche Aufwen-
dung für Unterkunft und Heizung 
vorübergehend als angemessen gilt 
(z. B. Luxusmieten, Wuchermieten 
und gezielte Neuanmietung teurer 
Immobilien) oder Vermögen bei der 
Bedürftigkeitsprüfung keine Rolle 
mehr spielt. Die Schnittstellen zum 
Kinderzuschlag und Wohngeld wer-
den durch die Krise noch aufwändi-
ger und binden erhebliche Ressour-
cen. Es wird Eltern, die im vorletzten 
Monat vor Antragstellung Einkom-
men hatten, im letzten Monat vor 
Antragstellung hingegen nicht, 
schwer vermittelbar sein, dass sie 
ggf. keinen Anspruch auf Kinderzu-
schlag haben. Grundsätzlich richtig 
was, das Kurzarbeitergeld bedarfs-
deckend auszugestalten, damit sich 
keine „unnötigen“ aufstockenden 

Ansprüche im SGB II ergeben. Für 
Kurzarbeiter im Niedriglohnbereich 
und zur Vermeidung von hohen Be-
lastungen der Jobcenter ist es sinn-
voll, mit dem „Sozialschutzpaket II“ 
das Kurzarbeitergeld zeitlich gestaf-
felt anzuheben und die Bezugsdauer 
einmalig zu verlängern. Um gezielter 
Notfälle im Einzelfall zu unterstüt-
zen, wären zwar andere Lösungen 
sinnvoller gewesen, diese hätten 
aber zu weiterer Mehrarbeit in den 
Jobcentern geführt. 

Der DStGB hat im Gesetzgebungs-
verfahren darauf hingewiesen, dass 
die Änderungen auf eine, wenn auch 
befristete Abkehr vom Nachrang-
grundsatz der Grundsicherung hin-
auslaufen mit nicht abschätzbaren 
Kostenfolgen für die Kommunen. 
Bei 6 Monaten Leistungsbezug wür-
den die Kommunen allein durch die 
Änderungen in der Grundsicherung 
für Arbeitslose (SGB II) nach der Ge-
setzesbegründung mit mindestens 
2,1 Milliarden Euro belastet. Die Be-
rechnungen und Prognosen zum Zu-
gang an Erstanträgen und zur Dauer 
deren Bearbeitung sind allerdings 
mit einem Fragezeichen zu versehen. 
Aktuell kann niemand mit Gewiss-
heit sagen, mit wie vielen krisenbe-
dingten Neuanträgen zu rechnen ist. 
Neben den Zugängen an Kleinunter-
nehmer*innen und Solo-Selbständi-
gen werden wohl auch die Zugänge 
von anderen Erwerbstätigen erheb-
lich sein. Die durch das Gesetz ver-
ursachten kommunalen Mehrausga-
ben muss der Bund kompensieren. 
Es werden nämlich noch weitere 
Kosten im Rahmen der Coronakrise 
auf die Kommunen zukommen, z. 
B. im Rahmen der Jugendhilfe oder 
bei der Versorgung besonders vul-
nerabler Personengruppen. So wer-
den für Obdachlose nicht nur die 
Aussetzung von Zwangsräumungen 
aus Wohnraum gefordert, sondern 
auch kommunale Maßnahmen zur 
Beschaffung von Wohnraum. Ein-

zelne Kommunen gehen dazu über, 
zusätzliche Räumlichkeiten z. B. 
geeignete Gewerbeimmobilien oder 
Hotelbetten anzumieten, um die 
Belegungsdichte in Notunterkünf-
ten zu reduzieren. In der Jugendhilfe 
sind in der Folge der Maßnahmen im 
Rahmen der Coronakrise mit Folge-
kosten im Rahmen des Jugendschut-
zes zu rechnen. Schließlich gehen 
die Kommunen auch von finanzi-
ellen Belastungen im Gesundheits-
sektor aus. Auch die stufenweise 
Öffnung von Kitas und Schulen sind 
mit Mehraufwendungen verbunden. 
Diesen Mehraufwendungen steht 
ein massiver kommunaler Finanzie-
rungseinbruch gegenüber. Die Krise 
sollte genutzt werden, durch eine 
Sozialstaatsreform die Leistungen 
zielgenauer auszurichten, Eigenvor-
sorge zu stärken und Investitionen 
in Bildung Vorrang vor Transferleis-
tungen zu geben. 

Vor diesem Hintergrund sind wei-
tergehende Forderungen nach 
Sozialleistungen, die über die ge-
zielte Bekämpfung von Notlagen 
hinausgehen, abzulehnen. Die So-
zialschutzpakete können nur be-
fristet in Kraft bleiben. Die wirt-
schaftlichen Folgen des Coronavirus 
werden auch in der Sozialpolitik zu 
Realismus führen müssen. Es dürfen 
keine unrealistischen Erwartungs-
haltungen geschürt werden. Viel-
mehr wird man die Finanzmittel für 
Konjunkturprogramme, aber auch 
die Finanzierung der kommunalen 
Daseinsvorsorge brauchen. Beides 
unverzichtbare Schlüsselelemente, 
um gerade nach der Coronakrise die 
Konjunktur wieder zu stärken. Sie 
sollte auch genutzt werden, die Sozi-
algesetze zu vereinfachen und Büro-
kratie abzubauen. 

Der Autor:  
Uwe Lübking, 
Beigeordneter Deutscher
Städte- und Gemeindebund
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KULTURORTE

KULTURORTE SIND UNVERZICHTBAR –
 LANGFRISTIGE STRATEGIEN 

SIND ERFORDERLICH

Seit Mitte März besteht keine 
Normalität mehr. Weder im 
privaten noch im öffentlichen 

Leben. Und natürlich auch nicht im 
Kulturbereich. Kultureinrichtun-
gen mussten ihre Pforten schließen. 
Veranstaltungen wurden abgesagt. 
Clubs machten vorübergehend 
dicht. Lesungen in Bibliotheken, 
Schulen oder Kitas finden nicht 
statt, ebenso wenig wie außerschu-
lische kulturelle Bildungsangebote.
Unsere erste Sorge galt den Künst-
lerinnen und Künstlern sowie vie-
len anderen im Kulturbereich Tä-
tigen, die ohnehin von schmalen 

Honoraren leben und bei denen 
jede fehlende Veranstaltung, jeder 
abgesagte Auftritt ein großes Loch 
in die Haushaltskasse reißt. Viele 
Künstlerinnen und Künstler ha-
ben sich hilfesuchend auch an den 
Deutschen Kulturrat gewandt. Wir 
haben uns in die Debatten einge-
bracht und mit dafür gesorgt, dass 
der Kulturbereich bei den Maßnah-
menpaketen des Bundes und der 
Länder im Blick ist.

Mit den Soforthilfeprogrammen 
des Bundes und einiger Länder wer-
den Betriebsmittelzuschüsse für 

Solo-Selbständige und Kleinunter-
nehmen gewährt. Diese Zuschüsse 
können auch von Künstlerinnen 
und Künstler, Kulturunternehmen 
und Kulturvereinen beantragt wer-
den, sofern sie nicht überwiegend 
aus öffentlichen Mitteln gefördert 
werden. Sie sind eine erste Nothil-
fe. Doch wird die Corona-Pandemie 
wahrscheinlich nicht in wenigen 
Wochen zu Ende sein.

Das nächste Thema ist die Siche-
rung der Existenz der Kulturunter-
nehmen, die mehr als 10 Beschäftig-
te haben und denen aufgrund der 
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besonderen Struktur des Kulturbe-
reiches Kredite wenig helfen. Hier 
sind ein weiteres Bundesprogramm 
und ergänzende Länderprogramme 
dringend von Nöten, um hier In-
solvenzen und ein Wegbrechen der 
kulturellen Infrastruktur zu verhin-
dern. Einige Länder haben solche 
Programme bereits aufgelegt.

Die Bundesregierung plant bei ab-
gesagten Kulturveranstaltungen 
eine Gutscheinlösung für bereits ge-
kaufte Tickets statt einer sofortigen 
Rückzahlpflicht. Das Kabinett hat 
die Regelung bereits verabschiedet. 
Das parlamentarische Verfahren 
steht noch. Die vorgesehene Rege-
lung ist eine wichtige Maßnahme, 
um die Liquidität von Kulturein-
richtungen zu sichern.

Weiter könnte ein Kulturinfrastruk-
turfonds helfen, der sowohl Kultu-
runternehmen, -einrichtungen als 
auch -vereine in den Blick nimmt. 
Wichtig erscheint mir vor allem, 
dass mit Mitteln aus diesem Fonds 
Kultur produziert oder ermöglicht 
wird. Das könnten Druckkosten-
zuschüsse für Verlage sein, Inves-
titionshilfen für online-shops oder 
besseres online-Marketing, Arbeits-
stipendien für Künstlerinnen und 
Künstler und vieles andere mehr. Ich 
könnte mir auch Arbeitsstipendien 
für Vermittler vorstellen, die ihnen 
für ein bestimmte Zeit ermöglichen, 
ohne Druck direkt nachdenken zu 
können, wo stehe ich, wo will ich 
hin, was kann, was muss ich ändern. 
Nachdem der Kulturbereich zuerst 
bei den anderen Programmen mit-

gedacht wurde, ist es jetzt Zeit, auf 
der Bundesebene ein großes eige-
nes Programm aufzulegen, um den 
Fortbestand der kulturellen Infra-
struktur zu sichern. Denn es geht 
nicht nur darum, die aktuelle Zeit 
der Ausgangsbeschränkungen zu 
meisten. 

Ich fürchte, dass wir uns noch lange 
mit dem Thema Corona beschäfti-
gen werden. Dazu gehört auch, die 
Kulturfinanzierung für die nächs-
ten Jahren zu sichern. Schon jetzt 
ist zu hören, dass die Kommunen 
mit erheblichen Einbrüchen in den 
Gewerbesteuereinnahmen rechnen 
müssen. Auch andere Steuereinnah-
men werden zurückgehen. Weiter 
müssen die Schulden für die großen 
Programme, die jetzt hoffentlich aus 
der Not helfen, getilgt werden. Die 
finanziellen Spielräume werden vo-
raussichtlich in Bund, Ländern und 
Kommunen enger werden. 

Es ist darum umso wichtiger, dass 
die Kommunen ein verlässlicher 
Partner in der Kulturfinanzierung 
bleiben. Sie sichern die Infrastruk-
tur. Das kulturelle Leben in den 
zahlreichen Städten und Kreisen, in 
großen und kleinen, mit und ohne 
bundesweites Echo, das ist zentral 
für unser Zusammenleben. Schon 
heute nach wenigen Wochen der 
Ausgangsbeschränkungen vermis-
sen wir den Austausch miteinan-
der, den gemeinsamen Besuch in 
einer Bibliothek, das Musizieren 
zusammen in der Musikschule, 
das Theater, die soziokulturellen 
Zentren, kommunale Galerien und 

viele andere mehr. Sie sind wichti-
ge gesellschaftliche Ankerpunkte 
und Auftraggeber für freiberufliche 
Künstlerinnen und Künstler. 

Wenn diese Orte wegbrechen 
oder infrage gestellt werden, ent-
steht schnell eine zweite Welle an 
Notrufen von Künstlerinnen und 
Künstlern sowie anderen im Kultur-
bereich freiberuflich Tätigen. Um 
diesem vorzubeugen, muss bei der 
Haushaltsaufstellung der Kulturetat 
besonders in den Kommunen gesi-
chert werden. Die Kulturorte sind 
unverzichtbar für den Kulturbe-
reich. Sie sind aber genauso unver-
zichtbar für ein lebenswertes Leben 
in der Stadt. 

Es müssen daher jetzt neben den ak-
tuellen Nothilfemaßnahmen auch 
mittel- und langfristige Strategien 
entwickelt werden, um das kultu-
relle Leben zu erhalten, denn die 
Corona-Pandemie wird noch lange 
Spuren hinterlassen. 

Der Autor:  
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer 
des Deutschen Kulturrates
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CORONA RETTUNGSSCHIRM

„CORONA-RETTUNGSSCHIRM”
FÜR DIE KOMMUNEN

Derzeit kann niemand sicher 
sagen, wie es mit der Coro-
na-Pandemie und den Ein-

schränkungen weitergehen wird. 
Auch wenn sich die Infektionsge-
schwindigkeit beim Coronavirus 
Sars-CoV-2 zuletzt deutlich ver-
langsamt hat und sich Bund und 
Länder auf erste Lockerungen ver-
ständigt haben, bleibt die Situation 
weiter dynamisch. Es wäre ein Trug-
schluss zu glauben, dass wir nun 
schnell wieder zur alten Normali-
tät, mit einer brummenden Wirt-
schaft und sprudelnden Steuer- 
einnahmen, zurückgehen können. 

Die Gefahr einer zweiten und dann 
umso heftigeren Infektionswelle ist 
virulent. Daran wird sich bis zur flä-
chendeckenden Verfügbarkeit eines 
Impfstoffes gegen Covid-19 auch 
nichts ändern und dies wird wohl 
noch dauern.

Durch die Corona-Pandemie und 
der zu ihrer Eindämmung veran-
lassten staatlichen Regulierungs-
maßnahmen steht uns ein massiver 
kommunaler Finanzeinbruch in ei-
nem seit dem 2. Weltkrieg nicht er-
lebten Ausmaß bevor. Wie der Bei-
trag von Herrn Dr. Geißler von der 
Bertelsmann Stiftung anschaulich 
dargestellt hat, wird der Einbruch 
vor allem bei der Gewerbesteuer 
dramatisch sein. Eine schnelle Er-
holung ist hier nicht zu erwarten. 

Die gemeindlichen Anteile an der 
Einkommen- und Umsatzsteu-
er werden ebenfalls zurückgehen, 
auch wenn nicht so stark, wie bei 
der Gewerbesteuer. Zudem fehlen 
den Kommunen und kommunalen 
Unternehmen zum Beispiel in den 
Bereichen Kultur, ÖPNV, Kitas und 
Schwimmbäder wichtige Einnah-
men.

Auf der anderen Seite werden vor 
allem die Ausgaben für soziale Leis-
tungen deutlich ansteigen. Alleine 
bei den Kosten für Unterkunft und 
Heizung ist mit über zwei Milliar-
den Euro kommunalen Mehrkosten 
zu rechnen.

Das ganze Ausmaß der Corona-be-
dingten Einbußen für die öffentli-
che Hand kann aber noch gar nicht 
überblickt werden. Nach dem bis-
herigen Stand steht aber zu erwar-
ten, dass die Städte und Gemeinden 
in Deutschland das Haushaltsjahr 
2020 in der Summe wohl mit einem 
deutlich zweistelligen negativen Fi-
nanzierungssaldo abschließen wer-
den. Und wenn Bund und Länder 
hier nicht aktiv gegensteuern, wird 
aus diesem Corona-bedingten tem-
porären Defizit ein zementiertes 
strukturelles, welches die grund-
gesetzlich festgeschriebene kom-
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munale Selbstverwaltung de facto 
abschaffen würde. Dies zu verhin-
dern ist im Interesse aller staatli-
cher Ebenen. Die Bürgerinnen und 
Bürger und die Wirtschaft dürfen 
handlungsfähige Kommunen und 
eine funktionierende kommunale 
Daseinsvorsorge in und nach der 
Krise erwarten.  Erste Signale vom 
Bund und aus den Ländern sind 
hier auch positiv.

In erster Linie sind die Bundeslän-
der in der Verantwortung, ihren 
Kommunen eine adäquate Finanz-
ausstattung und finanzielle Hilfs- 
und Unterstützungsmaßnahmen 
zukommen zu lassen. Angesichts 
der Dimension der Corona-Vi-
rus-Pandemie und ihrer Auswir-
kungen auf die Kommunalfinanzen 
wird es, auch unter dem Blickwin-
kel der gleichwertigen Lebensver-
hältnisse, ohne den Bund nicht 

gelingen die finanzpolitische Hand-
lungsfähigkeit der Kommunen si-
cherzustellen.

Zusätzlich zu kommunalen Ret-
tungsschirmen auf Landesebene 
ist daher zur Sicherung der Kom-
munalfinanzen in der Corona-Krise 
ein vom Bund finanzierter „Coro-
na-Rettungsschirm“ unabdingbar. 
Dieser müsste leistungsstark in der 
Grundausstattung eingerichtet und 
in der Dynamik der zukünftigen 
Entwicklungen angepasst werden. 
Gerade jetzt muss die öffentliche 
Hand stark sein und gesichert wer-
den, um der Corona-Krise Herr zu 
werden. Die kommunale Investi-
tionsfähigkeit muss, gerade auch 
angesichts des massiven Investiti-
onsrückstandes von zuletzt immer 
noch 138,4 Milliarden Euro, erhal-
ten und gesichert werden. Schließ-
lich werden die Investitionen ge-

meinsam mit anderen öffentlichen 
Aufträgen ein Schlüsselelement 
sein, um die Wirtschaft nach Coro-
na wieder in Gang zu bringen. An 
der Unterstützung kommunaler In-
vestitionen durch Bund und Länder 
zu sparen, wäre grundfalsch. Es darf 
auch nicht zu einem Verfall von För-
dermitteln kommen, wenn in die-
sem Jahr etwaige Fristen aufgrund 
von Corona-bedingten Überlastun-
gen in den Kommunalverwaltungen 
sowie Einschränkungen und Liefer-
engpässen bei der Bauwirtschaft 
nicht eingehalten werden können. 
Für die Zeit der akuten Corona-Kri-
se ist daher ein Fristenmoratorium 
notwendig. 

Der Autor:  
Uwe Zimmermann, 
Stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer Deutscher
 Städte- und Gemeindebund
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CORONA-EPIDEMIE & KOMMUNEN 
RETTUNGSSCHIRM VON BUND & LÄNDERN 
FÜR DIE KOMMUNEN UNVERZICHTBAR!

© freshidea - stock.adobe.com

1

Die Städte und Gemeinden fordern von Bund und 
Ländern die zeitnahe Einrichtung eines Sofortpro-
gramms „Sicherung der Kommunalfinanzen in der 
Corona-Krise“ (Corona-Rettungsschirm für die Kom-
munen).

Bestandteile eines kommunalen Corona-Rettungsschirms 
von Bund und Ländern sollten vor allem sein:

1 Haushalterische und mögliche finanzpolitische Maßnah-
men in den Bundesländern zur Sicherstellung der kom-
munalen Liquidität und Handlungsfähigkeit. Die für 
den Finanzausgleich zur Verfügung stehende Verbund-
masse muss gehalten werden!

2 Entlastung der kommunalen Haushalte von Sozial-
ausgaben durch den Bund, v.a. durch Mehrübernahme 
von Kosten der Unterkunft und der Grundsicherung.

3 Erhalt und Stärkung der gemeindlichen Steuerein-
nahmen, gegebenenfalls durch Zuweisung zusätzlicher 
gemeindlicher Steueranteile.

4 Entfristung und dauerhafte Ausstattung der vorhan-
denen Bundesfördermittel für kommunale Investitio-

nen, zum Beispiel bei den Kommunalinvestitionsfonds 
oder für den Breitbandausbau. Erleichterungen bei der 
Mittelinanspruchnahme und Verausgabung (z. B. im Ver-
gabe- und Beihilfenrecht), Ermöglichen einer 100 %- Voll-
finanzierung ohne kommunalen Eigenanteil.

5 Einrichtung eines Finanzierungsinstruments „Siche-
rung der Kommunalfinanzen in der Corona-Krise“ 
(Kommunaler Corona-Rettungsschirm) durch den Bund 
und die Länder. Ein Konjunkturprogramm zur Wiederbe-
lebung der Wirtschaft muss ein kommunales Kapitel mit 
einem dauerhaften kommunalen Investitionsvermögen 
umfassen! 

6 Die Mittel aus einem Corona-Rettungsschirm für die 
Kommunen sollten insbesondere aufgewendet werden, 
um die Corona-bedingten finanziellen Ausfälle der 
Kommunen zu kompensieren und die Finanzierung 
der kommunalen Daseinsvorsorge sowie der kom-
munalen Investitionen sicherzustellen. Diese werden 
unverzichtbar und ein Schlüsselelement sein, um in und 
nach Corona die Konjunktur zu stärken.

7 Gerade in und nach der Krise muss es beim Ziel der Um-
setzung Gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen 
Regionen und Kommunen des Landes bleiben!

ZENTRALE FORDERUNGEN



KOMMUNALER FINANZEINBRUCH 
UNGEKANNTEN AUSMASSES

Durch die Corona-Pandemie und der zu ihrer Eindämmung veran-
lassten staatlichen Regulierungsmaßnahmen steht uns ein massi-
ver kommunaler Finanzeinbruch in einem seit dem 2. Weltkrieg 
nicht erlebten Ausmaß bevor. Vor allem bei den gemeindlichen 
Gewerbesteuereinnahmen, die mit über 55 Milliarden Euro eine 
zentrale Finanzierungssäule der Kommunen sind, sind gravieren-
de Ausfälle zu erwarten. Schon bei der internationalen Finanzkrise 
2008 waren die Gewerbesteuereinnahmen um 20 Prozent gesun-
ken. In der Corona-Krise wird dieser Rückgang noch weit höher 
liegen. Steuerstundungen, Aussetzung und Erstattung von Ge-
werbesteuervorauszahlungen schwächen die Gemeindefinanzen 
bereits jetzt. Auch kommunale Einrichtungen und Beteiligungen 
wie Stadtwerke, Verkehrsunternehmen, Wohnungsbaugesell-
schaften, Messegesellschaften, Kulturstätten oder Schwimmbä-
der sind massiv betroffen. Zugleich ist mit deutlich steigenden 
kommunalen Ausgaben wegen Corona zu rechnen, nicht nur, 
aber vor allem beim kommunalen Anteil an den Kosten der Un-
terkunft, im Gesundheitssektor und bei den sozialen Diensten. 
Allein das Sozialschutz-Paket wird zu kommunalen Mehrbelas-
tungen von mindestens 2,1 Milliarden Euro führen, vor allem bei 
der KdU. Schon jetzt stehen 10 Millionen Menschen im Bezug von 
Kurzarbeitergeld.

SICHERUNG KOMMUNALER 
HANDLUNGS- & INVESTITIONSFÄHIGKEIT!

Das weitere Szenario der Bekämpfung der Corona-Pandemie ist 
ungewiss, ebenso die Länge und Intensität der Beschränkungen 
und Eindämmungsmaßnahmen. Wir betonen ausdrücklich, dass 
die Städte und Gemeinden hinter der Priorität des Gesundheits- 
und Lebensschutzes stehen und diese vor Ort in einem enor-
men Engagement umsetzen. Dennoch müssen wir befürchten, 
alleine in diesem Jahr 2020 einen kommunalen Finanzausfall 
in zweistelliger Milliardenhöhe wegen der Corona-Krise zu er-
leiden. Die Steuerschätzungen im Mai und August 2020 werden 
dazu weitere Zahlen bringen.

Dies wird ohne unverzügliche staatliche Hilfen und Maßnahmen 
nicht nur die kommunale Liquidität, sondern die kommunale 
Handlungsfähigkeit in massive Gefahr bringen. Gemeinsam mit 
unseren kommunalen Unternehmen sind die Städte und Ge-
meinden zudem die Arbeitgeberinnen mit den weitaus meisten 

Beschäftigten in ganz Deutschland. Die Bürgerinnen und Bürger 
und die Wirtschaft dürfen handlungsfähige Kommunen und eine 
funktionierende kommunale Daseinsvorsorge in und nach der 
Krise erwarten. Zudem muss die kommunale Investitionsfähig-
keit erhalten und gesichert werden. Diese wird mit öffentlichen 
Aufträgen ein Schlüsselelement sein, um die Wirtschaft wieder in 
Gang zu bringen.

KOMMUNALE VERSCHULDUNG 
KEIN INSTRUMENT ZUR KRISENBEWÄLTIGUNG!

Kurzfristige Maßnahmen der kommunalen Liquiditätssicherung 
werden durch die Länder getroffen. Durch Haushaltserlasse, die 
z. B. Nachtragshaushalte und zulässige Verschuldung der Ge-
meinden betreffen. Kommunale Verschuldung kann möglich sein, 
um Liquidität sicherzustellen. Ein stetiges Finanzierungsinstru-
ment der Kommunen kann und darf sie aber nicht sein. Immer 
mehr Kommunen verfügen bereits Haushaltssperren und werden 
Nachtragshaushalte aufstellen müssen. Es ist mit einem massiven 
Einbruch kommunaler Investitionen zu rechnen. In erster Linie 
sind die Bundesländer in der Verantwortung, ihren Kommunen auf 
der Grundlage des verfassungsrechtlich normierten Anspruchs auf 
eine adäquate Finanzausstattung umgehend finanzielle Hilfs- und 
Unterstützungsmaßnahmen zukommen zu lassen. Erste Bundes-
länder haben bereits eigene Schutzschirme aufgestellt, die auch 
für Kommunen greifen sollen.

Das Ausmaß des Konjunktur- und Steuereinbruchs wegen Co-
rona wird in seiner Dimension nach unserer Einschätzung aber 
ohne ein Engagement des Bundes auch unter dem Blickwinkel der 
gleichwertigen Lebensverhältnisse nicht beherrschbar sein. Die 
Rückzahlung der Wirtschaftshilfen durch Kredite wird die Gewer-
besteuer zukünftig schwächen.

In einem ersten Schritt müsste gemeinsam mit den Ländern und 
den Kommunen eine Bezifferung der Corona-bedingten kommu-
nalen Mindereinnahmen und Mehrausgaben erfolgen, die Zahlen 
daraus laufend angepasst werden. Ein einzurichtender Bund-Län-
der-Finanzierungsfonds „Sicherung der Kommunalfinanzen in der 
Corona-Krise“ müsste leistungsstark in der Grundausstattung ein-
gerichtet und in der Dynamik der zukünftigen Entwicklungen an-
gepasst werden. Gerade jetzt muss die öffentliche Hand stark sein 
und gesichert werden, um der Corona-Krise Herr zu werden. 

Mai 2020

2

PAPIER DES DSTGB 
RETTUNGSSCHIRM 
ZUM DOWNLOAD

CORONA-EPIDEMIE & KOMMUNEN 
RETTUNGSSCHIRM VON BUND & LÄNDERN 
FÜR DIE KOMMUNEN UNVERZICHTBAR!

https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Aktuelles/2020/Rettungsschirm%20von%20Bund%20und%20L%C3%A4ndern%20f%C3%BCr%20Kommunen%20unverzichtbar/Ma%C3%9Fnahmen_Corona_Rettungsschirm_04052020.pdf
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STARKER SPORT
 STARKE KOMMUNEN

Die Corona-Pandemie trifft alle 
gesellschaftlichen Bereiche – 
und daher natürlich auch den 

Sport. Ganz besonders wirkt sie sich 
auch auf die rund 90.000 Sportver-
eine unter dem Dach des Deutschen 
Olympischen Sport-Bundes (DOSB) 
aus. Auch wenn wir noch nicht wis-
sen, wie lange die Akutphase dauern 
wird, ist uns schon jetzt klar, dass 
diese Krise gesellschaftliche, aber 
auch wirtschaftliche Konsequenzen 
für unsere Vereine, Verbände, unsere 
Athlet*innen und unsere Trainer*in-
nen haben wird. Das Ausmaß dieser 
Auswirkungen ist allerdings derzeit 
bei weitem noch nicht absehbar. 

Gerade viele unserer Vereine stehen 
vor großen existenziellen Heraus-

forderungen. Mit Sicherheit werden 
sie ihr großes ehrenamtliches En-
gagement zur Bewältigung der Krise 
einbringen, das sieht man schon da-
ran, wie großartig und besonnen die 
Sportgemeinschaft mit der aktuellen 
Situation umgeht. Dabei denken wir 
an die Einkaufshilfe, die viele Verei-
ne organisieren, an das Nähen von 
Mundschutz durch Vereinsmitglie-
der, an die telefonische Betreuung 
von Mitgliedern z. B. von Senioren-
sportgruppen durch ihre Übungslei-
ter*innen, um nur einige Beispiele 
zu nennen. 

Ganz wichtige Elemente sind auch 
die äußerst kreativen und „pfiffi-
gen“ digitalen Sportangebote von 
Sportvereinen im Netz. Speziell 

diese Bewegungsangebote bündeln 
wir unter dem Dach des DOSB und 
der Deutschen Sportjugend, sodass 
wir gemeinsam zeigen, wie aktiv 
Sportdeutschland in diesen Tagen 
ist. Unter dem DOSB-YouTube-Ka-
nal und auf den Social-Media-Ka-
nälen von Sportdeutschland und 
der Deutschen Sportjugend featu-
ren wir regelmäßig entsprechende 
Bewegungseinheiten für zu Hause: 
#HeimArena.

Die Stärke der Sportvereine zeigt sich 
gerade in diesen schwierigen Tagen 
so auf eindrucksvolle Weise. Umso 
wichtiger ist es, sie für die Zeit danach 
zu stützen und zu schützen – deshalb 
brauchen wir die solidarische Unter-
stützung über alle Ebenen. 
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Wir setzen daher einerseits auf die 
große Solidarität der Vereins-Mit-
glieder, die sich aktuell vielfach, statt 
ihren Sport zu betreiben, auf andere 
Weise für die Gemeinschaft enga-
gieren. Wir hoffen sehr, dass sie alle 
ihren Vereinen über die Krise hinweg 
treu bleiben, auch wenn die Sport-
angebote derzeit wegfallen müssen.
Doch die reinen Mitgliedsbeiträge 
reichen in der Regel nicht aus, um 
die Kosten zu decken. Sportvereine 
haben neben ihrer gemeinnützigen 
Tätigkeit in vielen Fällen wirtschaft-
liche Geschäftsbetriebe, auch um die 
häufig defizitären ideellen Bereiche 
zu subventionieren. Kleinere Ver-
eine sind auf ihre Veranstaltungen 
angewiesen: Wenn kein Vereinsfest 
mehr stattfinden kann, wenn kein 
Eintrittsgeld mehr eingenommen 
werden kann, wenn keine Kursge-
bühren, z. B. im Rehasport durch 
die Krankenkassen, bezahlt werden 
können, geraten Vereine schnell in 
Zahlungsschwierigkeiten. Denn die 
Ausgaben verändern sich ja kaum: 

Es gibt Fixkosten, viele Vereine ha-
ben auch bezahlte Beschäftigte. In 
Abhängigkeit von ihrer Vereinsgrö-
ße greifen sie auf eine unterschied-
lich hohe Anzahl an Mitarbeiter*in-
nen zurück. Auch die unzähligen 
selbständigen Trainer*innen, deren 
Einnahmen durch die Einstellung 
des Sport- und Trainingsbetriebs 
komplett wegfallen, sind aufgrund 
der aktuellen Situation in der Fort-
führung ihrer beruflichen Tätigkeit 
massiv gefährdet.

Ein großes Problem ist, dass Vereine 
als gemeinnützige Organisationen 
aus steuerrechtlichen Gründen nur 
sehr begrenzte Möglichkeiten ha-
ben, Rücklagen zu bilden. Entspre-
chend können sie schnell in Insol-
venzgefahr geraten. 

Deshalb haben wir als erstes bei der 
Politik darauf aufmerksam gemacht, 
dass der gemeinnützige Sport zu-
nächst nicht für die Schutzmaß-
nahmen des Bundes vorgesehen 
war – mittlerweile können in vielen 
Bundesländern unter bestimmten 
Voraussetzungen auch Vereine An-
träge stellen. Unsere Landessport-
bünde arbeiten hier sehr gut mit 
den jeweiligen Landesregierungen 
zusammen, um Programme zum 
Schutz der Vereine zu kombinieren. 
Mittlerweile haben viele Länder, 
aber auch Kreise, Städte und Ge-
meinden Programme aufgelegt, um 
in Not geratene Sportvereine zu un-
terstützen. 

Das ist auch das, was wir uns vom 
Deutschen Städte- und Gemeinde-
bund erhoffen:  Unterstützung von 
Sportvereinen auf allen Ebenen, ins-
besondere für die Zeit, wenn die Co-
rona-Pandemie überwunden ist. Bei 
allen aktuellen Herausforderungen 

dürfen wir nicht das langfristig gro-
ße Problem vergessen: den Sanie-
rungsstau bei den Sportstätten. Wir 
brauchen mehr Bundes- und Lan-
desmittel zur Sportstättensanierung 
– die Vereine können ihre Leistun-
gen für die Gesellschaft grundsätz-
lich nur aufrechterhalten, wenn sie 
funktionierende Sportstätten nut-
zen können. Möglicherweise bietet 
sich hier auch ein sehr guter Ansatz-
punkt für ein Investitions- und Kon-
junkturprogramm nach der Krise. 
Wir bitten den DStGB weiterhin um 
intensive Unterstützung – werben 
sie mit uns gemeinsam für das drin-
gend benötigte Sportstätten-Sanie-
rungsprogramm von Bund, Ländern 
und Kommunen – auch und gerade 
nach der Krise. Darüber hinaus wäre 
für die Vereine die grundsätzliche 
Stärkung des Ehrenamtes unter an-
derem durch das Herabsetzen von 
bürokratischen Hürden eine große 
Hilfe – vielleicht auch als Lichtblick 
in diesen anstrengenden Tagen. 

Die Zeiten sind schwierig und for-
dernd. Aber wir sind zuversichtlich, 
dass wir auch diese Krise gemein-
sam mit unseren Sportvereinen mit 
Solidarität und Teamgeist meistern 
werden – ganz im Sinne unserer 
Kooperationsvereinbarung: Starker 
Sport – starke Kommunen! 

Die Autorin:  
Dr. Karin Fehres, Vorstand 
Sportentwicklung des Deutschen 
Olympischen Sportbundes
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WIRTSCHAFT & TOURISMUS

HILFEN & PERSPEKTIVEN 
FÜR 

DIE WIRTSCHAFT & DEN TOURISMUS

Die aktuelle Corona-Pandemie 
hat gravierende Auswirkun-
gen auf die Wirtschaft und 

wird nach Szenarien und Prognosen 
des Internationalen Währungsfonds 
(IWF) in eine weltweite Rezession 
führen. Die vernetzte und exporto-
rientierte deutsche Wirtschaft ist 
von globalen Lieferketten, interna-
tionaler Arbeitsteilung und offenen 
Grenzen für Waren und Personen 
abhängig. Neben den Einschränkun-
gen des öffentlichen Lebens ergeben 
sich umfangreiche Auswirkungen 
der Pandemie auf die wirtschaftli-
che Tätigkeit nahezu aller Branchen 
und Unternehmen in den deutschen 
Städten und Gemeinden. Dabei 
erreichen die Prognosen über die 

Kosten zur Bewältigung der Krise 
bereits nach aktuellem Stand un-
geahnte Höhen, ohne dass verläss-
lich absehbar ist, wie lange und in 
welcher Form das öffentliche Leben 
und die Produktion eingeschränkt 
bleiben. Für die Kommunen steht 
bereits fest: Die Gewerbesteuer-
einnahmen sind im März massiv 
eingebrochen und kommunale 
Unternehmen wie beispielsweise 
Kongresszentren oder Verkehrsun-
ternehmen schreiben bei laufenden 
Kosten und fehlenden Miet- oder 
Ticketeinnahmen deutliche Ver-
luste. Die kommunalen Haushalte 
sind im Ergebnis flächendeckend 
belastet, die Handlungsfähigkeit 
der Kommunen bedroht. 

KOMMUNALE  
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 
ALS FÖRDERLOTSE

Die kommunale Wirtschaftsför-
derung ist derzeit insbesondere in 
der Rolle, über die Hilfsprogram-
me von Bund und Ländern und die 
lokalen Rahmenbedingungen und 
etwaige Programme zu informieren 
und Hilfestellung zu geben. Dies ist 
insbesondere für kleine und mittel-
ständische Unternehmen zentral, 
die kaum eigene über Ressourcen 
für die Akquise von Fördermitteln 
und Antragsverfahren haben. Umso 
erfreulicher ist es, dass die bisheri-
gen Hilfsprogramme von Bund und 
Ländern in Rekordzeit beschlossen 
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und Auszahlungen in den ersten Wo-
chen bereits vergleichsweise unbüro-
kratisch umgesetzt wurden.

EXISTENZEN IM 
TOURISMUS SICHERN

Die Dimension der Pandemie zeigt 
sich besonders im Tourismus, der 
praktisch komplett zum Erliegen 
gekommen ist. Der Tourismus in 
Deutschland ist Arbeitgeber für etwa 
drei Millionen Menschen und gene-
riert mehr als 100 Milliarden Euro 
jährliche Bruttowertschöpfung. Für 
März und April 2020 rechnet das 
Beratungsinstitut dwif mit einem 
Umsatzverlust von rund 24 Milliar-
den Euro für die deutschen Desti-
nationen. Durch die dramatischen 
Rückgänge droht der wirtschaftliche 
Kollaps gerade für klein- und mittel-
ständische Unternehmen wie Beher-
bergungs- und Gastronomiebetrie-
be, die das Rückgrat des Tourismus 
in Deutschland bilden. Hinzu kom-
men kommunale Einrichtungen wie 
Tourismusinformationen, Kultur- 
und Kongressbetriebe, die vom Ur-
laubs- und Geschäftsreisetourismus 
leben. In vielen Städten und Touris-
musgemeinden droht letztlich ein 
massiver Beschäftigungsabbau mit 
extremen Folgen für die Kommunen. 
Die beschlossenen Maßnahmen 
zum Kurzarbeitergeld, Steuerstun-
dungen, Liquiditätshilfen und nicht 
rückzahlbaren Zuschüssen waren 
richtige Schritte. Es muss nun darum 
gehen, die Existenz der touristischen 
Anbieter sowie die Arbeitsplätze 
während dieser Ausnahmesituation 
zu sichern. Hierbei müssen explizit 
auch kommunale Einrichtungen ge-

stützt werden. Der DStGB setzt sich 
gemeinsam mit den kommunalen, 
regionalen und landesweiten Touris-
musorganisationen auch unter dem 
Dach des Deutschen Tourismusver-
bands (DTV) (www.deutschertouris-
musverband.de/service/coronavirus.
html) für zielgerichtete Hilfsmaß-
nahmen ein, zur Bewältigung der 
Krise und zum Neustart des Touris-
mus in Deutschland.

WIRTSCHAFTSHILFEN IM 
ZUGE VON CORONA 

EU, Bund und Länder haben in den 
vergangenen Wochen umfangrei-
che Hilfsmaßnahmen angekündigt, 
beschlossen und vielfach bereits 
umgesetzt. In beeindruckender Art 
und Weise sind die Maßnahmen 
binnen kürzester Zeit im Bundestag 
und im Bundesrat beschlossen und 
auf den Weg gebracht worden. Mit 
Blick auf die mittel- und langfris-
tige Unterstützung der Wirtschaft 
und der Kommunen ist jedoch eine 
möglichst stabile, aber auch abge-
stimmte Förderung des Bundes und 
der Länder anzustreben. Konkret 
sollten mittelständische Betrie-
be und kommunale Unternehmen 
noch stärker in den Fokus der Bun-
desförderung gelangen, um diese 
vor dem Kollaps zu bewahren. Der  
DStGB hat eine Übersicht erstellt, um 
die derzeitigen Wirtschaftshilfen aus 
kommunaler Sicht zu beschreiben 
und einzuordnen. Das Dokument 
führt zudem entsprechende Links zu 
weiterführenden Informationen auf. 
Die Übersicht wird fortlaufend aktu-
alisiert und den Mitgliedsverbänden 
des DStGB sowie über das DStGB- 

Portal Netzwerk Kommunen und die 
DStGB-Webseite zur Verfügung ge-
stellt.

AUSBLICK

Auch wenn der Deutschland-Touris-
mus voraussichtlich nach dem Ende 
der Krise weiter an Marktanteilen 
gewinnen wird, müssen die Betrie-
be erst einmal durch die Krise kom-
men. Dazu muss neben kurzfristigen 
Hilfsprogrammen über ein europäi-
sches wie bundesweites wirtschafts-
politisches Aufbauprogramm disku-
tiert werden. Dabei sind einerseits 
besonders betroffene Branchen wie 
der Tourismus und Schlüsselin-
dustrien in den Blick zu nehmen. 
Andererseits ist der Mittelstand als 
der wirtschaftliche Stabilisierungs-
anker in der Fläche in Deutschland 
besonders zu fokussieren. Schließ-
lich müssen schwerpunktbezogene 
Maßnahmen wie der Klimaschutz 
besonders aufgegriffen werden, um 
politische Zielsetzungen mit hoher 
Bedeutung für die Kommunen wie 
die Verkehrs- oder Energiewende 
nicht aus den Augen zu verlieren. 

Die Autoren:  
Timm Fuchs & Jan Strehmann, 
Beigeordneter & Referatsleiter 
Deutscher Städte- und 
Gemeindebund

DStGB-
Übersicht der Wirtschaftshilfen 

unter
WWW.DStGB.DE/
CORONAWIRT- 

SCHAFTSHILFEN

https://www.deutschertourismusverband.de/service/coronavirus.html
https://www.deutschertourismusverband.de/service/coronavirus.html
https://www.deutschertourismusverband.de/service/coronavirus.html
http://www.netzwerk-kommunen.de
http://www.dstgb.de
http:// Tilman Wilhelm, Bereichsleiter Kommunikation und Wissensmanagement bei der NOW GmbH
https://www.dstgb.de/CoronaWirtschaftshilfen
https://www.dstgb.de/CoronaWirtschaftshilfen
https://www.dstgb.de/CoronaWirtschaftshilfen
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BAUPLANUNGSRECHT & STÄDTEBAUFÖRDERUNG

Die Corona-Krise stellt Städte 
und Gemeinden vor gewaltige 
Herausforderungen. Die Ab-

wicklung bewährter Verwaltungsab-
läufe ist aufgrund von Kontaktver-
boten häufig in Frage gestellt. Dies 
betrifft in besonderem Maße die Be-
reiche des Planungsrechts und der 
Förderverfahren. 

Bei Bauleitplanverfahren, aber 
auch bei Planfeststellungsverfah-
ren, förmlichen immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungs- und 
wasserrechtlichen Bewilligungs-
verfahren und immer dann, wenn 
eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP) erforderlich ist, muss 
die Öffentlichkeit beteiligt werden. 
Dafür werden Antragsunterlagen 
in den Gemeinden, in denen sich 
ein Vorhaben auswirken kann, für 
einen Monat zur Einsicht für jeder-
mann ausgelegt. Bei UVP-pflichti-

gen Vorhaben hat die Behörde die 
Unterlagen parallel auch im Inter-
net zu veröffentlichen. Innerhalb 
von zwei Wochen (bei UVP i. d. R. 
einem Monat) nach Ende der Ausle-
gungen können Dritte Einwendun-
gen gegen das Vorhaben schriftlich 
oder zur Niederschrift erheben. Die 
rechtzeitig erhobenen Einwendun-
gen und die Stellungnahmen der 
beteiligten Behörden werden an-
schließend in einem Erörterungs-
termin behandelt. 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung ist 
insoweit ein zwingender Verfahrens-
schritt. Kann sie wegen Zugangs-
beschränkungen nicht stattfinden, 
besteht das Risiko, dass eine Ent-
scheidung bzw. trotzdem erteilte 
Zulassung verfahrensfehlerhaft zu-
stande gekommen und daher rechts-
widrig ist. Die einschlägigen Ver-
fahrensvorschriften sehen bis dato 

keine Ausnahmen für Sondersituati-
onen vor, in denen die Öffentlichkeit 
– wie in der Corona-Krise – objektiv 
nicht beteiligt werden kann. Es be-
darf daher sachgerechter Lösungen 
für die Durchführung von Plan- und 
Zulassungsverfahren.

ÖFFENTLICHKEITS-
BETEILIGUNG 
IM PLANVERFAHREN

In der kommunalen Praxis stellt 
sich somit die Frage, wie angesichts 
der aktuellen Beschränkungen die 
gesetzlich geforderte Bürgerbetei-
ligung (insbes. Offenlagen gem. 
BauGB) noch rechtssicher gewähr-
leistet werden kann. Rathäuser 
und Verwaltungsgebäude sind für 
den Publikumsverkehr vielfach ge-
schlossen. Der Gesetzgeber sieht im 
Bereich der Bauleitplanung eine Be-
teiligung über das Internet (BauGB 

AUSWIRKUNGEN DER CORONA-KRISE 
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§ 4a) nur als eine – wenn auch ver-
pflichtende – zusätzliche Bekannt-
machung und Auslegung vor. 

Der DStGB hat sich daher bereits 
im März 2020 an Bund und Länder 
gewandt und um zügige Klärung 
gebeten, wie dem Erfordernis ei-
ner Einsichtnahmemöglichkeit „vor 
Ort“ entsprochen werden könnte. 
Darüber hinaus hat der DStGB ge-
fordert, kurzfristig gesetzlich zu 
regeln, dass im Rahmen der kom-
munalen Bauleitplanung auch eine 
reine Online-Auslegung ausrei-
chend ist. Eine gesetzgeberische 
Initiative zum Thema „Öffentlich-
keitsbeteiligung“ wäre nicht zuletzt 
deshalb erforderlich, weil mit dem 
gegenwärtigen Rechtsinstrumenta-
rium das Problem, dass Klagefristen 
erst zu laufen beginnen, wenn eine 
Zulassung durch öffentliche (physi-
sche) Auslegung bekannt gemacht 
worden ist, nicht lösbar ist. Diese 
Bekanntmachung kann nicht durch 
eine Internetveröffentlichung er-
setzt werden. 

Der Gesetzgeber hat zwischenzeit-
lich den Entwurf einer befristeten 
Sonderregelung zur Öffentlichkeits-
beteiligung in § 246c BauGB vorge-
legt. 
Die Regelung des § 246c Absatz 
1 BauGB soll die Möglichkeit er-
öffnen, die öffentliche Auslegung 
durch Einstellung der auszulegen-
den Unterlagen in das Internet 
durchzuführen, wenn die Ausle-
gungsfrist spätestens mit Ablauf 
des 31.12.2020 endet. Die Vorschrift 
sieht in Absatz 2 zudem vor, dass 
die Gemeinde Personen, denen 
eine Information im Internet nicht 
in zumutbarer Weise möglich ist, 
Einsicht in die einzustellenden Un-
terlagen zu ermöglichen hat, wenn 
ein entsprechendes Verlangen in-
nerhalb der Auslegungsfrist bei der 

Gemeinde eingeht. Der Verweis auf 
die Zumutbarkeit soll über die Fälle 
der Unmöglichkeit hinaus weiterge-
hend auch andere Konstellationen 
erfassen, in denen die Einsichtnah-
me lediglich nicht in zumutbarer 
Weise möglich ist. Es soll in das Er-
messen der Gemeinde gestellt wer-
den, auf welche Art und Weise die 
Einsichtnahme ermöglicht wird. In 
Betracht kommt etwa eine Einsicht-
nahme nicht nur in den Räumlich-
keiten der Gemeinde oder auch die 
Versendung der Planunterlagen. Die 
Neuregelung soll schließlich sowohl 
bei der Neudurchführung von Ver-
fahren als auch bei bereits laufen-
den Verfahren (Erneute Auslegung 
bzw. Wiederholung) zur Anwen-
dung kommen. 

Bewertung des DStGB

Der Deutsche Städte- und Gemein-
debund begrüßt die geplante Rege-
lung des § 246c BauGB ausdrücklich, 
da sie in der aktuellen Situation zu 
einer erheblichen Verfahrensver-
einfachung im Rahmen der kom-
munalen Bauleitplanung beitragen 
kann. Es ist daher wichtig, dass das 
förmliche Gesetzgebungsverfahren 
sehr zeitnah zum Abschluss gebracht 
wird.

§ 246c Abs. 4 BauGB-E sieht ausweis-
lich der Begründung vor, dass Städte 
und Gemeinden die Absätze 1 bis 3 
sowohl bei jeder Neudurchführung 
einer öffentlichen Auslegung als 
auch bei bereits begonnen Öffent-
lichkeitsbeteiligungen anwenden 
können. Dieser Regelungsansatz ist 
grundsätzlich sinnvoll und praxis-
gerecht. Mit Blick auf eine effektive 
Verfahrensbeschleunigung wäre es 
indes wichtig, dass im Falle einer 
„Umstellung“ eines bereits begonnen 
Planverfahrens auf die neue Rechts-
lage nicht zwangsläufig die komplet-

te Auslegungsfrist ab dem Zeitpunkt 
der „Umstellung“ von Neuem zu 
laufen beginnt. Insoweit sollte klar 
geregelt werden, dass auch in derar-
tigen Fällen eine Auslegungsfrist von 
insgesamt einem Monat, mindestens 
jedoch 30 Tagen, zu Grunde zu legen 
ist.

Der DStGB hält im Übrigen die ge-
plante Regelung für einen sinnvol-
len Beitrag zur Beschleunigung und 
praxisgerechten Ausgestaltung kom-
munaler Planverfahren. In diesem 
Zusammenhang sei daran erinnert, 
dass auch unionsrechtlich digitale 
Beteiligungsverfahren grundsätz-
lich unproblematisch sind. Weder 
die Aarhus-Konvention, noch die 
UVP-Richtlinie oder die IED ver-
langen, dass Antragsunterlagen und 
Zulassungen physisch ausgelegt 
werden müssen. Eine Veröffentli-
chung im Internet ist mithin ausrei-
chend. Auch ein Erörterungstermin 
ist im Unionsrecht nicht zwingend 
vorgeschrieben. Es wäre daher sinn-
voll, die Regelung, wonach die öf-
fentliche Auslegung bei Planverfah-
ren auch durch Einstellung in das 
Internet erfolgen kann, ins Dauer-
recht zu überführen.
 
Ungeachtet der Neuregelung des § 
246c BauGB haben die Länder be-
reits im März 2020 diverse Ausle-
gungserlasse bzw. Rundschreiben 
zur „alten“ Rechtslage und der Fra-
ge, wie eine Öffentlichkeitsbeteili-
gung „vor Ort“ durchgeführt wer-
den kann, veröffentlicht. Vielfacher 
Tenor dieser Verlautbarungen: 

Besteht ein Bürger – neben der er-
folgten Online-Bekanntmachung 
im Internet – auf Einsichtnahme der 
Planunterlagen im Rathaus, sollten 
aufgrund der derzeitigen Rechtslage 
(§ 3 Abs. 2 BauGB)  folgende Vorga-
ben eingehalten bleiben:
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• Die Unterlagen sind in einem 
(möglichst separaten) Raum der 
Kommunalverwaltung zugäng-
lich zu machen (dieser Raum 
sollte aus Gründen des Infekti-
onsschutzes und der Vorsorge 
durch die Bürger dann nur 
einzeln betreten werden).

• Empfehlenswert ist hierfür eine 
telefonische Terminvereinba-
rung, die vom Bundesverwal-
tungsgericht (Beschluss vom 
27.5.2013 – 4 BN 28.139) aus-
drücklich anerkannt wurde. Auf 
diese Möglichkeit sollte auch an 
geeigneter Stelle am Rathaus, 
z. B. der Eingangstür oder der 
Homepage hingewiesen werden. 
Dies gilt i. d. R. auch dann, wenn 
wie in der jetzigen Situation, ein 
diesbezüglicher Hinweis in der 
bereits erfolgten öffentlichen 
Bekanntmachung fehlt. Denn es 
gilt das Leitprinzip des „mündi-
gen Bürgers“, der gerade in der 
aktuellen Situation zumutbare 
Hindernisse in Bezug auf die Be-
teiligung beseitigt. Daher ist es 
in der derzeitigen Lage zumut-
bar, dass der Bürger sich erkun-
digt und bei der (telefonischen) 
Auskunftsstelle der Gemeinde 
nachfragt.

• Kann eine hinreichende Zu-
gänglichkeit der Unterlagen 
trotzdem nicht sichergestellt 
werden, besteht die Möglich-
keit, die Auslegungsfristen über 
die Mindestfrist von 30 Tagen 
hinaus zu verlängern und dies 
der Öffentlichkeit entsprechend 
den Bekanntmachungsvorschrif-
ten der Gemeinde (z. B. Presse, 
Internetauftritt oder Aushang 
der Gemeinde) mitzuteilen; hier 
sollte auch auf die Notwendig-
keit telefonischer Terminverein-
barung hingewiesen werden.

• Kann auch auf diesem Weg keine 
hinreichende zeitliche Zugäng-
lichkeit erreicht werden, wäre die 
Öffentlichkeitsbeteiligung als 
Ultima ratio zu wiederholen.

GESETZ ZUM SCHUTZ DER 
BEVÖLKERUNG BEI EINER 
EPIDEMISCHEN LAGE VON 
NATIONALER TRAGWEITE

Am 28. März 2020 ist das Gesetz 
zum Schutz der Bevölkerung bei 
einer epidemischen Lage von nati-
onaler Tragweite in Kraft getreten. 
Artikel 6 des Gesetzes sieht eine 
Änderung des Baugesetzbuchs 
durch die Einführung eines neuen 
§ 246b BauGB vor. Dieser enthält 

Sonderregelungen für Anlagen für 
gesundheitliche Zwecke im Zuge 
der COVID-19-Pandemie.

Ausweislich der Gesetzesbegrün-
dung wird in Anknüpfung an § 37 
und § 246 Absatz 14 BauGB in ei-
nem Sondertatbestand geregelt, 
dass für Anlagen für gesundheit-
liche Zwecke zur Versorgung von 
Personen, die sich mit dem Coron-
avirus SARS-CoV-2 infiziert haben 
oder möglicherweise infiziert ha-
ben, die im Gebiet der Gemeinde, 
in der sie im Wege der Errichtung, 
Änderung oder Nutzungsänderung 
von baulichen Anlagen entstehen 
sollen, nicht oder nicht rechtzeitig 
bereitgestellt werden können, bei 
der Zulassung dieser Vorhaben bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2020 
von den Vorschriften dieses Gesetz-
buchs oder den aufgrund dieses Ge-
setzbuchs erlassenen Vorschriften 
in erforderlichem Umfang, erfor-
derlichenfalls auch befristet, un-
ter der Voraussetzung abgewichen 
werden kann, dass Vorhabenträger 
der Bund, ein Land, ein Landkreis 
oder eine Gemeinde oder ein im 
Auftrag eines der Vorgenannten tä-
tiger Dritter ist. Zuständig ist wie 
bei § 37 die höhere Verwaltungsbe-

Fo
to

 v.
 l.

 : 
©

 o
lly

 - F
ot

ol
ia

.c
om

 |
 p

ho
to

 5
00

0 -
 F

ot
ol

ia
.c

om



 Stadt und Gemeinde SONDERAUSGABE 02/20   47

hörde. Die Ausgestaltung des Ver-
fahrens obliegt den Ländern.

Bewertung des DStGB

Die BauGB-Neuregelung zielt aus 
Sicht des DStGB grundsätzlich in 
die richtige Richtung. Jedoch ist zu 
kritisieren, dass der vorgesehene An-
wendungsbereich der Neuregelung 
(Versorgung von Infizierten oder 
möglichen Infizierten) angesichts 
der dynamischen Erfordernisse im 
Zuge der Corona-Krise zu eng gefasst 
wurde. In der kommunalen Praxis 
zeichnen sich auch die kurzfristige 
Unterbringung von Pflegepersonal 
sowie die räumliche Verlagerung 
von Krankenhaus-Patienten ab, die 
nicht mit dem Corona-Virus infiziert 
sind, aber verlegt werden müssen. 
Es erscheint daher zwingend, den 
Anwendungsbereich der erweiterten 
Zulässigkeiten nach dem BauGB ent-
sprechend auszuweiten. Vor diesem 
Hintergrund haben die kommuna-
len Spitzenverbände den Gesetzge-
ber zu einer weiteren Anpassung der 
bauplanungsrechtlichen Vorschrif-
ten aufgefordert.

STÄDTEBAUFÖRDERUNG & 
FÖRDERVERFAHREN

Aufgrund der Corona-Krise und der 
damit verbundenen Verzögerung 
von Verwaltungsvorgängen häufen 
sich derzeit bei den kommunalen 
Spitzenverbänden nicht nur Fragen 
zum Bauplanungsrecht, sondern 
vermehrt auch zum Thema „Förder-
verfahren und Städtebauförderung". 
Aufgrund der aktuellen Situation 
sind viele Städte und Gemeinden 
personell und zeitlich nicht in der 
Lage, die bestehenden Fristen zur 
Beantragung, zum Abruf und zur 
zweckentsprechenden Verwendung 
von Fördermitteln einzuhalten. Es 
ist nicht auszuschließen, dass es 
hierdurch zu einem Verfall von För-
dermitteln kommen könnte. Auch 
die engen Fristen zur Bewilligung 
und zum Abruf innerhalb der Städ-
tebauförderung dürften hier zum 
Problem werden - noch dazu in ei-
nem Jahr des Übergangs in eine neue 
Programmstruktur. Auch personelle 
Engpässe in den Bewilligungsbehör-
den können sich hier auswirken. 

Bewertung des DStGB

Nach Auffassung des DStGB müssen 
Bund und Länder zügig sicherstel-
len, dass es aus Fristgründen nicht 
zu einem Verfall von Fördermitteln 
kommt (Problempunkt: Jährlich-
keitsprinzip!). Daher hat sich der 
DStGB sowohl an den Bund (BMI) 
als auch an die Länder gewandt und 
um eine sachgerechte Lösung – ggf. 
unter Anpassung der Verwaltungs-
vereinbarung Städtebauförderung 
2020 (VV) – gebeten. Es ist eine zeit-
nahe und inhaltliche Abstimmung, 
insbesondere auch mit den Finanz-
ministerien und den Vorgaben des 
Haushaltsrechts, erforderlich. So-
weit nötig, müssen entsprechende 
Fristen sachgerecht verlängert wer-
den. Die diversen Gesetzesinitiati-
ven von Bund und Ländern doku-
mentieren, dass in vielen Bereichen 
schnelle und unbürokratische Wege 
gefunden werden können. Dies 
muss auch für den kommunalrele-
vanten Bereich von Förderverfahren 
gelten. 

Der Autor:  
Bernd Düsterdiek, 
Referatsleiter Deutscher 
Städte- und Gemeindebund

http:// Tilman Wilhelm, Bereichsleiter Kommunikation und Wissensmanagement bei der NOW GmbH
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FALSCHE WAHRHEITEN

Die Corona-Pandemie be-
schäftigt die gesamte Welt. 
Täglich liest und hört man 

neue Aspekte der Krise, darunter 
medizinische, politische sowie wirt-
schaftliche. Wir erhalten Nachrich-
ten in sozialen Netzwerken oder in 
Messengern, welche die Herkunft 
des Virus mutig und heldengleich 
erklären, als Teil einer weltweiten 
Verschwörung (meist initiiert und 
kontrolliert von Einzelpersonen 
oder einer elitären Gruppe) oder 
eines ungeplanten Ausbruchs aus 
einem geheimen Labor. Wir erhal-
ten (ungefragt) detaillierte Anwen-
dungsbeschreibungen darüber, wie 
eine Infektion mit ein paar wenigen 
Hausmitteln ad-hoc zu heilen ist 

und hören Interviews von Personen, 
bei denen eine akribische Befolgung 
der Anweisungen zur unmittelbaren 
Heilung geführt hat. Wir sehen Vi-
deos, die in professionellen Fernseh-
studios entstanden sind, welche wir 
sonst nur von Nachrichtensendun-
gen der etablierten Fernsehsender 
kennen, in denen Staaten genannt 
werden, die bereits vor dem ersten 
Corona-Ausbruch über einen Impf-
stoff verfügten.  

Es scheint ein nicht endender Strom 
an Informationen zu sein, der sich 
mit den auf räumlicher Distanz ge-
führten Gesprächen mit Mitmen-
schen mischt und letztlich zu einer 
sehr spezifischen und gleichzeitig 

einzigartig persönlichen Wahr-
nehmung der Krise führt. Dieses 
sehr individuelle Bild von der Coro-
na-Pandemie basiert im besten Fall 
auf validierten und wissenschaftlich 
fundierten Informationen und re-
präsentiert dabei ein höchst mögli-
ches Maß an „Wahrheit“. Ohne den 
Wahrheitsbegriff philosophisch 
oder logisch an dieser Stelle disku-
tieren zu wollen, so ist doch breiter 
Konsens, dass der Wahrheitswert, 
den eine Person einer Information 
beimisst, dadurch festgelegt wird, 
wie sich eine Aussage oder Hand-
lung in das eigene Weltbild einfügen 
lässt. Das eigene Weltbild umfasst 
dabei die Summe an Erfahrungen, 
die zusammen mit dem persönli-

DIE FALSCHEN WAHRHEITEN 
DER CORONA-PANDEMIE 
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chen Wertesystem dazu führt, dass 
wir eine Information mehr oder we-
niger emotionalisiert aufnehmen 
und ihr die Beachtung zu schenken, 
die ihr durch unsere individuelle 
Brille gebührt. Was passiert jedoch, 
wenn dieses der Wahrheit zu Grunde 
gelegte Verständnis instrumentali-
siert wird, mit dem Ziel, Falschinfor-
mationen zu verbreiten? 

Es kommt zu einer ebenso gefähr-
lichen Pandemie, einer Infodemie, 
dessen Virus die Falschinformation 
ist. Diese Art der Pandemie ist mit 
offiziellen Maßnahmen viel schwe-
rer beizukommen als der eigentli-
chen Corona-Pandemie. Sie ist nicht 
greifbar, was durch ihre Vielgestal-
tigkeit begründet ist; das Desinfor-
mations-Virus mutiert ständig und 
infiziert unaufhaltsam und verdeckt, 
mit geringster Inkubationszeit selbst 
diejenigen unter uns, die über ein in 
der Regel gutes Abwehrsystem gegen 
diese Art von Information verfügen. 
Die Dunkelziffer ist hoch und nicht 
abzuschätzen. Durch die Coro-
na-Pandemie entstandene Verunsi-
cherung der Menschen, gepaart mit 
dem aktuell erfahrenen Kontrollver-
lust und der subjektiv empfundenen 
Hilfslosigkeit durch das Corona-Vi-
rus, werden Informationen als wahr 
angesehen und Kausalitäten darin 
gesucht, die uns unter anderen Um-
ständen so nicht erreicht hätten. 
Wird hierzu noch ein sozialer Aspekt 
beigemischt, beispielsweise in dem 
eine Person von einer anderen ihr na-
hestehenden Person eine Informati-
on erhält, ein auf einer Website ange-
priesenes „Wundermittel“ gegen eine 
Corona-Infektion zu erwerben, wird 
die eigene Ratio degradiert zu einem 

Ausführungsgehilfen der Emotion. 
Das Problem liegt in ebendieser De-
gradierung und darin, dass durch 
die Krise entstandene Informations-
vakuum füllen zu wollen, um der 
empfundenen Unsicherheit Herr zu 
werden. Zuvor gehörte und gelese-
ne sowie wissenschaftlich validierte 
Berichte über fehlende Impfstoffe 
oder reaktionslose Medikamente 
scheinen wie weggeblasen. Emoti-
onen leiten uns. Als soziale Wesen 
möchten wir diese neu gewonnenen 
Erkenntnisse mit anderen Menschen 
teilen, vor allem mit solchen, die 
uns lieb sind. Auch sie möchten wir 
durch Informationen geschützt wis-
sen. Die Folge ist schließlich, dass 
die durch die Falschinformation in-
fizierte Person, symptomatisch zu 
einem (digitalen) Medium greift, um 
weitere Menschen mit diesem Virus 
anzustecken, wenn auch mit ehr-
würdigen Absichten. Das Ergebnis 
hiervon ist eine ähnlich exponenti-
elle Ausbreitung des Virus wie in der 
Corona-Pandemie. 

Der aktuell in den Medien als über-
wiegend positiv dargestellte Digi-
talisierungshype von nicht digita-
lisierten Prozessen und (sozialen) 
Interaktionen vor Corona, hat damit 
ebenso zwei Seiten. Auf der einen 
Seite sind wir dazu genötigt unser Le-
ben so gut es geht aufrecht zu erhal-
ten und müssen hierfür neue Wege 
in die digitale Welt gehen, auf der 
anderen Seite wird die Beschreitung 
dieser Wege in kürzester Zeit umge-
setzt, geboren aus einer Not heraus. 
Wenn man bedenkt, dass Michal 
Kosinski als renommierter Datenfor-
scher davon spricht, dass jede Person, 
die digitale Medien nutzt, 2012 einen 

Datenoutput von 500 MB pro Tag er-
zeugt hat, dieser aber bis 2025 auf 62 
GB täglich anwachsen wird (also auf 
das 127-fache!) [Kosin17], so sind darin 
eben auch solche Informationen ein-
gerechnet, die als Falschinformatio-
nen klassifiziert werden. Pandemien, 
wie die aktuelle Corona-Krise, sorgen 
dafür, dass womöglich dieser enorm 
umfangreiche Datenfußabdruck 
bis 2025 sogar schon früher erreicht 
wird. 

Doch nicht nur Menschen erzeugen 
Falschinformationen und verbreiten 
diese, wissentlich oder unwissent-
lich. Auch Algorithmen tun dies, 
intendiert von Menschen. Mit der 
massiven Entwicklung der Künst-
liche Intelligenz (KI) der letzten 
Jahre, nimmt auch die Anzahl an 
Falschinformationen zu, die im In-
ternet erzeugt und darüber konsu-
miert werden. Wenn Algorithmen 
Falschinformationen erzeugen, bei-
spielsweise in Form eines Twitter- 
Posts oder eines Videos (das ist keine 
Rocket-Science mehr, das ist Reali-
tät), so bedarf es einer entsprechen-
den Verbreitung in den einschlägi-
gen Netzwerken. Diese Verbreitung 
übernehmen in vielen Fällen Bot-
netzwerke, also wiederum Software, 
die beispielsweise ein Youtube-Video 
massenhaft liked, kommentiert oder 
teilt. Wird dabei eine kritische Masse 
an „Beliebtheit“ auf der Plattform er-
reicht, sorgen die Algorithmen einer 
Plattform dafür, dass Inhalte ihren 
Benutzern prominenter präsentiert 
werden (der nette Nebeneffekt: die 
Verantwortlichen der Falschinforma-
tionen erhalten für deren Popularität 
in vielen Fällen monetäre Gegenleis-
tungen), da sie vermeintlich relevant 

[Kosin17] https://www.tngtech.com/fileadmin/Public/Images/BigTechday/BTD10/Folien/Folien_MichalKosinski.pdf, zuletzt abgerufen am: 26.04.20

https://www.tngtech.com/fileadmin/Public/Images/BigTechday/BTD10/Folien/Folien_MichalKosinski.pdf
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zu sein scheinen. Sie tun dies - stark 
vereinfacht erklärt - nach einem 
Ähnlichkeitsprinzip, dies bedeutet, 
was einem Benutzer in der Vergan-
genheit an Inhalten auf einer Platt-
form zusagte und womit er sich be-
schäftigte, wird vermutlich auch in 
ganz ähnlicher Weise in der Zukunft 
interessant sein. Der Effekt, der da-
bei entsteht, ist, dass Benutzer von 
Plattformen immer tiefer in einen 
Sumpf an Falschinformationen ver-
sinken und ihr medial-inhaltliches 
Echo negativ verstärkt wird. Dieser 
Effekt wirkt gesellschaftlich polari-
sierend und härtet damit Attitüden 
und Werte, die auf gezielt eingesetz-
ten falschen Informationen basie-
ren. Wie effektiv dies funktionieren 
kann, indem die politischen Mei-
nungen von Millionen Menschen 
manipuliert wurden, zeigen bei-
spielsweise die Enthüllungen rund 
um Cambridge Analytica und deren 
Beteiligung an der amerikanischen 
Präsidentschaftswahl sowie der 
Pro-Brexit-Kampagne [Camb18]. 

Jürgen Schmidhuber, einer der Vä-
ter der KI, vergleicht diese mit dem 
Feuer [Schmid18]: nützlich, wenn es kon-
trolliert werden kann, aber ebenso 
schädlich, sollte es missbraucht wer-
den. Die Nützlichkeit von KI liegt 
unter anderem in der Identifikation 
von Falschinformationen. Zwar tun 
sich viele soziale Netzwerke und 
Plattformen noch schwer, „wahre“ 
Aussagen von Fake-News mit Hilfe 
von Algorithmen zu unterscheiden, 
was aber nicht zuletzt an der Kom-
plexität dieser Unterscheidung liegt. 
Auch für das menschliche Auge sind 
die Unterschiede von Wahrheit und 
Fiktion umso schwerer zu erken-

nen, je echter die Fakes aussehen. 
Beispielsweise erlaubt Deepfaking 
[Deep20], also die Manipulation von Vi-
deos unter Einsatz von KI, dass Ge-
sichter von beliebigen Personen auf 
die Gesichter in Videos gelegt wer-
den. Das Ergebnis ist, dass scheinbar 
real wirkende Personen in Videos 
Aussagen in den Mund gelegt be-
kommen, die sie im „echten“ Leben 
niemals getroffen hätten. 

Unter den beschriebenen Gesichts-
punkten stellt sich nun die Frage, wie 
Falschinformationen bzw. Desinfor-
mationen von „wahren“ Informati-
onen abgegrenzt werden können. 
Umso wichtiger erscheint es, dass 
mit zunehmenden Fähigkeiten von 
KI, die Kompetenz, Informationen 
kritisch zu hinterfragen und verläss-
liche Quellen erkennen zu können, 
jeder Mensch entwickeln bzw. stetig 
verbessern sollte. Die aktuelle Coro-
na-Krise zeigt deutlich, dass wir ler-

nen müssen, ähnlich, aber besser als 
KI, Informationen zu hinterfragen 
und uns Strategien erarbeiten, die 
deren Echtheit verifizieren können. 
Wir müssen die Überhand über das 
behalten, was uns ausmacht und da-
rüber, welchen Informationen wir 
glauben, nach bestem Wissen und 
Gewissen. Dieser Verantwortung 
gerecht zu werden, ist gleichzeitig 
eine Bürde, die dem „digitalen Men-
schen“ des 21. Jahrhunderts auferlegt 
wird. Denn sie erfordert Interesse 
sowie Engagement und das von klein 
auf. Für primare und sekundare Bil-
dungseinrichtungen ist es nicht da-
mit getan den Schülerinnen und 
Schülern programmieren beizubrin-
gen und sie als „digital natives“ zu 
klassifizieren. Diese Arten der digi-
talen Kompetenzen erfordern weit 
mehr als Code zu schreiben, sich im 
Internet auf einschlägigen Websites 
bewegen zu können oder mit Freun-
dinnen und Freunden über Messen-

[Camb18] https://www.theguardian.com/news/series/cambridge-analytica-files, zuletzt abgerufen am: 26.04.20
[Schmid18] https://www.ndr.de/nachrichten/netzwelt/cebit/Deutschland-sollte-Vorreiter-bei-KI-werden,cebit4040.html, zuletzt abgerufen am: 26.04.20 
[Deep20] https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/13/what-are-deepfakes-and-how-can-you-spot-them, zuletzt abgerufen am: 26.04.20 
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ger zu kommunizieren. Solche Skills 
helfen, aber lösen nicht das Problem, 
das attestiert unter anderem auch die 
letzte ICLIS-Studie von 2018 [ICLIS18]. 
Vielmehr bedarf es Transparenz dar-
über, wie und vor allem mit welchem 
Ziel derartige Plattformen Informa-
tionen verarbeiten, die schließlich 
permanent den Weg zu uns finden. 
Es muss eine Bewegung einsetzen, 
die also von der Plattform wieder 
zu der Quelle einer Information 
führt und dort ansetzt. Dafür haben 
IT-Spezialist*innen den Auftrag, das 
Wissen über komplexe Technolo-
gien so zu vereinfachen, dass es in 
Bildungsprozessen adressatenge-
recht vermittelt werden kann, egal 
ob für Erwachsene im Rahmen von 
tertiärer Bildung oder für Schulkin-
der. Zwar gibt es bildungspolitisch 
erste Vorstöße in diese Richtung, 
leider handelt es sich dabei nur um 
mediale Zielkompetenzen, die iso-
liert in den einzelnen Fächern im 

Schulalltag vermittelt werden sol-
len. Wie diese Vermittlung im De-
tail aussieht, bleibt ungeklärt. Ein 
verpflichtendes Schulfach, welches 
diese Kompetenzen bündelt und 
konkret Themen wie das Erkennen 
von Falschinformationen adressiert, 
gibt es leider deutschlandweit nur in 
einem Bundesland, nämlich Meck-
lenburg-Vorpommern [Meck20]. Dieses 
kollektive Versäumnis, bestehend 
aus der (technischen) Fertigkeit, 
Falschinformationen in Plattformen 
kenntlich zu machen (bzw. kennt-
lich machen zu wollen) sowie die 
vielfach nur rudimentär ausgebil-
deten digitalen Kompetenzen bei 
deren Nutzern, rächt sich nun in der 
aktuellen Krise. 

Nichtsdestotrotz gibt es auch kon-
krete Hilfestellungen (siehe z. B. 
Planet Wissen [Plan19]), die dabei hel-
fen, Falschinformationen entweder 
direkt mit Referenzinformationen 
bzw. kollektivem Wissen oder in-
direkt, anhand von Metainforma-
tionen, zu erkennen. Ebenso sind 
Initiativen wie die Lie Detectors 
[LieD20] in Schulen unterwegs, welche 
kritisches Hinterfragen von Infor-
mationen aufzeigen und Schüle-
rinnen und Schülern dabei helfen, 
Falschinformationen von validierten 
Informationen abzugrenzen. Ein Zu-
gang zu dieser Art der Bildung sollte, 
politisch verankert und als Angebot 
für alle, auch Menschen ermöglicht 
werden, die das Schulalter bereits 
hinter sich gelassen haben, denn 
schließlich sind wir die Mütter und 
Väter von Morgen, die unsere Werte 
an unsere Kinder weitergeben und 
das wollen wir doch nach bestem 
Wissen und Gewissen tun, oder? 
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[ICLIS18] https://www.gfdb.de/icils-2018/, zuletzt abgerufen am: 26.04.20 
[Meck20] https://www.bildung-mv.de/schueler/schule-und-unterricht/faecher-und-rahmenplaene/rahmenplaene-an-allgemeinbildenden-schulen/informatik/, zuletzt abgerufen am: 26.04.20 
[Plan19] https://www.planet-wissen.de/kultur/medien/fake_news/fake-news-erkennen-102.html, zuletzt abgerufen am: 26.04.20
[LieD20] https://lie-detectors.org/de/, zuletzt abgerufen am: 26.04.20
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GESUNDHEITSOFFENSIVE FÜR UNSERE STÄDTE
   DStGB KOOPERIERT 

MIT PRÄVENTIONSEXPERTEN DSPN & GPEV 

Im Januar 2020 unterzeichneten 
der Deutsche Städte- und Ge-
meindebund, das Deutsche Sport- 

und Präventionsnetzwerk (DSPN) 
und die Gesellschaft für Prävention 
e. V. eine Kooperationsvereinigung, 
deren Ziel es ist, Prävention in den 
Kommunen einfach, nachhaltig und 
systematisch durchzuführen. Hier-
zu sollen die Begehrlichkeiten vor 
Ort vermessen werden, regional ent-
stehen moderierte Lenkungskreise, 
in denen alle Akteure auf Augenhö-
he miteinander kommunizieren und 
gemeinsam Präventionsprojekte 
entwickeln können. Im folgenden 
Interview erfahren Sie, wie Präven-
tion in den Kommunen finanziell, 
personell und praktisch funktionie-
ren kann.

Prävention soll in der Kommune statt-
finden. Warum und wie kann das er-
möglicht werden?

Uwe Lübking (Deutscher Städte- 
und Gemeindebund: Die Stadt, die 
Gemeinde oder das Dorf, dort, wo die 
Menschen einen Großteil ihrer Zeit 
verbringen, bietet ideale Vorausset-
zungen für eine wirksame Präven-
tions- und Gesundheitsförderung. 
Eine gesundheitsfördernde Gemein-
de- und Stadtentwicklung stellt die 
Lebensqualität des einzelnen Men- 
schen in den Mittelpunkt. Gesund-
heitsförderung und Prävention als 
Querschnittsthema bedarf der Zu-
sammenarbeit unterschiedlicher Res-
sorts innerhalb einer Verwaltung und 

der bürgerschaftlichen Initiative. Ins-
besondere die Bereiche Stadtentwick-
lung und Stadtplanung, Gesundheit, 
Jugend, Umwelt und Grün, Verkehr 
und Mobilität, Sport, Bildung und So- 
ziales sind gefordert, sich einzubrin-
gen. Es gilt aber auch, die Vernetzung 
mit örtlichen Betrieben, Kitas, Schu-
len und Vereinen zu erreichen.

Fabian Ross (Deutsches Sport- 
und Präventionsnetzwerk): 
Wichtig für erfolgreiche Prävention 
ist, dass alle Akteure mitgenommen 
werden und dann auf Augenhöhe am 
Prozess teilnehmen und davon pro-
fitieren. Dazu muss man zunächst 
die Bedarfe aller Protagonisten er-
fassen, ein Netzwerk aufbauen und 
moderieren. Erst dann kann man 
erprobte Projekte implementieren 
oder, gemeinsam im Netzwerk, neue 
Maßnahmen schaffen. Ein funkti-
onierendes Wissensmanagement, 
eine unabhängige Moderation und 
ein profundes System sind die Grund-
lagen für den nachhaltigen Erfolg. 
Es ist zwingend notwendig, dass wir 
nicht nur an der Stellschraube „Indi-
viduelles Verhalten“ sondern auch an 
den intrakommunalen Verhältnissen 
und Beziehungen arbeiten, wenn wir 
wirklich langfristige und nachhaltige 
Erfolge erzielen wollen.

Prof. Dr. Matthias Bellinghausen 
(Gesellschaft für Prävention e. V. 
und HAM - Hochschule für ange-
wandtes Management): Die Ge-
staltung von gesundheitsförderlichen 

Rahmenbedingungen ist mehr als die 
Summe gesund geführter Lebenswel-
ten wie die Schule oder der Betrieb. 
Genauso wie die Einflüsse auf die Ge-
sundheit nicht am Schul- oder Werk-
stor enden. Die Kommune kann also 
vor Ort bedarfsgerecht Lebenswelten 
und andere Rahmenbedingungen 
gestalten und fördern, aber auch die 
Interessen und Ideen der Bürger bün-
deln sowie in Steuerkreisen zusam-
menführen und umsetzen. Damit 
erzielt sie beispielsweise gesundheit-
liche Chancengleichheit, Partizipati-
on oder Zielgruppenbezug. Allesamt 
übrigens auch gesetzliche Anforde-
rungen an kommunale Gesundheits-
förderung.

Wie ist es zu der Zusammenarbeit 
zwischen dem Städte- und Gemein-
debund und dem DSPN gekommen? 
Wie wird die Zusammenarbeit kon-
kret aussehen?

Lübking: Wir haben uns auf dem 
Präventionskongress 2019 in Bonn 
kennengelernt. Die Kooperation zwi-
schen dem DStGB und dem DSPN 
hat die enge Zusammenarbeit bei der 
Schaffung nachhaltiger Gesundheits-
strukturen im kommunalen Setting 
zum Ziel. Der DStGB wird in dieser 
Zusammenarbeit das DSPN bei der 
Kommunikation ihrer nachhaltigen 
Gesundheitsmanagement-Struktu-
ren in den Kommunen sowie in den 
einzelnen kommunalen Lebenswel-
ten unterstützen um das DSPN bei 
den Kommunen bekannt zu machen.

INTERVIEW

http://www.dstgb.de
https://www.gpev.eu/
https://www.dspnetz.de/
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Ross: Das Treffen in Bonn war ent-
scheidend für die nächsten Schritte. 
Dort haben wir gesehen, dass wir in 
einer Partnerschaft die gesetzten Zie-
le deutlich besser erreichen können. 
Nach wenigen Gesprächen stand für 
uns fest, eine förmliche Koopera-
tion einzugehen, die wir im Januar 
2020 in München besiegelt haben. 
Ich sehe unsere Zusammenarbeit so, 
dass wir uns gemeinsam ergänzen. 
Der DStGB verfügt über relevante 
Strukturen und einen direkten Draht 
in die Kommunen, das DSPN hat seit 
2017 eine Fülle an Maßnahmen und 
Projekten entwickelt und eine Viel-
zahl von Städten und Gemeinden in 
der Bundesrepublik beraten; es hat 
Steuerungskreise initiiert und mo-
deriert und kann der Zusammenar-
beit so seine geballte Expertise zur 
Verfügung stellen. Gemeinsam mit 
unseren Partnern können wir so den 
Wunsch des Gesetzgebers umsetzen, 
Präventionsketten bilden und in den 
Kommunen funktionierende Netz-
werke zur Förderung der Gesundheit 
aufbauen.

Welche Rolle nimmt die Gesellschaft 
für Prävention in der Zusammenar-
beit ein?

Prof. Bellinghausen: Ganzheit-
liche Prävention und Gesundheits-
förderung in allen Lebenslagen ist 
eine sehr komplexe und kompli-
zierte Herausforderung. Wir wollen 
trägerübergreifend ein Netzwerk 
darstellen, mit vielen Experten aus 
öffentlicher wie privater Wirtschaft, 
Politik, Medizin, Wissenschaft oder 
einfach erfahrenen Machern. So kön-
nen wir Synergien schöpfen, Expertise 
und aktuelles Know-how in durchaus 
komplexere Best-Practice-Konzepte 
zusammenführen oder beispielswei-
se die richtigen Forschungsfragen an 
die Wissenschaft oder Forderungen 
an die Politik stellen.

Welche Schwierigkeiten sehen Sie der-
zeit bei der Umsetzung von Präventi-
on in den Kommunen? Warum gibt es 
noch keine systematischen Prozesse in 
den Kommunen?

Prof. Bellinghausen: Es fehlt häufig 
noch immer am grundlegenden Ver-
ständnis für Prävention und Gesund-
heitsförderung. Viele Menschen leben 
noch unbedacht im Land der Repara-
turmedizin und werden erst im Ernst-
fall aktiv. Dabei nehmen sie in Kauf, 
dass Zivilisationskrankheiten immer 
noch im gleichen Alter wie vor einigen 
Jahrzehnten einsetzen. In der Kom-
mune erreiche ich schließlich alle! Oft 
hemmt die Angst vor enormer Mehr-
arbeit und Kosten in ohnehin überlas-
teten Systemen die Initialzündung. 
Doch das ist Dank zahlreicher För-
dermöglichkeiten und zu schöpfen-
dem Potenzial bei den Bürgerinnen 
und Bürgern oft unbegründet.

Was versprechen Sie sich von der Ko-
operation? Was sind die Mehrwerte 
für die Kommunen?

Lübking: Vor Ort fehlt es vielfach 
an der nötigen Vernetzung der un-
terschiedlichen Akteure der Gesund-
heitsförderung und der Prävention. 
Die Akteure zusammenzubringen, 
aber auch die Kommunen bei der Ak-
quise von Finanzierungsmitteln für 
den Aufbau nachhaltiger Gesund-
heitsstrukturen zu unterstützen, ist 
etwas, was sich der DStGB von der 
Kooperation verspricht. Der Mehr-
wert für die Kommunen liegt auf der 
Hand. Bürgerinnen und Bürger neh-
men durchaus wahr, ob und was ihre 
Stadt/Gemeinde für sie und ihr Wohl-
befinden getan wird. Somit kann sich 
eine Stadt oder Gemeinde als Stand-
ort mit hoher Lebens- und Wohnqua-
lität positiv von anderen abheben.

In den Kommunen gibt es Akteure 
mit gänzlich unterschiedlichen Inter-

essen. Wie kann eine Kommune die-
se Akteure in den Präventionsprozess 
einbinden?

Prof. Bellinghausen: Unterschied-
liche Interessen und Sichtweisen 
können erstaunliche Zielharmonien, 
Synergien und Umsetzungsideen her-
vorbringen. Das passiert aber nicht 
aus der Ferne ohne Kenntnis über 
Sorgen und Nöte des anderen, son-
dern entsteht in gut moderierten und 
paritätisch besetzten Arbeitskreisen. 
Es ist erstaunlich, welche Projekte in 
unseren durchaus heterogenen Steu-
ergruppen teilweise entstehen. Auf 
der anderen Seite setzen wir zudem 
eine sogenannte Präventionsmat-
rix ein, durch die wir Zielgruppen, 
Themen oder Settings mit erhöhtem 
Handlungsbedarf wissenschaftlich 
herausarbeiten können.

Welches Potenzial gibt es in den Kom-
munen? Wie können Kommunen ge-
sundheitsfördernde Maßnahmen an-
stoßen?

Ross: In den Kommunen gibt es zum 
Teil schon sehr gute Ansätze und viel 
Potenzial. Häufig scheitert der lang-
fristige Ansatz an Intransparenz, 
manchmal an einer fehlenden Vernet-
zung und in vielen Fällen wurde der 
tatsächliche Bedarf in der Startphase 
nicht bei allen Akteuren gemessen. 
So wurden Partikularinteressen un-
terstützt. Das DSPN führt Initiativen 
und Aktivitäten zusammen, es mode-
riert, spricht mit allen Akteuren und 
ist ein neutraler Vermittler, der in 
der Lage ist, das Potenzial innerhalb 
der Kommunen zu heben. Das DSPN 
unterstützt Kommunen dabei, indivi-
duelle Lösungen zu finden, die die Be-
gehrlichkeiten aller Akteure umfassen 
und auch Bürgerinnen und Bürger 
durch bewährtes Wissensmanage-
ment zu Lotsen durch den Dschungel 
der Vorschriften und Projekte zu ma-
chen. Erfolgreiche Prävention basiert 
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auf dem gemeinsamen Vorgehen al-
ler! Dazu bilden wir Moderatoren und 
Multiplikatoren aus und implemen-
tieren in den Kommunen einheitliche 
systematische Vorgehensweisen.

Was sind Qualitätskriterien für ein  
Gelingen?

Ross: Ausschlaggebend sind vier Fak-
toren: die personellen Ressourcen vor 
Ort, der proaktive Abbau der Komple-
xität, Schaffung finanzieller Ressour-
cen, beispielhaft über die Einbindung 
von Krankenkassen oder anderen 
Sozialversicherungsträgern und die 
politische Vereinbarkeit. Das DSPN 
unterstützt Kommunen bei all die-
sen Punkten. Die Umsetzungswahr-
scheinlichkeit ist nun auch durch die 
Kooperation mit dem Städte- und Ge-
meindebund erheblich gestiegen. Ge-
meinsam bieten wir einen entschei-
denden und messbaren Mehrwert für 
alle Akteure.

Wie sieht die Wissenschaft die Forde-
rung des Gesetzgebers nach konkreter 
Prävention in den Kommunen? Wel-
ches Potenzial gibt es in den Kommu-
nen?

Prof. Bellinghausen: Statt mit Ein-
zelfällen und kurzen Interventionen 
bei der Suche nach der effizientesten 
Behandlung, haben wir es dagegen 
mit langen Forschungszeiträumen 
und zahlreichen ineinander grei-
fenden Ursachen und Wirkungszu-
sammenhängen zu tun. Wir wollen 
ja nicht nur vermeiden, was krank 
macht, sondern suchen auch nach 
den idealen Voraussetzungen, was 
bestmöglich gesund macht und 
stärkt. Diese Ganzheitlichkeit finden 
wir in der Kommune. Daher sind wir 
natürlich froh, dieses ganzheitliche 
Potenzial dort schöpfen zu können. 
Ich finde es aber wichtig, dass ein Ge-
setzgeber nicht nur fordert, sondern 
auch fördert.

Wie können Kommunen gesundheits-
fördernde Maßnahmen anstoßen?

Ross: Das können sie über den Deut-
schen Städte- und Gemeindebund 
oder direkt bei dem Deutschen Sport- 
und Präventionsnetzwerk erreichen. 
Wir beraten gerne. Wichtige Grund-
lage für alle Präventionsmaßnah-
men ist es, den Bedarf aller Zielgrup-
pen festzustellen. Die Maßnahmen 
dürfen nicht an den Bürgerinnen 
und Bürgern vorbeigehen, sonst fehlt 
schnell die Akzeptanz! Eine unab-
hängige Vermessung der Kommune 
ist der erste richtige Schritt und die 
Grundlage, auf der Systeme entste-
hen können. Wir wollen ja nicht ein-
fach nur das Verhalten der Individu-
en optimieren sondern auch stabile 
Verhältnisse und funktionierende 
kreative Netzwerke in den Kommu-
nen florieren sehen.

Die Maßnahmen sollen ja kein Stroh-
feuer sein. Wie kann man Nachhaltig-
keit sicherstellen?

Lübking: Ein erster Schritt ist, die 
oft in den Städten und Gemeinden 
isoliert nebeneinanderstehenden 
Handlungsansätze zu verbinden und 
zu verknüpfen. Dies gilt auch für die 
Vernetzung der Kommunen mit Be-
trieben, Schulen oder Initiativen von 
Bürgerinnen und Bürgern zur Prä-
vention. Netzwerke zu schaffen, ist 
nicht einfach und braucht oft eine 
Moderation von außen. Auf der an-
deren Seite können derartige Netz-
werke für Nachhaltigkeit stehen.
 
Kommunale Prävention ist ein An-
satz, negative Entwicklungen recht-
zeitig zu erkennen und ihnen mög-
lichst frühzeitig entgegenzuwirken. 
Kann das ohne großen Aufwand in 
den Kommunen gelingen?

Prof. Bellinghausen: Die kommu-
nale Präventions- und Gesundheits-

förderung dient dazu, systematisch 
Bedarfe, Möglichkeiten und Poten-
ziale zu erkennen und zu schöpfen. 
Damit können möglichst viele kleine 
wie große Projekte angeschoben oder 
ganze Strukturen verändert werden, 
wovon dann unterschiedlich viele 
unterschiedlich stark profitieren. 
Klar ist damit auch bei sich ständig 
verändernden Rahmenbedingungen: 
Der Weg ist das Ziel.

Welche Ressourcen gibt es in den 
Kommunen, um kohärente und nach-
haltige Konzepte für Prävention zu 
entwickeln? An welchen Stellen ist 
externe Unterstützung hilfreich?

Lübking: Es gibt bereits zahlreiche 
Ansätze der Prävention und Gesund-
heitsförderung in den Kommunen. 
Vielfach existieren diese aber neben- 
einander und sind nicht aufeinander 
abgestimmt. Daneben gibt es viel-
fach in den Kitas, in Schulen aber 
auch den Betrieben Präventionsmaß-
nahmen. Dies zu koordinieren kann 
zu nachhaltigen Gesamtkonzepten 
der Präventions- und Gesundheits-
förderung führen. Genau hierfür 
braucht es aber oft externer Unter-
stützung. Dies gilt aber auch für die 
Verbindung mit den Krankenkassen 
vor Ort. Diese sollten angehalten 
werden, die Präventionsmaßnahmen 
vor Ort gezielt zu fördern.

Warum sollte eine Kommune einen 
innovativen Gesundheitsprozess ne-
ben den herkömmlichen Herange-
hensweisen starten?

Lübking: Zum einen kann eine 
nachhaltige Präventions- und Ge-
sundheitsförderung durch die Kom-
munen auch die Bürgerinnen und 
Bürger aktivieren, etwas für die eige-
ne Gesundheit sowie für ein gesun-
des Lebensumfeld zu tun. Es kann 
dazu führen, dass die Menschen viel 
stärker am gesellschaftlichen Leben 



 Stadt und Gemeinde SONDERAUSGABE 02/20   55

vor Ort teilnehmen und damit die 
Lebensqualität vor Ort insgesamt 
stärken. Dies kann ein erheblicher 
Standortvorteil der Städte und Ge-
meinden sein, die sich für nachhal-
tige Prävention einsetzen. Von daher 
sind Kommune auch klug beraten, 
integrierte kommunale Strategien 
zur Prävention und Gesundheitsför-
derung sichtbar zu machen. 

Gibt es nennenswerte Beispiele in 
den Kommunen, die mit dem DSPN 
zusammenarbeiten? Sind die Projek-
te auch in anderen Kommunen um-
setzbar? Wie werden sie evaluiert?

Ross: Prävention ist in allen Kom-
munen und Regionen machbar. Wir 
sprechen ganz bewusst alle Kommu-
nen an, denen die Gesundheit ihrer 
Bürgerinnen und Bürger am Herzen 
liegt. Derzeit gibt es sehr spannende 
Projekte in ganz Deutschland, z. B. 
Papenburg, die Berliner Bezirke Mar-
zahn-Hellersdorf und Spandau, Gör-
litz, Halberstadt, Hagen und Reck-
linghausen fallen mir spontan ein. Sie 
stehen für eine Vielzahl von Kommu-
nen, die sich für systematische Prä-
vention entschieden haben. Überall 
gab es unterschiedliche Probleme 
und andere Lösungen, überall gab es 
aber auch angewandte Systeme und 
ein konzertiertes Vorgehen. Wir legen 
Wert auf maßgeschneiderte Lösun-
gen und das wird von den Kommunen 
auch goutiert. Bei der Evaluation set-
zen wir auf einen doppelten Ansatz 
aus wissenschaftlicher Evaluation 
durch die DHGS und die HAM sowie 
unsere eigene Evaluation.

Wie sieht die Zukunft der
Prävention aus?

Lübking: Die gesundheitsfördernde 
Stadtentwicklung und die Prävention 
werden selbstverständliches Leitbild 
einer jeden Kommune sein. Die in-
tersektorale Gesundheitspolitik hat 

sich durchgesetzt und wird durch 
ein hoffentlich überarbeitetes Prä-
ventionsgesetz nachhaltig durch die 
Krankenkassen unterstützt.

Prof. Bellinghausen: Wenn man 
das nur wüsste. Ich befürchte, dass 
das Umdenken vom Krankheitsbe-
handeln wenn nötig zum Gesundheit 
fördern überall und jederzeit noch 
einige Zeit braucht. Insbesondere, 
wenn der Druck für diesen Paradig-
menwechsel größer wird: Überlastete 
Gesundheitssysteme, ggf. Malus-Sys-
teme für ungesunde Lebensstile oder 
ähnliches wird dann kommen. Wir-
kungsvoller und nachhaltiger ent-
falten sich Präventionsmaßnahmen 
aber, wenn sie selbst gestaltet und ei-
genmotiviert umgesetzt wurden. Die 
momentane Situation zeigt uns, dass 
wir Solidarität, Gemeinschaft und 
kommunalen Zusammenhalt kön-
nen. Jetzt müssen wir zeigen, dass 
wir dies auch im alltäglichen Kampf 
gegen andere Krankheiten wollen.

Ross: Wir sehen die Zukunft gleich-
zeitig digitaler und persönlicher. Das 
ist kein Widerspruch sondern prag-
matische Konsequenz. Die Zukunft 
der Prävention muss ein System sein, 
in dem alle Akteure zusammenarbei-
ten, wo Wissen vermittelt wird und 
Begehrlichkeiten transportiert wer-
den. Jede Kommune ist anders! Wir 
werden in der Zukunft eine Vielzahl 
von maßgeschneiderten Projekten 
sehen, deren Genese auf Systemen 
und Moderation beruht. Gleichzeitig 
unterstützen die digitalen Möglich-
keiten auch die sozialen Systeme in 
der Kommune. Am Ende des Tages 
müssen Menschen für Menschen 
miteinander Prävention gestalten. 
Eine externe Beratung ist häufig der 
Schlüssel dafür, dass die Kommunen 
langfristig eigene Projekte und Maß-
nahmen entwickeln und betreiben. 

Uwe Lübking ist seit 1997 Beige-
ordneter im DStGB. Der Jurist ist 
zuständig für Arbeitsmarktpolitik, 
Kultur, Bildung, Sport, Verwal-
tungsmoder-
nisierung, 
Feuerwehr 
und Rettungs-
dienst. Lübking 
ist Autor von 
Lehrbüchern 
und zahlreichen 
Veröffentli-
chungen im Kontext kommunalpoli-
tischer Themenstellungen.

Fabian Ross ist Geschäftsführer 
des Deutschen Sport- und Präven-
tionsnetzwerks. Er ist Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, Sachverständiger 
und LEAD-Au-
ditor und mit 
seinem Team 
seit über einem 
Jahrzehnt im 
Aufbau und 
der Implemen-
tierung von 
Gesundheits-
managementsystemen und der 
Durchführung von gesundheits-
fördernden Maßnahmen in allen 
Lebenswelten tätig.

Prof. Dr. Matthias Bellinghau-
sen ist Sprecher des Vorstands in 
der Gesellschaft für Prävention. Er 
lehrt an der 
Hochschule für 
angewandtes 
Management in 
den Bereichen 
Prävention und 
Gesundheitsför-
derung, Cor-
porate Social 
Responsibility 
& Nachhaltigkeit sowie Sportpäda-
gogik und Sportmanagement.
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REAKTIONEN DER 
EUROPÄISCHEN UNION 

AUF COVID-19 (CORONAVIRUS)

Der European Green Deal soll-
te als der „Mann-auf-dem-
Mond-Moment“ die Amtszeit 

Ursula von der Leyens einläuten. 
Doch nun ist es vielmehr das Co-
ronavirus, welches die Amtszeit der 
Kommissionspräsidentin überschat-
tet. So unerwartet und rasch wie das 
Virus nach Europa kam, so wurden 
auch dessen Auswirkungen sichtbar 
– auf die Gesundheit der Bevölke-
rung, aber auch auf die Gesellschaf-
ten und nicht zuletzt auf die Wirt-
schaft. Und es scheint auch nur einen 
Weg zu geben, wie wir diese angehen 
können, nämlich mit Solidarität, Zu-
sammenhalt und einer Politik, die 
überlegt handelt und ihre Entschei-
dungen den Entwicklungen anpasst. 
Europaweit koordinierte Lösungen 
sollen ein Teil des Schlüssels zur Be-
wältigung dieser Krise sein. 

VORBEMERKUNG

Die EU-Kommission verfolgt mit der 
Erarbeitung von Maßnahmen das 
Ziel, zur Rettung von Menschenle-
ben beizutragen sowie die notwen-
digen Versorgungsausgaben und 
Investitionen sicherzustellen. Eng 
damit verbunden ist die Unterstüt-

zung der am stärksten betroffenen 
Sektoren und Unternehmen, ins-
besondere KMUs. Mit allen verfüg-
baren EU-Instrumenten und einem 
flexiblen EU-Rahmen sollen die 
Auswirkungen von Covid-19 (Co-
ronavirus) auf die Gesamtwirtschaft 
gemindert werden. Der Schutz der 
Arbeitnehmer Europas vor Einkom-
mensverlusten hat ebenfalls eine 
hohe Priorität.

Somit ist klar, dass die Europäische 
Union eine zentrale Rolle bei der Be-
kämpfung der Coronavirus-Pande-
mie spielt. Doch welche Ziele strebt 
die EU konkret an und mit welchen 
Maßnahmen sollen diese realisiert 
werden? Kurzfristig gilt es, die Ver-
breitung des Virus zu bekämpfen 
und den Mitgliedstaaten eine ange-
messene Unterstützung zur Verfü-
gung zu stellen. Langfristig müssen 
die sozioökonomischen Auswirkun-
gen der Krise gemildert werden.

BEREITS ERGRIFFENE,  
KURZFRISTIGE MAßNAHMEN

Um die Ausbreitung des Virus zu 
verlangsamen, wurden die Außen- 
und Schengen-Grenzen für nicht 

unbedingt notwendige Reisen ge-
schlossen. Damit hat die EU zur 
Eindämmung des Virus innerhalb 
und außerhalb Europas beigetra-
gen. Um die Lieferketten und folg-
lich die Versorgung mit wichtigen 
Gütern nicht zu gefährden, wurden 
sogenannte grüne Korridore ein-
gerichtet. Diese ermöglichen unter 
anderem grenzüberschreitende Ver-
sorgung mit medizinischer Ausrüs-
tung, welche bei der Aufforderung 
der Kommission zur gemeinsamen 
Beschaffung von Gesichtsmasken 
und Beatmungsgeräten von wesent-
licher Bedeutung sind. Das Katast-
rophenschutzverfahren der EU hat 
es weiter tausenden gestrandeten 
Europäern weltweit ermöglicht, 
nach Hause zurückzukehren. Der 
EU-Solidaritätsfonds wurde auf Ge-
sundheitsnotfälle ausgeweitet, so-
dass den Mitgliedstaaten in diesem 
Jahr bis zu 800 Millionen Euro zur 
Verfügung gestellt werden können. 
Die Wirtschaft soll unter anderem 
seitens der Europäischen Zentral-
bank (EZB) unterstützt werden, 
welche 750 Milliarden Euro zur Ver-
ringerung der Staatsverschuldung 
bereitstellt. Ein 37-Milliarden-Eu-
ro-Paket aus dem laufenden Budget 
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soll den Schutz des Gesundheits-
wesens sowie der Arbeitsplätze si-
cherstellen. Neue Maßnahmen zur 
Ermöglichung von Kurzarbeit sind 
in diesem Kontext ebenfalls vorge-
sehen. Millionen Menschen arbei-
ten zudem von zu Hause aus. Um 
das Netz nicht zu überlasten und 
schnelles Internet für Arbeit oder 
Freizeit zu gewährleisten, forderte 
die EU die Drosselung der Strea-
mingqualität von den großen On-
line-Anbietern. Die Verhinderung 
von Geisterflügen und nachfrage-
angepasste Flüge wurden durch 
entsprechende Vorschriften seitens 
der EU ermöglicht. Ein Kernthema 
spielt die Forschung, genauer gesagt 
die Entwicklung von Diagnostika, 
Behandlungen und Impfstoffen. 
Die EU ermöglicht diese Forschung 
durch die Bereitstellung von Infra-
strukturen und Ressourcen und un-
terstützt dadurch konkret 140 For-
schungsteams. Oberste Priorität hat 
die Verlangsamung der Ausbreitung 
der COVID-19-Pandemie. Während 
die Bürger hierzu beitragen, indem 
sie zu Hause bleiben, laufen die 
Arbeiten von Laborteams und For-
schern auf Hochtouren, um einen 
Impfstoff, bessere Diagnostika und 
eine wirksame Therapie zu entwi-
ckeln. 47,5 Millionen Euro fließen in 
17 Horizont-2020-Projekte, welche 
sich mit der Erforschung von Maß-
nahmen gegen COVID-19 beschäfti-
gen. Dem deutschen Unternehmen 
CureVac, mit Sitz in Tübingen, wur-
den 80 Millionen Euro EU-Mittel an-
geboten. Weiter unterstützt die EU 

die Finanzierung lösungsorientierter 
Projekte wie das European Virus Ar-
chive und PREPARE Europe zur um-
fassenden Erforschung der Projekte. 
Für die neue Aufforderung zur Ein-
reichung von Vorschlägen für inno-
vative Arzneimittel wird die EU bis 
zu 45 Millionen Euro bereitstellen.

Seitens der EU sind bereits viele 
Maßnahmen ergriffen worden, um 
die Mitgliedstaaten in dieser Krise zu 
unterstützen und die Verbreitung des 
Virus zu stoppen. Und diese Maß-
nahmen schlagen an, wie sich an den 
gesunkenen Zahlen der Infizierten 
zeigt. Eine ebenso bedeutsame Rolle 
spielen jedoch die Akteure auf nati-
onaler, regionaler und kommunaler 
Ebene, welche die Krise an vorderster 
Front begleiten. Nachdem die EU ad 
hoc zahlreiche Maßnahmen, die Ge-
sundheit und die Aufrechterhaltung 
des Binnenmarktes betreffend, im-
plementiert hat, widmet sie sich nun 
der Zeit nach der Coronakrise.

GEPLANTE LANGFRISTIGE 
MAßNAHMEN 

Zur Sicherstellung der Erholung von 
den wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Pandemie sollen 
im Wesentlichen Konjunkturpa-
kete verschiedener Art dienen. Im 
Rahmen des nächsten langfristigen 
Haushalts sind entsprechende Fi-
nanzinstrumente vorgesehen. Mo-
mentan ist als aktuellste und wich-
tigste Idee ein Wiederaufbaufonds 
in Höhe von 1,5 Billionen Euro im 

Gespräch. Des Weiteren sind bereits 
Mittel im Haushaltsplan 2020 zur 
Verfügung gestellt worden.

Europa muss in dieser Situation 
nun Stärke zeigen und die vorherr-
schende Solidarität und den Zusam-
menhalt zur Bewältigung der Krise 
einsetzen. Mit einem koordinierten 
Vorgehen und Maßnahmen, wel-
che ihren Weg in die Praxis finden, 
können wir diese Krise, die nicht nur 
eine europäische Dimension hat, 
angehen und dabei die Gesundheit 
aller Menschen sowie die Wirtschaft 
bestmöglich schützen. Gefragt ist 
dabei – nationalstaatlich, europäisch 
und international – eine rasche Vor-
gehensweise, die jedoch in gleicher 
Weise durchdacht und abgestimmt 
sein muss. 

Um die Brücke zum Schlagwort  
der Kommissionspräsidentschaft zu 
schlagen: Wir müssen den „unbe-
kannten Planeten“ erforschen, um 
mit dessen Gegebenheiten best-
möglich umgehen zu können und 
dabei Lösungen erkunden, die in 
Einklang mit Mensch, Natur und 
Wirtschaft stehen. Nur so könnte 
über die Situation rückblickend ge-
sagt werden: „Dies war eine große 
Herausforderung für die Mensch-
heit, aber ein riesiger Sprung für un-
ser Zusammenleben.“ 

Die Autorin:  
Julia Mayer, Praktikantin im 
Europabüro des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes

http:// Tilman Wilhelm, Bereichsleiter Kommunikation und Wissensmanagement bei der NOW GmbH
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DIGITALISIERUNG IN DER 
STÄDTEPARTNERSCHAFTSARBEIT – 

(WIE) GEHT DAS?

Digitalisierung als Herausforde-
rung und Chance für Städte-
partnerschaften: Auf diesem 

Thema lag der Fokus des dritten 
Tages der Städtepartnerschaften, 
der am 21.11.2019 in Münster von der 
Auslandsgesellschaft.de e. V. veran-
staltet wurde. Jetzt mehr denn je, 
wo die Coronavirus-Krise physische 
Treffen verhindert, sind Städtepart-
nerschaftsvereine und Kommunen 
aufgefordert, schnellstmöglich digi-
tale Lösungen zu finden. Wir aus der 
Kontaktstelle Deutschland »Europa 
für Bürgerinnen und Bürger« haben 
Sigmar Fischer, seit 2009 Mitglied 
des Kompetenzteams „Städtepart-
nerschaften und europäische Zivilge-
sellschaft“ der Auslandsgesellschaft.
de e. V. in Dortmund, zu diesem 
Thema interviewt. Unser Experte hat 
uns erzählt, warum Digitalisierung 
eine Gewinnstrategie für Vereine und 
Kommunen ist und inwieweit eine 
digitale Umgestaltung in der Städte-
partnerschaftsarbeit möglich ist.

Was haben Städtepartnerschaf-
ten mit Digitalisierung zu tun?
Sigmar Fischer: Die Schnittstel-
le zwischen Städtepartnerschaften 
und Digitalisierung lautet: „Smart 
City“. Diese stellt Digitalisierung 
in den Dienst einer sozialverträgli-
chen, gerechten, energie- und res-
sourceneffizienten Stadtentwick-
lung. Städte sollen technologisch 
fortschrittlicher und intelligenter, 
grüner und sozial inklusiver wer-
den sowie Beteiligungsprozesse 

der Bürger/innen fördern. Dies ist 
bereits heute ein Thema länder-
übergreifender, interkommunaler 
Zusammenarbeit. Die EU-Kommis-
sion hat bekanntlich bereits 2012 die 
„Europäische Innovationsplattform 
(EIP) „Smart Cities and Communi-
ties‘“ initiiert. Unter der finnischen 
Ratspräsidentschaft wurde am 10. 
Dezember 2019 die gemeinsame De-
klaration „Join Boost Sustain“ von 
EUROCITIES, Open & Agile Smart 
Cities, EU-Kommission und AdR 
verabschiedet, die der nachhaltigen 
digitalen Transformation in Städten 
und Gemeinden in der EU weiteren 
Rückenwind verschaffen soll. Der lo-
gische Entwicklungsschritt ist, dass 
Städtepartnerschaften diese Steil-
vorlage aufgreifen!

Sind Smart Cities nicht eher ein 
Thema für Großstädte? Wie be-
trifft die digitale Umgestaltung 
kleinere und mittlere Kommu-
nen?
Fischer: Sicherlich hat die Smart 
City ihren Ursprung in den Metro-

polen und Großstädten. Werfen Sie 
einen Blick in den Smart-City-At-
las für Deutschland1: Unter den 48 
Städte-Steckbriefen befinden sich 
auch einige, wenige Mittelstädte. 
Als weiterer Pionier unter den Mit-
telstädten hat Emsdetten im West-
münsterland im Dezember 2018 für 
seine gut 35.000 Einwohner/innen 
eine Smart City-Strategie beschlos-
sen2. Nicht zuletzt brauchen wir 
auch „Smart Countries“: Als Antwort 
auf das Schrumpfen von Teilen des 
ländlichen Raums durch die Bevöl-
kerungsabwanderung vor allem Jün-
gerer bieten sich digital unterstützte 
Lösungen etwa für die gesundheit-
liche Versorgung, die Mobilität und 
die soziale Teilhabe an. Beispiel 
Vereinsleben: Wenn Fusionen und 
Kooperationen von Vereinen als 
Folge ihrer Ausdünnung erweiter-
te Einzugsgebiete nach sich ziehen, 
stellen sich neue Anforderungen an 
Gestaltung und Management des 
Vereinslebens – hier kommt die Di-
gitalisierung ins Spiel. Dafür gibt es 
erste Beispiele.3

DIGITALISIERUNG IN DER STÄDTEPARTNERSCHAFTSARBEIT
INTERVIEW

Interview zum Thema "Digitalisierung in der Städtepartnerschaftsarbeit" mit Sigmar Fischer aus 
dem Kompetenzteam „Städtepartnerschaften und europäische Zivilgesellschaft“ der Auslandsge-
sellschaft.de e. V.  – geführt von Silvia Bonadiman von der Konktaktstelle Deutschland »Europa für 
Bürgerinnen und Bürger«.

1 https://www.bitkom.org/sites/default/files/2019-03/190318-Smart-City-Atlas.pdf (Stand: März 2019)
2 https://www.emsdetten.de/rathaus-buergerservice-politik/rathaus/strategische-schwerpunkte/smart-city-strategie.html 
3 „Vereinssterben in ländlichen Regionen – Digitalisierung als Chance“ (2018), Hrsg. https://www.ziviz.de/landdigital 

https://www.bitkom.org/sites/default/files/2019-03/190318-Smart-City-Atlas.pdf
https://www.emsdetten.de/rathaus-buergerservice-politik/rathaus/strategische-schwerpunkte/smart-city
https://www.ziviz.de/landdigital


 Stadt und Gemeinde SONDERAUSGABE 02/20   59

Welche Rolle kommt Stadtverwal-
tungen beim Thema „Digitalisie-
rung und Städtepartnerschaften“ 
zu?
Fischer: Das Engagement der Bür-
germeister/innen ist für das Funkti-
onieren von Städtepartnerschaften 
eh von großer Bedeutung. Dies hat 
unsere Studie „Städtepartnerschaf-
ten in NRW“ 2010 ergeben.4 Für Di-
gitalisierung gilt: Die Kommunalver-
waltung benötigt einen politischen 
Auftrag, der Ziele, Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten regelt. Letztere 
können bei einer ständigen Arbeits-
gruppe, einem Kompetenzzentrum 
oder einer Stabsstelle bei der Ver-
waltungsspitze angesiedelt werden. 
Allerdings: Eben so wenig, wie Städ-
tepartnerschaften ohne das Engage-
ment der Bürgerinnen und Bürger in 
Städtepartnerschaftsvereinen oder 
-komitees auskommen, kann Digi-
talisierung auf Bürgerbeteiligung 
verzichten.5 „Smart Governance“ ist 
die Schwester der „Smart City“ oder 
„Smart Countries“. Digitalisierung 
und Städtepartnerschaften – beide 
sind angewiesen auf die aktive Ein-
beziehung der Zivilgesellschaft. Den 
Blick über den Tellerrand: „Welche 
Projekte macht und welche Erfah-
rungen sammelt Ihr auf dem Weg zur 
digitalen Umgestaltung Eurer Kom-
mune?“ sollte die Verwaltungsspitze 
initiieren, indem sie auf die Städte-
partner und Zivilgesellschaft mit Ide-
en und Impulsen zugeht. 

Wie stark ist das Thema bereits 
in der praktischen Städtepartner-
schaftsarbeit angekommen? Wo 
finden sich inhaltliche Ansatz-
punkte?
Fischer: Praktische Städtepartner-
schaftsarbeit beinhaltet über die 
traditionellen Begegnungen und 
Formate hinaus in immer stärkerem 
Maß auch den inhaltlich-themati-
schen Austausch und gemeinsame 
Aktionen oder Projekte. Daher er-

mutigen wir zum Austausch mit 
Städtepartnern oder europäischen 
Projektpartnern über lebens- und 
alltagsnahe Themen und Projekte, 
wo Digitalisierung der Steigerung 
der Lebensqualität einer Kommune 
dient: Etwa Klima und smarte Mo-
bilität, intelligente Straßenbeleuch-
tung und Sicherheits-APPs und 
andere mehr. Der 3. Tag der Städ-
tepartnerschaften der Auslands-
gesellschaft Deutschland e. V. am 
21. November 2019 in Münster hat 
allerdings gezeigt, dass noch eini-
ge Lücken zu schließen sind, damit 
dieser Austausch zustande kommt. 
So ganz ist das Thema in der prak-
tischen Städtepartnerschaftsarbeit 
noch nicht angekommen.

Woran liegt das? Welchen Ein-
fluss könnte das Alter vieler Eh-
renamtlicher haben? 
Fischer: In den Städtepartner-
schaftsvereinen und -komitees ist 
die ältere Generation in der Tat stark 
vertreten. Viele sind in ihren letzten 
Berufsjahren sicherlich noch mit 
den IuK-Technologien in Berüh-
rung gekommen, aber längst nicht 
alle, und außerdem ist die Entwick-
lung immer weiter vorangeschritten. 
Auf dem 3. Tag der Städtepartner-
schaften berichteten einige ältere 
Ehrenamtliche freimütig über die 
Schwierigkeiten von Städtepartner-
schaftsvereinen mit der Digitalisie-
rung. Hier sehen wir die Kommunen 
im Obligo: Sie sollten ihre ehrenamt-
lich engagierten Bürgerinnen und 
Bürger für die Teilhabe an der digi-
talen Entwicklung fit machen. Aus 
Bocholt wurde berichtet, dass der 
Ehrenamtskoordinator bereits Schu-
lungen zur Digitalisierung veranstal-
tet habe. Vor kurzem habe ich dazu 
ein sehr interessantes Angebot der 
Stadt Rheine gefunden6. Beratung 
und Schulung sollten Städtepartner-
schaftsvereine und -komitees bei Be-
darf einfordern. Außerdem kann ich 

nur zu einem intergenerativen An-
satz raten. Seien es Austausch und 
kleine Projekte mit Schüler-AGs von 
MINT-Schulen. Sei es der Kontakt zu 
Technischen oder Fachhochschulen, 
sofern in der Kommune oder in der 
Nähe vorhanden: Hier könnten sich 
Studierende in Praxisprojekten oder 
Abschlussarbeiten der Beratung oder 
Unterstützung der Vereine und ihrer 
digitalen Anliegen widmen, etwa der 
Neugestaltung einer Homepage. Da-
raus kann eine Win-Win-Situation 
entstehen: Städtepartnerschaftsver-
eine haben ja auch etwas zu bieten. 
Aus dem intergenerativen Austausch 
können auch gemeinsame europäi-
sche Aktivitäten resultieren.

Gibt es Beispiele, wie die inter-
generative Zusammenarbeit mit 
„digital natives“ aussehen kann?
Fischer: Dazu gibt es ein erstes Er-
gebnis des Austausches auf dem 
3. Tag der Städtepartnerschaften: 
Die Gemeinde Rosendahl im West-
münsterland unterhält seit nunmehr 
50 Jahren eine sehr lebendige Part-
nerschaft mit dem französischen 
Ort Entrammes. Auf den Begeg-
nungsprogrammen stehen regelmä-
ßig aktuelle Themen. Die Jubiläums-
begegnung 2020 steht im Zeichen 
eines Ideenwettbewerbs kleiner 
deutsch-französischer Teams „Wir 
bauen am grünen Haus Europa!“. 
Das gut funktionierende Jugendko-
mitee des Städtepartnerschaftsver-
eins will über eine WhatsApp-Grup-
pe eine digitale Plattform für Fotos 
und Videos beisteuern und kann 
im „Learning by doing“ auch unge-
übte Ältere einbeziehen. So können 
Hemmschwellen gegenüber der oft 
abstrakten Vorstellung von Digitali-
sierung spielerisch sinken. Ein schö-
nes Beispiel, das die Begegnung un-
ter Städtepartnern mit thematischer 
Arbeit zur Nachhaltigkeit und ersten 
Schritten zur digitalen Mitgestal-
tung verbindet! 

4 https://www.agnrw.de/fileadmin/pdf/Downloads/0_kommunale_netzwerke_t_1.pdf und https://www.agnrw.de/fileadmin/pdf/Downloads/0_kommunale_netzwerke_t_2.pdf 
5 Vgl. https://netzpolitik.org/2017/zur-diskussion-sechs-anforderungen-fuer-smart-cities/ (Leon Kaiser, Markus Beckedahl, 18.09.2017)
6 https://www.rheine.de/leben-familie/buergerengagement/aktuelles--angebote/1318.Termine.html?ev%5Bid%5D=753  Alle Abrufe zuletzt am 09.04.2020Dumus. Sa conerfex mei te cae ac reis

https://www.agnrw.de/fileadmin/pdf/Downloads/0_kommunale_netzwerke_t_1.pdf
https://www.agnrw.de/fileadmin/pdf/Downloads/0_kommunale_netzwerke_t_2.pdf
https://netzpolitik.org/2017/zur-diskussion-sechs-anforderungen-fuer-smart-cities
https://www.rheine.de/leben-familie/buergerengagement/aktuelles--angebote/1318.Termine.html?ev%5Bid%
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WEITERBILDUNG FÜR KOMMUNEN

INITIATIVE 
 „DIGITAL QUALIFIZIERT – SMARTE 

WEITERBILDUNG FÜR KOMMUNEN“

Der Deutsche Städte- und Ge-
meindebund startete am 6. 
Mai 2020 zusammen mit 

der digitalen Videolernplattform 
Masterplan die Initiative „Digital 
qualifiziert – smarte Weiterbildung 
für Kommunen“. Kommunen kön-
nen mit Hilfe dieser Initiative ihre 
Mitarbeiter*innen unter anderem 
in Themen wie der Digitalisierung 
weiterbilden.

Besonders durch die Corona-Krise 
wurde die Bedeutung von digitalen 
Angeboten unterstrichen. Die Di-
gitalisierung ist durch die aktuelle 
Krise zur nicht mehr ausblendbaren 

Aufgabe für Städte und Gemeinden 
in Deutschland geworden. Wäh-
rend technische Neuerungen und 
Home Office lange nur im Hinter-
grund präsent waren, sind diese 
Themen nun in den Vordergrund 
gerückt.

Doch Home Office und Chatbots 
sind nicht das Maximum der tech-
nischen Entwicklung. Technische 
Neuerungen wandeln mit hoher 
Geschwindigkeit und einer bemer-
kenswerten Tiefe Prozesse und 
Abläufe. Das muss sich auch in un-
seren Kommunen zeigen. Unsere 
Städte und Gemeinden können ef-

fizienter und bürgernäher werden. 
Kommunen können von der Digita-
lisierung profitieren und sich in den 
nächsten Jahren neu erfinden.
Entscheidender Faktor für die Leis-
tungsstärke und Bürgernähe der 
Städte und Gemeinden sind Ver-
waltungsmitarbeiter*innen, die die 
Vorteile der neusten digitalen Ent-
wicklungen nutzen können. Nur 
wenn alle Mitarbeiter*innen auf 
dem Weg zur Digitalisierung mitge-
nommen werden, kann der Umbau 
in den Kommunen beginnen. Es ist 
hierbei wichtig, dass alle Mitarbei-
ter*innen die neusten Entwicklun-
gen nicht nur kennen, sondern auch 
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verstehen und aktiv nutzen können. 
Nur dann können sie ihre Kommu-
ne aktiv mitgestalten. Alle Mitar-
beiter*innen in der Verwaltung auf 
diesem Weg mitzunehmen ist eine 
große Herausforderung.  Angebo-
te besonders des digitalen Lernens 
können hier Abhilfe schaffen und 
Weiterbildung in der Fläche ermög-
lichen.

Lebenslanges Lernen soll in den Ver-
waltungen ankommen und als fun-
damentaler Bestandteil des Berufs-
lebens etabliert werden. Es ist Zeit 
für eine neue Kultur des Arbeitens 
in der Lernen alltäglich wird. Hier-

bei ist jede und jeder gefragt, von der 
Bürgermeisterin bis zum Hausmeis-
ter. Weiterbildung ist kein Privileg 
mehr, sondern muss allen Mitarbei-
ter*innen durchgängig möglich sein. 
Digitale Lernangebote ermöglichen 
es gerade hierbei, allen Mitarbei-
ter*innen nach ihren individuellen 
Interessen und in ihrem eigenen 
Tempo zu lernen.

Die Plattform Masterplan ermög-
licht es Lernen einfach in den Alltag 
zu integrieren. Die Mitarbeiter*in-
nen können sich an Hand von kur-
zen Videos weiterbilden – egal ob 
auf dem Smartphone, Zuhause am 
eigenen Schreibtisch oder auf dem 
Tablet zwischen zwei Meetings. Die 
kurzen Videoclips erinnern von der 
Qualität an bekannte Videostrea-
mingdienste. Die Wissensabfrage 
wurde aufgelockert, sodass Weiter-
bilden anfängt Spaß zu machen. Der 
eigene Fortschritt kann selbststän-
dig beobachtet werden. Das Ange-
bot erweitert sich ständig.

Mit Hilfe der Initiative „Digital qua-
lifiziert – smarte Weiterbildung für 
Kommunen“ von DStGB und Mas-
terplan können Städte und Gemein-
den in ganz Deutschland Ihre Mit-
arbeiter für die Digitalisierung und 
noch darüber hinaus schulen. Dies 
mit allen Vorteilen des digitalen Ler-
nens, wie der hohen Flexibilität und 
Individualität im Lernprozess. Kom-
munen können sich kostenfrei über 
die Angebote von Masterplan infor-
mieren und sich erste Lernblöcke zu 
den Themen „Irrtümer der Digitali-
sierung“, „Überzeugend Präsentie-
ren“ und „Innovative Arbeitsmetho-
den“ ansehen. Sollten im Anschluss 
daran ein Interesse bestehen, das 
gesamte Angebot von Masterplan zu 

nutzen, können Kommunen zusam-
men mit Masterplan über ein für sie 
passendes Lizenzmodell sprechen. 
Die Kosten je Lizenz sind dabei ge-
staffelt, je nach der Anzahl der ab-
genommenen Lizenzen. So liegen 
die Kosten bei 25 Mitarbeitern bei 
25 Euro pro Monat pro Mitarbeiter, 
ab 100 Mitarbeitern verringern sich 
die Gebühren auf 18 Euro pro Monat 
und pro Mitarbeiter.

Die Videolernplattform bietet den 
Kommunen die Möglichkeit ihre 
Mitarbeiter*innen auf ansprechen-
de Weise, flexibel und mit geringe-
rem Zeitaufwand weiterzubilden.  
Die Digitalisierung ist ein Prozess 
und wird weder aufhören noch ir-
gendwann abgeschlossen sein. Vi-
deoplattformen können ein guter 
Baustein für die konstante Weiter-
bildung der Mitarbeiter*innen sein. 
Machen Sie sich und Ihre Mitarbei-
ter*innen fit, um Ihre Kommune 
kompetent in unserem neuen Zeital-
ter gestalten zu können – für mehr 
Bürgernähe, mehr Standortqualität 
und mehr Freude bei der gemeinsa-
men Arbeit an der Zukunft. 

Die Autorin:  
Andrea Schermann, Deutscher 
Städte- und Gemeindebund
Dienstleistungs-GmbH
Projektreferentin Innovators Club

Weitere 
Informationen  

unter
WWW.

DStGB.DE

http:// Tilman Wilhelm, Bereichsleiter Kommunikation und Wissensmanagement bei der NOW GmbH
https://www.dstgb.de/qualifiziert
https://www.dstgb.de/qualifiziert
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Natürlich. Es ist so. Auch die 
jetzige Ausgabe der Brüsseler 
Gerüchte kommt nicht ohne 

den Bezug zum Corona-Virus aus. 
Wie könnte Sie auch. Das Thema 
beherrscht nicht nur die deutschen 
Medien von morgens bis abends, 
sondern auch die Brüsseler Szene. 
Präsidentin Ursula von der Leyen, 
mittlerweile im Gebäude EU-Kom-
mission, dem Berlayment, nicht nur 
arbeitend, sondern auch wohnend, 
beschäftigt sich fast den ganzen Tag 
nur noch mit diesem Thema und 
die Mitarbeiter der EU-Kommission 
– nahezu alle im Home-Office-Mo-
dus wie wir in Deutschland – fol-
gen ihr fleißig und meistens sehr 
engagiert. Die Flut an Brüsseler 
Pressmitteilungen nebst Ausarbei-
tungen, die übrigens dem Interes-
sierten eine weit offenere Informa-
tionsmöglichkeit bietet als in Berlin 
oder Paris, ist geschätzt noch höher 
als in Normalzeiten. Zwei Themen 
innerhalb des Corona-Spektrums 
beherrschen die Äußerungen der 
EU: Erstens wie bekämpfe ich die 
Corona-Krise gesundheitspolitisch 
und zweitens wie bewahre ich die 

Europäische Wirtschaft vor dem 
Kollaps? Auch hier unterscheidet 
sich die Brüssler Szene mutatis 
mutandis nicht von der in den üb-
rigen europäischen Hauptstädten.
Aber nicht nur die Themen glei-
chen sich. Es gleicht sich auch der 
Inhalt der Aussagen. Er lautet kurz 
gefasst: Stützung der europäischen 
Gesundheitssysteme und zwar fi-
nanziell, forschungspolitisch und 
organisatorisch sowie Erhaltung 
der (liberalen) Strukturen des Bin-
nenmarktes, der Infrastrukturen 
und vor allem der finanziellen Be-
wegungsfreiheit der Nationalstaa-
ten (Diskussion Corona-Bonds und 
ESM). Dafür werden Gelder in nie 
gekannter Höhe zur Verfügung ge-
stellt oder von den Nationalstaaten 
erbeten. Das Bild der Bazooka, einer 
Art raketengetriebenen Panzerfaust 
der US-Amerikaner im Zweiten 
Weltkrieg, macht bei der Veran-
schaulichung dieser Politik immer 
die Runde. Diese Bazooka-Politik 
setzt auf die massenweise Vertei-
lung von Geld, um der konjunktu-
rellen Krise zu begegnen, das heißt 
jedem Marktteilnehmer und zwar 

auch den öffentlichen Stellen soviel 
Geld an die Hand zu geben, dass 
man die Corona-bedingten Verluste 
ausgleichen oder lindern und/oder 
neue Infrastrukturmaßnahmen so-
weit wie möglich finanzieren kann. 
Man deckt die Krise durch Geldzah-
lungen zu und hofft systemisch auf 
offene Grenzen. Der britische Öko-
nom Keynes lässt grüssen.

Folgerichtig genehmigt die EU-Kom-
mission aktuell in einem Schnell-
verfahren de facto alle staatlichen 
Beihilfeanträge der Nationalstaaten, 

FOLGE 40
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stattet die EIB mit einer Geldmen-
ge aus, die sich die Manager dieser 
Bank noch vor einigen Monaten 
nicht hätten vorstellen können und 
die europäischen Regeln des Verga-
bewesens sind seit kurzem mehr als 
gelockert. Makroökonomisch setzt 
die EU-Kommission auf einen neu-
en Marshall-Plan, der zusammen 
mit den Bemühungen der National-
staaten die Billionengrenzen über-
schreiten würde. Allein Spanien will 
200 Mrd. Euro in den heimischen 
Markt pumpen. Deutschland setzt 
auf mehr. Viel mehr.  

Diese Maßnahmen, die politisch 
übrigens vollkommen unstrit-
tig sind, haben in Brüssel wie in 
Berlin und anderswo zum Ziel, 
die Durststrecke der Corona-Zeit 
zu überbrücken, um danach mit 
scheinbar vollen Kassen wieder in 
die wirtschaftspolitische Offensive 
zu gehen. Konkret heisst das vor 
allem Investition in neue Struk-
turen und Branchen bei stärkerer 
sozialer Absicherung, vor allem 
im Gesundheitswesen und in der 
Arbeitsmarktpolitik (z. B. Europä-
ische Kurzarbeitergeldregelung). 
Die Frage nach der Methode ist 

demnach geklärt. Alle machen mit. 
Hoffen wir, dass das so klappt. Jetzt 
wäre noch die Frage nach dem In-
halt zu stellen. Was und wie wird 
investiert? Und hier tut sich nach 
Auffassung des Autors in der EU 
eine Lücke auf, die momentan un-
ter dem ganzen „Wir schaffen die 
Flutung der Märkte und sind soli-
darisch“ untergeht. Die Lücke ist 
die Versuchung in Europa, dass 
nach der Corona Krise die Investo-
ren – ob privat oder öffentlich – zu-
nächst einmal diejenige Investition, 
die das BSP schnell und sozial ver-
träglich erhöht, ohne dabei beson-
ders zukunftsorientiert zu sein, ins 
Auge fasst. Hier ist nicht gemeint, 
dass man in alte Schemata zurück-
fällt wie z. B. die Erhaltung der Koh-
leindustrie. Nein, die Versuchung 
liegt eher darin, angeschlagene 
Branchen, die personalintensive 
Strukturen haben, zu bevorzugen.  
Die Fluglinien wären hierfür ein 
Beispiel. Auf der anderen Seite ist 
die Europäische Kommission aber 
in ihrer „Green Deal“ Politik, die 
die Nachhaltigkeit wie eine Mons-
tranz vor sich her trägt, auf quali-
tative Investitionen geeicht. Ihre 
Instrumente waren dabei immer 

die schon oben teilweise erwähn-
ten Politikbereiche „Vergabe, Bei-
hilfe, Strukturpolitik und Kredite/
Garantien“. Doch diese Instrumente 
sind momentan nur einem Ziel ver-
pflichtet, oder eben wenn sie dazu 
im Widerspruch stehen, entschärft. 
Und das Ziel heißt: Hauptsache der 
Laden läuft wieder.

Es scheint, dass wenigstens einer 
in der EU-Kommission diesen Um-
stand erkannt hat. Dieser Mann 
heißt Frans Timmermans und er 
ist der „Exekutive Vizepräsident“ 
der EU-Kommission und für den 
Europäischen „Green Deal“/Kli-
maschutz verantwortlich. In sei-
ner Stellungnahme zur Absage der 
UN-Klimakonferenz in Glasgow, 
geplant für den November 2020, die 
er übrigens für richtig hält, verweist 
er relativ eindringlich und nur in-
direkt dem eigentlichen Thema der 
Pressemitteilung folgend auf seine 
nächsten Pläne und insbesondere 
auf die Kernthemen seiner Politik. 
Neben anderen Punkten steht dort 
das Thema „Nachhaltige Finanzie-
rung“. Und was beinhaltet es kon-
kret? Ganz einfach: Investition nur 
dann wenn klimafreundlich. 

Fotos: © pixabay
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Seuchen wecken in den Men-
schen seit jeher Urängste, de-
nen sie nur bis zu einem ge-

wissen Grade mit Rationalität und 
Ruhe begegnen. Die aktuelle Co-
rona-Pandemie gehört dazu, auch 
wenn man sie bis jetzt – aber hier 
sind wir wieder  rational, vielleicht 
zu rational – keinesfalls in die Reihe 
der großen Gesundheitskatastro-
phen der Welt seit Beginn der Ge-
schichtsschreibung einreihen kann. 
Dennoch hat sie weltweit schon zu 
vielen Toten geführt. 

Manche Experten fürchten sogar, 
dass sie sehr bald und vor allem in 
der Dritten Welt noch mehr Men-
schenleben kostet, die sie dann 
doch in die katastrophalen Sphä-
ren führt, die sich die Welt seit der 
Spanischen Grippe um 1918 nicht 
mehr vorstellen konnte. Ihr Aus-
bruch hat zu weltweiten Reaktionen 

der staatlichen Seite geführt, die vor 
ein paar Wochen noch undenkbar 
waren und die den Gesundheitsbe-
reich weit überschreiten. Über die 
Sinnhaftigkeit der aktuellen Politik 
in den jeweiligen politischen Syste-
men und ihr direktes und indirektes 
Ergebnis lässt sich gesundheits-, ge-
sellschafts- und wirtschaftspolitisch 
noch nicht viel sagen. Man vermutet 
zwar noch wesentlich höhere Op-
ferzahlen, eine Neuverteilung der 
Mächtehierarchien, eine wirtschaft-
liche Abkoppelung und Verarmung 
von Weltregionen sowie ein Zu-
rückschrauben der Globalisierung. 
Doch wer weiß das schon so genau. 
Um uns in dieser Frage provisorisch 
zu behelfen, also um Ansatzpunkte 
für die Gegenwart und Zukunft zu 
erfahren, hilft vielleicht ein Blick zu-
rück in die Geschichte. Daher wollen 
wir einen kurzen Blick in die Seu-
chengeschichte  Europas werfen. Es 

ist natürlich ein bedrückendes Bild, 
was uns hier erwartet, aber auch ein 
erhellendes. Zur Verdeutlichung sei 
noch auf eines hingewiesen: Seuchen 
seien hier als sich schnell ausbreiten-
de ansteckende Infektionskrankhei-
ten im Sinne einer Pandemie (nur 
in Europa) definiert, die entweder 
durch Tiere oder Menschen übertra-
gen werden. Es gab aber immer auch 
regionale und sogar lokale Seuchen 
(Marburg-Fieber).

Fangen wir mit einer Einteilung und 
Beurteilung der großen europäi-
schen Seuchen an. Das Gemeinsame 
zwischen ihnen, abseits der Krank-
heitserscheinung an sich, ist nicht 
so hoch, wie man glauben möchte. 
Eigentlich sind ihnen historisch ge-
sehen  nur  drei Dinge gemeinsam.  
Sie haben erstens in nahezu allen 
Regionen Europas – allerdings zeit-
versetzt – zu vielen Toten geführt 

SEUCHEN IN EUROPA
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und sie stammen zweitens, soweit 
man es überhaupt weiß, fast alle 
aus Asien. Nur bei den Geschlechts-
krankheiten ist das anders. Hier tippt 
man auf Amerika. Ihre Ausbreitung 
geschah drittens meist per Schiff und 
weniger via Land, ein Hinweis auf 
eine schon damals bestehende Glo-
balisierung und ihr effektivstes und 
oft auch schnellstes Transportmit-
tel. In heutiger Zeit sind es Flugzeug 
und Auto. Forscht man weiter, dann 
kommt man allerdings zu wichtigen 
Unterschieden. So kann man z. B. 
keinen zeitlichen Rhythmus beim 
Ausbruch der Seuchen feststellen, 
der geografische Schwerpunkt und 
die Höhe der Opfer sind bei jeder 
Seuche höchst unterschiedlich und 
die Reaktion des Staates variiert von 
Region zu Region.

In unserem kollektiven Gedächtnis 
sind vier große Seuchen gespeichert, 

um die heute noch die Belletristik, 
historische Abhandlungen und z. T. 
die Medien kreisen. Die erste davon 
ist schon fast vergessen. Es handelt 
sich dabei um die Antoninische Pest, 
die im Römischen Reich zwischen 
165 und 180 nach Christus 7-10 Mil-
lionen Tote forderte, den so genann-
ten Schwarzen Tod, der ab 1346 bis 
1353 ca. 25 Millionen Menschenle-
ben forderte, die verschiedenen Pes-
tepidemien in Mittel- und (Nord-)
Osteuropa im 17. und Anfang des 
18. Jahrhunderts mit über einer Mil-
lion Toten und natürlich die soge-
nannte Spanische Grippe, die ca. 50 
Millionen Tote forderte. Ihr Beginn  
liegt um 1914. Sie erlosch um 1920 
und ist eigentlich die erste weltwei-
te Pandemie. In Süddeutschland 
gibt es eine  besondere Erinnerung 
an die Seuchen und zwar die des 17. 
und 18. Jahrhundert. Hier gedachte 
man ihnen, indem man Pestsäulen 

errichtete und Festspiele zur Über-
windung der Pest ausrichtete. Wien 
und Oberammergau sind dafür gute 
Beispiele. In Wien baute man so-
gar eine bedeutende Kirche (Karls- 
kirche), um dem Erlöschen der Pest 
zu gedenken.

Blickt man auf diese Aufstellung, 
so ist allerdings eine weitere Un-
terscheidung zu machen. Zwei der 
Seuchen, die Pestzyklen des 17. und 

Die Piazza Mercatello in Neapel während der Pest von 1656, Gemälde von Domenico Gargiulo
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18. Jahrhundert und die Spanische 
Grippe, fanden im Umfeld der da-
mals heftigen Kriegshandlungen 
statt. Die Kämpfe beschleunigten 
die Ausbreitung enorm und erhöh-
ten die Opferzahlen. Der Dreißig-
jährige Krieg ist hier ein Beispiel. 
Allerdings darf das den Blick nicht 
darüber trüben, dass der Krieg nie 
der einzige Grund und oft nicht 
einmal der Hauptgrund für den 
Ausbruch und die hohen Todes-
raten der Seuchen waren. Andere 
Gründe sind ebenso wichtig. Den 
besten Beweis liefert die oben ge-
nannte Pestepidemie ab 1346 und er 
leitet sich folgendermaßen her: 1346 
herrschte ein relativer Friede in Eu-
ropa. Der deutsche Kaiser hatte sich 
mit seinen Niederlagen in Italien 
abgefunden. Das Haupt der katho-
lischen Kirche residierte in Avignon, 
lebte dort ganz gut und hörte auf die 
Anweisungen des "Roi de France". 
Die italienische Renaissance nahm 
weiter Fahrt auf und die italieni-
schen Städte sowie im Nachgang die 
oberdeutschen verdienten klotzig 
am Osthandel. Eigentlich war alles 
ruhig. Nur die Kirche wusste nicht 
so ganz, wer Papst sein sollte und 
was er ggü. den Bischöfen zu sagen 
haben sollte. In diesem Moment trat 
die Pest, aus dem Osten (Kleinasien/
Krim) kommend, auf. Sie erreichte 
zunächst über die Stiefelspitze Itali-
ens sowie die Mittelmeerinseln Sizi-
lien, Sardinien und Korsika den Sü-
den Frankreichs, genauer gesagt die 
Hafenstadt Marseille und „betrat“ 
somit das Europäische Kernland. 
Eine vielleicht erfundene aber doch 
mögliche Geschichte sagt, dass ein 
pestverseuchtes Schiff vor Genua 
abgewiesen wurde und dann nach 
Marseille fuhr.

Jedenfalls breitete sich die Seuche 
nun in Windeseile in Europa aus. 
Im Laufe der Jahre blieben nur Tei-
le der Pyrenäen, Island, Polen und 

die Gebiete darum sowie das Gebiet 
um Mailand (fast) ausgespart. Dass 
der Gebirgszug und das abgelegen 
Island verschont blieben, ist erklär-
lich. Aber warum Polen und Mai-
land? Ganz einfach. Der Staat griff 
hier ein und zwar rigoros. Im pol-
nischen Fall sperrte König Kasimir 
III. sein Reich für jeglichen Verkehr 
mit dem Ausland. In diesem Land 
ohne große Metropolen gelang die 
Quarantäne. Die Nachbarregionen 
profitierten übrigens auch davon. 
In Mailand lagen die Dinge anders 
und komplizierter. Zum einen lag 
die Stadt und ihr Gebiet mitten im 
stark verseuchten Italien. Die Lage 
konnte sich also in der größten 
Stadt der Lombardei theoretisch ge-
nauso dramatisch entwickeln wie in 
Frankreich, Spanien oder im west-
lichen und südlichen Teil Deutsch-
lands, also den Hochburgen der 
Seuchenverbreitung. Verschärfend 
kam hinzu, dass Mailand mindes-
tens genauso dicht besiedelt war wie 
Genua, Florenz oder Venedig. Die 
Stadt war ein idealer Seuchenherd. 
Maßnahmen taten also besonders 
Not. Und sie wurden ergriffen. Von 
zwei Brüdern. Sie hiessen Luchino 
und Giovanni Visconti. Der Eine 
war der Regent von Mailand und 
der Andere war der Bischof von 
Mailand. Beide regierten zu jener 
Zeit die Stadt und ihre Umgebung. 
Wenigstens über Luchino kann man 
sagen, dass er kaum eine Ausgeburt 
der Tugend war. Er war grausam und 
wurde von seiner Frau 1349 ermor-
det. Dennoch war er zusammen mit 
seinem Bruder im Fall der Seuche 
der richtige Mann an der richtigen 
Stelle. Beide taten das Notwendige, 
als sie in Mailand konsequent die 
Separierung der Infizierten von den 
Nicht-Infizierten vornahmen. Häu-
ser, in denen erkrankte Menschen 
lebten, wurden kenntlich gemacht 
und die Fenster zugemauert. Essen 
und Trinken konnte den Bewohnern 

nur noch durch die Haustür gereicht 
werden. Das hatte natürlich den 
grausamen Nachteil, dass auch ge-
sunde Hausbewohner eingesperrt 
wurden. Dennoch – nach diesen 
Maßnahmen stagnierte die Todes-
rate in Mailand. Sie lag letztendlich 
bei weniger als 15 Prozent  der Be-
völkerung. Im Gegensatz hierzu er-
reichte sie im benachbarten Florenz 
angeblich 80 Prozent. Dort verfolgte 
die Stadtregierung – es waren noch 
nicht die Medici an der Macht – 
eine laxe Politik. Man ließ die Din-
ge laufen. Die Todesraten stiegen 
daraufhin in grausame Höhen. Eine 
Eindämmung wurde von Tag zu Tag 
schwieriger. Wer Geld und Glück 
hatte, rettete sich auf das Land und 
feierte dort weiter. Die Novellen, die 
von Boccaccio in seinem Buch Deca-
marone verfasst worden sind, spie-
len übrigens in Florenz und Umge-
bung genau in jenen Jahren.

Was lehrt und das Alles für die Zu-
kunft? Eigentlich vor allem eins: Man 
ist dem Schicksal auch im schweren 
Seuchenfall nicht gänzlich hilflos 
ausgeliefert. Man ist es sogar nicht 
in einem Gebiet, das in einem der 
Brennpunkte der Krise liegt. Voraus-
setzung dafür ist allerdings Tatkraft 
und Mut. Das hatten die Gebrüder 
Visconti bei allen ihren Fehlern wohl 
und damit retteten sie viele Men-
schenleben. Das sollte uns heute 
zu denken geben. Es gibt allerdings 
auch noch einen zweiten Aspekt des 
vorher  gesagten. Man könnte ihn 
Lebensklugheit nennen. Den hatten 
die unbekannten Wachen am Hafen 
von Genua. Sie retteten ihrer Stadt 
wenigstens ein Jahr die Gesundheit. 
Die Verantwortlichen in Marseille 
waren nicht so klug. 

Der Autor:  
Dr. Klaus Nutzenberger, Direktor
des Europabüros des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes

http:// Tilman Wilhelm, Bereichsleiter Kommunikation und Wissensmanagement bei der NOW GmbH
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WOHNEN IM LÄNDLICHEN 
RAUM, WOHNEN FÜR ALLE.
BEDARFSGERECHTE UND (FLÄ-
CHEN)NACHHALTIGE PLANUNGS- 
UND UMSETZUNGSSTRATEGIEN 
FÜR DEN WOHNBEDARF DER 
ZUKUNFT
EIN HANDLUNGSLEITFADEN FÜR 
DAS RATHAUS
Brandl / Dirnberger / Miosga / Simon

1. Auflage 2019, 380 Seiten, Softcover. 
49,99 Euro. ISBN 978-3-8073-2704-4

Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm 
GmbH, Hultschiner Straße 8, 81677 
München, www.rehm-verlag.de

Der demografische Wandel, individuelle 
Wohnraumwünsche, der sparsame Um-
gang mit Grund und Boden, der Klima-
wandel, das Ziel der biodiversen Durch-
grünung unserer Siedlungsbereiche, der 
Strukturwandel in unseren Städten und 
Dörfern sowie eine sich vielerorts dre-
hende Preisspirale am Grundstücks- und 
Wohnungsmarkt machen die Schaffung 
des richtigen und guten Wohnraums 
kompliziert.

Viele dieser Themenbereiche sind dabei 
nur interdisziplinär zu bewältigen, wenn 
die Verwaltung, Juristen, Architekten, 
Städteplaner, Entwickler und die Poli-
tik zielführend zusammenarbeiten und 
ihr jeweiliges Knowhow einbringen. Das 
Werk hat die vorgenannten Debatten 
aufgegriffen und versucht, die Entwick-
lung des richtigen Wohnraums in un-
seren Städten und Gemeinden vor den 
großen Metropolen praxisnah, interdis-
ziplinär, von Erfahrungswissen getragen 
und kommunalrelevant darzustellen.

Die einzelnen Kapitel und Beiträge des 
Buches bewegen sich hierbei entlang des 
Planungsprozesses sowie der zu bewälti-
genden Themen. Und das Buch bewegt 
sich dort, wo zahlreiche Leitfäden und 

Tagungen enden: Bei den Fragen und 
Problemkreisen, die die Praxis bewegen 
und die es in unseren Rathäusern abzu-
arbeiten gilt.

(Bernd Düsterdiek)

DIE NEUE UMSATZBESTEU-
ERUNG DER ÖFFENTLICHEN 
HAND
ÜBERBLICK ÜBER DIE VERÄNDERTE 
RECHTSLAGE NACH § 2B USTG, IHRE 
HINTERGRÜNDE UND IHRE FOLGEN
REIHE BESONDERES VERWAL-
TUNGSRECHT, BAND 7
Autorin: Heike Süring

2019, 228 Seiten, kart., 19,80 Euro. ISBN 
978-3-8293-1469-5 

Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & 

Co.KG, Konrad-Adenauer-Ring 13, 65187 
Wiesbaden; www.kommunalpraxis.de 
vertrieb@kommunalpraxis.de

machten es erforderlich, die bisheri-
ge Rechtslage zur Umsatzbesteuerung 
der öffentli-chen Hand aufzugeben und 
„unionsrechtskonform“ zu ersetzen. 

Die alte Rechtslage ließ es insbesondere 
zu, die öffentliche Hand im Falle einer 
wirt-schaftlichen Betätigung steuerlich 
besserzustellen als andere Marktteilneh-
mer, was den europäischen Grundsätzen 
wiederspricht. Zum 1. Januar 2016 trat 
mit § 2b Umsatz-steuergesetz (UStG) 
eine neue Rechtslage in Kraft, die mit 
einem grundlegenden Systemwechsel 
einhergeht. Vorher fest etablierte Be-
griffe wie der „Betrieb gewerblicher Art“, 
die „Vermögensverwaltung“ oder die 
„Beistandsleistung“ haben im Umsatz-

steuer-recht plötzlich keine Bedeutung 
mehr. Obwohl, oder gerade, weil sich die 
neue Rechtslage weitgehend an das eu-
ropäische Recht anlehnt, ist sie noch mit 
vielen Rechtsunsi-cherheiten behaftet, 
die zu hoher Verunsicherung führen. 

Mit dem vorliegenden Werk wird dem 
Leser die neue Rechtslage nähergebracht. 
Es beinhaltet einen Überblick über die 
Hintergründe und die Inhalte der neuen 
Vorschrift und deren Folgen. Neben § 
2b UStG stellt es u. a. den Binnenmarkt 
vor sowie das europarechtliche Pendant 
des Art. 13 Mehrwertsteuersystemricht-
linie, welches viel mehr als nur einen 
unbedeutenden Einfluss ausübt. Zuletzt 
werden Wege für die Praxis (ein-schließ-
lich des besonders umstrittenen Bereichs 
der Interkommunalen Zusammenarbeit) 
aufgezeigt, um bestmögliche Lösungen 
für den eigenen Bereich finden zu kön-
nen.

Die Autorin ist Dipl. Finanzwirtin (FH) 
sowie MBA in der Fachrichtung Public 
Management. Beruflich ist sie seit mehr 
als 20 Jahren in der Haushaltsabteilung 
des Niedersächsischen Finanzministe-
riums tätig und hat sich im Zuge ihrer 
Masterarbeit erneut in das Steuerrecht 
eingearbeitet.

(Ralph Sonnenschein)

DIGITALER HUMANISMUS
EINE ETHIK FÜR DAS ZEITALTER 
DER KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ
Von Julian Nida-Rümelin, Nathalie 
Weidenfeld

1. Auflage, 224  Seiten, gebundene Ausga-
be, 24 Euro. ISBN 978-3-492-05837-7

Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 
80799 München, E-Mail: info@piper.de; 
Internet: www.piper.de/

Zurzeit ist neben dem Thema der Digi-
talisierung besonders die technische Er-
rungenschaft der künstlichen Intelligenz 
populär geworden. Je weiter sich künst-
liche Intelligenz zu entwickeln scheint, 
desto relevanter und drängender werden 
die Rufe nach einer Ethik zur Einordnung 
derartiger von Algorithmen gesteuerter 
Abläufe. In dem Buch werden die philo-
sophischen Grundgedanken des Huma-
nismus auf die digitale Ebene übertra-
gen. Hierbei wird auf Beispiele aus der 
Film- und Science-Fiktion-Literatur zu-
rückgegriffen. Die Autoren positionieren  

BUCHBESPRECHUNGEN
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sich dabei sowohl gegen die Heilsver-
sprechungen des Silicon Valleys und die 
Ideen des Transhumanismus als auch 
gegen eine deterministische Sicht auf 
die Auswirkungen von Digitalisierung 
und künstlicher Intelligenz. Beide Ver-
fasser heben die Chancen hervor, welche 
künstliche Intelligenz ermöglicht und 
bestärken die Einschätzung, dass auch 
ethische Probleme gelöst werden kön-
nen.

Nathalie Weidenfeld studierte Kultur- 
und Filmwissenschaften und promo-
vierte an der FU Berlin. Heute schreibt 
sie Sachbücher und Romane und arbei-
tet darüber hinaus als Lektorin. Julian 
Nida-Rümelin ist Professor für Philoso-
phie und politische Theorie an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München 
und arbeitet unter anderem zur Ratio-
nalitätstheorie und Ethik. Von 1998 bis 
2002 war er Kulturstaatsminister im Ka-
binett Schröder.

(Andrea Schermann)

EEG
HANDKOMMENTAR
Herausgegeben von Rechtsanwalt 
Toralf Baumann, Rechtsanwalt Dr. 
Andreas Gabler, Rechtsanwalt Dr. 
Reinald Günther

2020, 1426 Seiten, Gebunden, 178 Euro. 
ISBN 978-3-8487-1784-2 

Nomos Verlagsgesellschaft, Waldseestra-
ße 3-5, www.nomos.de
Das „Gesetz für den Ausbau erneuerbarer 
Energien“ stellt mit der gesetzgeberischen 
Kompromissformel eines „harmonisier-
ten Zubaus“ vollkommen neue Heraus-
forderungen an Juristen, Verbände, Anla-
genbetreiber und -hersteller, Kommunen 
und nicht zuletzt die Wirtschaft. Der neue 
EEG-Handkommentar konzentriert sich 
aus Beratersicht auf die komplizierten 
Neuregelungen (inkl. „Energiesammelge-
setz“ und Gesetz zur Beschleunigung des 

Energieleitungsausbaus) und bindet be-
reits die ersten Gerichtsentscheidungen 
nach der EEG-Novelle ein. Er bereitet 
anschaulich die typischen Problemlagen 
praxisgerecht auf:

• Gibt es Übergangsregelungen? 
• Welche Regelungen gelten für Altan-

lagen?
• Wie verhält es sich mit der bisherigen 

Rechtsprechung und den Entschei-
dungen der Clearingstelle EEG?

• Wie werden die Förderkosten künftig 
verteilt? 

• Wann wird die Eigenversorgung über-
haupt noch privilegiert?

• Welche Anlagenbetreiber müssen 
ihren Strom ab wann direkt  
vermarkten?

• Welche Anlagenbetreiber müssen 
EEG-Umlage bezahlen und in welcher 
Höhe?

• Welche stromintensiven Unterneh-
men können die Besondere Aus-
gleichsregelung weiterhin für sich in 
Anspruch nehmen?

Herausgeber und Autoren mit langjäh-
riger Beratungserfahrung gewährleisten 
den schnellen Zugriff auf anwendungso-
rientierte Lösungen neuer Rechtsfragen 
nach den Reformen.

(Timm Fuchs)

INTEGRIERTE  
SOZIALPLANUNG IN LAND-
KREISEN UND KOMMUNEN
Herausgeber: Anna Nutz / Herbert 
Schubert 

1. Auflage, 2019. 39 Euro. ISBN / Arti-
kel-Nr.: 978-3-555-02097-6
Das Werk ist Teil der Reihe: Fokus Ver-
waltung 

Kohlhammer Deutscher Gemeinde Ver-
lag, Heßbrühlstraße 69, 70565 Stuttgart, 
kohlhammerkontakt@kohlhammer.de, 
www.kohlhammer.de

Für die wirtschaftliche, soziale sowie kul-
turelle Versorgung und Unterstützung 
der Bevölkerung sind Kommunen und 
Landkreise verpflichtet, Einrichtungen 
der sozialen Infrastruktur zu schaffen. 
Um die damit verbundenen komplexen 
sozialen Entwicklungen bewältigen, be-
einflussen und verändern zu können, be-
darf es der Zusammenarbeit aller gesell-
schaftlichen Kräfte. Die Sozialplanung 
muss strategische Planung einschließen 
und im Rahmen einer integrierten Pla-
nung mit anderen Fachbereichen wir-
kungsvolle Lösungen erarbeiten. Den Au-
toren war es wichtig, mit dem Prinzip der 
beteiligungsorientierten Planung Stan-
dards zu umreißen, wie die Planungsauf-
gaben vor Ort umgesetzt werden können. 

Da in den bisher vorgelegten Handbü-
chern ausgeblendet wurde, wie die wech-
selseitigen Abhängigkeiten der überge-
ordneten Kreisebene mit den Fachkräften 
in den Verwaltungen der kreisangehöri-
gen Gemeinden und weitergehend mit 
den Stakeholdern in den Wohnquartieren 
koordiniert werden können, beschränkt 
sich das vorliegende Handbuch nicht 
nur auf die Sozialplanung im Umfeld der 
städtischen Kommune. Erstmals wird ein 
Kompendium vorgelegt, das ausführlich 
und praxisnah veranschaulicht, wie die 
integrierte Sozialplanung Ebenen über-
greifend sowohl im Landkreis, in den 
kreisangehörigen Kommunen als auch in 
den lokalen Sozialräumen im Zusammen-
spiel gelingen kann und zeigt das umfas-
sende Repertoire an Maßnahmen und In-
strumenten, das dabei eingesetzt werden 
kann, auf. 

Das Handbuch veranschaulicht praxisnah 
die integrierte Sozialplanung in den Kom-
munen und auch in den Landkreisen. Ge-
rade für Akteurinnen und Akteure in den 
Landkreisen und in den kreisangehörigen 
Kommunen ist das Handbuch deshalb ein 
zuverlässiger und ergiebiger Wegweiser 
sowie eine wichtige Entscheidungshilfe. 
(Uwe Lbking)

BUCHBESPRECHUNGEN
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